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Vorwort des Herausgebers

Mit der Neuordnung des Kinder- und Jugend-
hilferechts zu Beginn der 90er Jahre wurden
auch die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen gestärkt: Entsprechend ihrem Entwick-
lungsstand sollen sie in allen sie betreffenden
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe
beteiligt werden (§ 8 SGB VIII). Bei der Aus-
gestaltung der Leistungen des SGB VIII, und
damit auch in der Heimerziehung (§ 34 SGB
VIII), sind „die wachsende Fähigkeit und das
wachsende Bedürfnis des Kindes oder des
Jugendlichen zu selbstständigem, verantwor-
tungsbewusstem Handeln sowie die jeweili-
gen besonderen sozialen und kulturellen Be-
dürfnisse und Eigenarten junger Menschen
und ihrer Familien zu berücksichtigen.“  (§ 9
Nr. 2 SGB VIII). Die Fachlichen Empfehlungen
zur Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII des
Bayerischen Landesjugendamtes (Beschluss
des Landesjugendhilfeausschusses vom 8.
April 2003) weisen in ihren Leitlinien zur pä-
dagogischen Aufgabenstellung auf grundle-
gende Rechte von Kindern und Jugendlichen
in der Heimerziehung hin. Unter dem Punkt
„Kindeswohl als handlungsleitendes Prinzip“
wird die Beteiligung der Kinder und Jugendli-
chen an allen Entscheidungen festgeschrie-
ben, die sich unmittelbar auf ihr Leben aus-
wirken.
Auf europäischer Ebene hat die Parlamentari-
sche Versammlung des Europarates am 7.
April 2000 die Einrichtung eines Ombuds-
mannes für Kinder verlangt. Diese Forderung
wurde u.a. damit begründet, dass gesetzliche
Regelungen und Vorschriften zur Sicherung
der Rechte von Kindern und Jugendlichen
zwar ausreichend bestehen, häufig jedoch in
Diskrepanz zur Lebenswirklichkeit von Kin-
dern und Jugendlichen stehen.
Um sich ein Bild über die vorhandenen for-
malen Partizipationsstrukturen in der stationä-
ren Erziehungshilfe in Bayern zu machen, gab
das Landesjugendamt eine explorative Unter-
suchung in Auftrag, die vom Lehrstuhl für All-
gemeine Pädagogik, Erziehungs- und Soziali-
sationsforschung an der Ludwig-Maximilians-
Universität München durchgeführt wurde. Die
Ergebnisse werden in der vorliegenden Do-
kumentation vorgestellt.
Manche stellen die Frage, warum der
Schwerpunkt im speziellen auf formale Parti-
zipationsstrukturen gelegt wurde, wo doch

unterschiedliche Formen der Beteiligung wie
Einzelgespräche, „Meckerbriefkästen“, „Ver-
trauenserzieher“ und Gruppenabende möglich
sind. Nun, formale Strukturen sind nachvoll-
ziehbar und nachprüfbar, nicht nur für die Be-
troffenen, sondern auch für Außenstehende.
Durch die Festlegung formeller Rahmenbe-
dingungen und Verfahrensweisen reduzieren
sich Willkür und Beliebigkeit. Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in stationären Ein-
richtungen der Jugendhilfe ist schließlich gel-
tendes Recht und darf nicht vom „good will“
einzelner Fachkräfte und deren Tagesform
abhängig sein.
Damit ist die Umsetzung von Partizipation
eine Frage der Konzeption einer Einrichtung.
Sie liegt im Verantwortungsbereich der Lei-
tung und des Trägers. In den Fachlichen
Empfehlungen zur Heimerziehung gemäß §
34 SGB VIII wird explizit hingewiesen, dass
eine Interessenvertretung der Kinder und Ju-
gendlichen in der Einrichtung zuzulassen und
zu unterstützen ist. Die Bildung von Gremien
ist zu fördern, die der Mitwirkung von Kindern
und Jugendlichen in allen Angelegenheiten
des Heimlebens dienen. Trotz aller Schwierig-
keiten und Einschränkungen, welche die
Adressatinnen und Adressaten der Heimer-
ziehung aufweisen, sind sie doch meist in der
Lage, die wahren Hintergründe und Motivatio-
nen erzieherischen Handelns zu erkennen.
Ihre Fähigkeit, sich ein gerechtes und ange-
messenes Urteil zu bilden, darf nicht unter-
schätzt werden. Deshalb ist die selbstkritische
Reflexion der eigenen pädagogischen, ethi-
schen und politischen Überzeugung von we-
sentlicher Bedeutung. Ansonsten kann Parti-
zipation kontraproduktiv wirken.
Die Beteiligung kann in unterschiedlichen
Formen zum Ausdruck kommen, angefangen
von der Anhörung über die Mitsprache und
Mitwirkung zur Mitbestimmung bis hin zur
Selbstbestimmung. Nehmen gewählte Ver-
treter der Kinder und Jugendlichen in der sta-
tionären Erziehungshilfe regelmäßig an Gre-
mien oder Treffen des pädagogischen Fach-
personals und der Leitung teil? In welchen
Fällen werden sie dort gehört, haben ein Mit-
sprache- oder ein Mitbestimmungsrecht? Vor-
aussetzung ist die grundsätzliche Bereitschaft
von Erwachsenen, eigene Machtansprüche
und Machtbefugnisse zu teilen. Damit befindet
sich die Jugendhilfe im Spannungsfeld zwi-
schen dem Recht der Kinder und Jugendli-
chen auf Partizipation und der Verantwortung
der Fachkräfte und das Staates für die Bedin-
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gungen des Aufwachsens von Kindern und
Jugendlichen.
Neben dem pädagogischen Nutzen von Parti-
zipation wie das soziales Lernen für das Indi-
viduum ist die frühzeitige Beteiligung der be-
troffenen Kinder und Jugendlichen auch für
die stationäre Einrichtung der Erziehungshilfe
von Vorteil. Die Beteiligten identifizieren sich
stärker mit der Institution, die Bereitschaft zum
sozialen und kulturellen Engagement steigt
und eine verstärkte Übernahme von Verant-
wortung wird sichtbar. Der Bildungs- und Er-
ziehungserfolg lässt sich durch die konse-
quente Einbindung in pädagogische Planun-
gen und Entscheidungen steigern.
Positive Beteiligungserfahrungen tragen we-
sentlich dazu bei, jungen Menschen den Wert
demokratischer Konfliktlösungs- und Aus-
handlungsprozesse zu vermitteln. Durch das
frühzeitige Erlernen demokratischer Prinzipien
wie dem produktiv ausgetragenen Widerstreit
unterschiedlicher Meinungen und das friedli-
che Aushandeln von Kompromissen sowie
durch die Förderung von Verantwortungsbe-
reitschaft und Solidarität kann der Ausbreitung
antidemokratisch-radikaler politischer Haltun-
gen entgegen gewirkt werden. Gesamtgesell-
schaftlich gesehen sind diese Fähigkeiten
unverzichtbar für ein demokratisches Ge-
meinwesen. Praxiserfahrungen zeigen, dass
gelungene Partizipation gesellschaftsintegrati-
ve Funktion besitzt. Nicht zuletzt führt die Ak-
zeptanz von Kindern und Jugendlichen als
Expertinnen und Experten in eigener Sache
zur Vermeidung oft kostenträchtiger Fehlpla-
nungen.
Um die Ergebnisse der explorativen Untersu-
chung zur formalen Partizipation von Kindern
und Jugendlichen in der Heimerziehung einer
interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, wur-
de am 18. Februar 2004 eine Kooperations-
veranstaltung zwischen dem Landesjugend-
amt und dem Lehrstuhl für Allgemeine Päda-
gogik, Erziehungs- und Sozialisationsfor-
schung an der Ludwig-Maximilians-Universität
München im Münchner Waisenhaus durch-
geführt. Die Veranstaltung traf auf großes In-
teresse, es konnten bei weitem nicht alle An-
meldungen berücksichtigt werden. Zu Beginn
wurden die Ergebnisse der Erkundungsstudie
vorgestellt und anschließend in Kleingruppen
und im Plenum diskutiert. Danach berichteten
die Landesheimratsberaterinnen und -berater
aus Hessen, Daniela von Keitz und Thomas
Fitzner, sowie Anje Meng und Barbara Fa-
ckelmann vom Landesjugendamt Thüringen

über ihre Aktivitäten und Erfahrungen in Be-
zug auf einen Landesheimrat. Der Landes-
heimrat ist eine mögliche Form der Interes-
senvertretung von Kindern und Jugendlichen
in der stationären Erziehungshilfe auf Lan-
desebene. In ihr besteht für die gewählten
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre
Interessen auch über die eigene Einrichtung
hinaus zur Sprache zu bringen.
Im Ergebnis zeigte sich, dass ernstgenomme-
ne demokratische Mitbestimmung von Kindern
und Jugendlichen nur dann funktionieren
kann, wenn ihnen entsprechende fachliche
Begleitung und Beratung kontinuierlich zur
Seite gestellt wird. Eine regelmäßige Beratung
und Fortbildung sowohl für die gewählten
Vertreter der Kinder und Jugendlichen als
auch für die Heimratsberaterinnen und Heim-
ratsberater ist notwendig. Entscheidend für
die gesamte Partizipationsarbeit ist das Vor-
handensein eines demokratischen Hand-
lungsspielraums für die Kinder, die Jugendli-
chen und die pädagogischen Fachkräfte.
Denn nur wenn auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter selbst Beteiligung erfahren, sind
sie in der Lage, ihren Alltag mit den Kindern
und Jugendlichen nach den Prinzipien der
Beteiligung zu gestalten. Dies setzt voraus,
dass Leitungen die Arbeit aller Beteiligten för-
dern und wertschätzen.

Bernhard Babic und Katja Legenmayer
möchte ich für ihre engagierte Arbeit, die weit
über das übliche Maß hinausging, und die
konstruktive Zusammenarbeit danken. Mit der
vorliegenden Explorationsstudie wurde ein
Stein ins Wasser geworfen, der erkennbare
Wellen schlägt. Viele Einrichtungen und
Dienste der Erziehungshilfe haben sich auf
den Weg gemacht und Beispiel gebende Er-
fahrungswerte gesammelt. Eines bleibt sicher,
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
hat nur Erfolg, wenn sie von einer Grundhal-
tung getragen ist, die uns anvertrauten jungen
Menschen in ihren Grundbedürfnissen zu
achten, transparent und gerecht zu handeln
und ihnen ein Vorbild zu sein.

Dr. Robert Sauter
Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes
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Zusammenfassung

Zwischen Februar und Juni 2003 wurden im
Rahmen der vom Bayerischen Landesjugend-
amt in Auftrag gegebenen „PartHe“-Studie
landesweit insgesamt zehn Einrichtungen der
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII hinsicht-
lich der dortigen Möglichkeiten zur Kinder-
und Jugendlichenpartizipation untersucht.
Dabei ging es nicht nur darum, festzustellen
ob und welche Formen der Beteiligung prakti-
ziert werden, sondern auch darum, wie die
unmittelbar damit befassten Personengruppen
diese Partizipationsprozesse bewerten und
wovon deren Bewertung jeweils abhängt. Zu
diesem Zweck wurden in allen teilnehmenden
Einrichtungen mit den Heimleitungen, den
Mitarbeitern1 und den Heimbewohnern quali-
tative Befragungen durchgeführt. Die Aus-
wertung der dabei gewonnenen Daten gibt
Anlass zur Sorge. Denn obwohl die Ergebnis-
se keine Repräsentativität für sich in Anspruch
nehmen können, deutet einiges darauf hin,
dass Partizipationsstrukturen, die Kindern und
Jugendlichen umfassende und effektive Mög-
lichkeiten bieten, sich im Sinne der §§ 8 und 9
SGB VIII einzubringen, in der bayerischen
Heimerziehung wohl eher dünn gesät sind.
Sollten sich diese qualitativen Befunde quan-
titativ erhärten lassen, wären daher umge-
hend wirksame Schritte zur Verbesserung der
bestehenden Verhältnisse einzuleiten. Die
hier vorgestellten Ergebnisse der „PartHe“-
Studie - darunter auch ein ausführlich erläu-
tertes Fallbeispiel - können dabei sicherlich
den einen oder anderen wertvollen Hinweis
beisteuern, wie solche Schritte gestaltet sein
müssten.

                                                          
1 Zur besseren Lesbarkeit haben wir uns im Rah-

men dieses Berichts auf die jeweils männliche
Schreibweise beschränkt, die jedoch die weibli-
che Form - sofern nicht ausdrücklich anders ver-
merkt - immer mit einschließt.
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Jeder Intellektuelle hat eine ganz spezielle
Verantwortung. Er hat das Privileg und die
Gelegenheit, zu studieren. Dafür schuldet er
es seinen Mitmenschen (oder „der Gesell-
schaft“), die Ergebnisse seines Studiums in
der einfachsten und klarsten und beschei-
densten Form darzustellen.
(K. R. Popper 1971, S.8)

Vorwort
Das Partizipationsgeschehen in der Heim-
erziehung stellt, trotz der inzwischen weit-
verbreiteten Aufgeschlossenheit für ent-
sprechende Fragestellungen, bislang einen
vernachlässigten Bereich der Jugendhilfe-
forschung dar. Diesem Umstand ist es zu
verdanken, dass wir mit der vorliegenden
Untersuchung in vielerlei Hinsicht Neuland
betreten durften. Die Frage nach einer an-
gemessenen Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in Maßnahmen der stationä-
ren Erziehungshilfe steht zudem in einem
engen Zusammenhang zu einigen der
grundlegendsten Begriffe im Bereich der
sozialpädagogischen Forschung und Pra-
xis. Ungeachtet dieser an sich schon äu-
ßerst interessanten Ausgangslage, waren
es aber vor allem die im Rahmen der Be-
fragungen erfolgten Begegnungen mit den
Untersuchungsteilnehmern, die die Studie
für uns von Anfang an zu einer auch per-
sönlich sehr bereichernden Erfahrung
machten. Dafür sind wir neben den Heim-
leitungen und Mitarbeitern besonders den
beteiligten Kindern und Jugendlichen zu
großem Dank verpflichtet.
Zum letztendlichen Gelingen des For-
schungsvorhabens haben aber selbstver-
ständlich auch andere Personen beigetra-
gen, die hier nicht unerwähnt bleiben dür-
fen. Hier wären zunächst Herr Dr. Robert
Sauter und Herr Prof. Hartmut Ditton für
das uns  entgegengebrachte Vertrauen an-

zuführen, das uns die Durchführung dieser
Studie überhaupt erst ermöglichte. Herr
Hans Hillmeier, Frau Barbara Start und
Frau Susanne Bosniack-Moser waren uns
in diesem Zusammenhang durch die an
den Tag gelegte Aufgeschlossenheit und
herzliche Kollegialität deutlich mehr als
„nur“ Ansprechpartner auf Seiten des auf-
traggebenden Bayerischen Landesjugend-
amtes.
Herrn Christian Weiß ist an dieser Stelle
ausdrücklich für die tatkräftige Unterstüt-
zung bei der Durchführung der Erhebungen
sowie bei der Auswertung einzelner Befra-
gungen zu danken. Dies gilt um so mehr,
als er durch seine praktische Berufserfah-
rung auch in anderen Zusammenhängen
wertvolle Beiträge zu diesem Forschungs-
vorhaben beisteuerte.
Darüber hinaus haben sich Herr Andreas
Müller, Frau Birgit Stecher und Frau Wibke
Schlecht als studentische Hilfskräfte unse-
ren Dank vor allem durch ihre äußerst en-
gagierte Unterstützung bei der Anfertigung
der den Auswertungen zugrunde liegenden
Transkripte verdient.
Frau Prof. Irmgard Bock und Herrn Prof.
Thomas Eckert gilt schließlich unser Dank
dafür, dass sie uns jederzeit bereitwillig an
ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben
ließen.

München, im März 2004

Bernhard Babic & Katja Legenmayer
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1. Zum Hintergrund der Un-
tersuchung
Seit seinem Inkrafttreten im Jahre 1991 ist
die Jugendhilfe nach § 8 SGB VIII an-
gehalten, Kinder und Jugendliche „entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand an allen
sie betreffenden Entscheidungen (...) zu
beteiligen“ (vgl. BMFSFJ 2000, S. 43).
Dass es dem Gesetzgeber dabei ganz
grundsätzlich um eine möglichst weitrei-
chende Beteiligung geht, wird besonders
deutlich, wenn die eben zitierte Festlegung
im Zusammenhang mit einigen anderen
Passagen des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes betrachtet wird.
So wird beispielsweise in § 5 SGB VIII den
Klienten der Kinder- und Jugendhilfe ein
grundsätzliches Wunsch- und Wahlrecht
zugestanden „zwischen Einrichtungen und
Diensten verschiedener Träger zu wählen
und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung
der Hilfe zu äußern“ (a.a.O., S. 41). In § 9,
Satz 2 wird bei allen entsprechenden Maß-
nahmen zudem von den Trägern der Ju-
gendhilfe verlangt, „die wachsende Fähig-
keit und das wachsende Bedürfnis des
Kindes oder des Jugendlichen zu selbstän-
digem, verantwortungsbewusstem Handeln
sowie die jeweiligen besonderen sozialen
und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten
junger Menschen und ihrer Familien“ zu
berücksichtigen (a.a.O.). In § 36 SGB VIII
wird entsprechend auch bei der Erstellung
des Hilfeplans die Einbeziehung sowohl
der Personensorgeberechtigten als auch
der Kinder bzw. Jugendlichen zur allge-
mein verbindlichen Vorgabe (a.a.O., S. 55).
Es versteht sich von selbst, dass auch die
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII diesen
Regelungen unterworfen ist.
Über die eben zitierten und vergleichswei-
se allgemein gehaltenen Paragraphen hin-
aus lassen sich im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz allerdings keine genaueren Aus-
führungen dazu finden, in welcher Form
und in welchem Unfang die Umsetzung
dieser Vorgaben zu erfolgen hat. Das ist
insofern bemerkenswert, als das daraus
resultierende Fehlen einforderbarer Min-
deststandards einer der Hauptgründe dafür
sein dürfte, dass sich in Bayern (wie übri-
gens in den meisten anderen Bundeslän-
dern auch) bislang keine verbindlichen
Beteiligungsmöglichkeiten in Kinder- und

Jugendheimen entwickelt haben, die bei-
spielsweise mit dem hessischen oder dem
thüringischen Landesheimbeirat (vgl.
DARMSTADT et al. 2001; KATHOLISCHE
STIFTUNGSFACHHOCHSCHULE MÜN-
CHEN 2003) vergleichbar wären. Mit den in
diesem Zusammenhang für Bayern maß-
geblichen und erst kürzlich neu herausge-
gebenen „Fachlichen Empfehlungen zur
Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII“
(BLJA 2003a) deutet sich diesbezüglich
jedoch ein erstes, längst überfälliges Um-
denken an. Erstmalig ist dort ausdrücklich
von Kinder- und Jugendlichenpartizipation
und damit implizit auch von deren Notwen-
digkeit die Rede. Dabei gehen die entspre-
chenden Passagen zunächst jedoch kaum
über das hinaus, was schon im SGB VIII
verfügt ist:

„Bereits bei der Entscheidung über
Ort und Ausgestaltung der Hilfe ist
(...) nicht nur der Wille der Eltern,
sondern auch der des Kindes oder
Jugendlichen zu berücksichtigen“
(BLJA 2003a, S. 2, Ziff. 2.1.5)

Erst etwas später findet sich die folgende
Leitlinie, die deutlich weiterreichende Ak-
zente setzt:

„Eine Interessenvertretung der
Kinder und Jugendlichen in der
Einrichtung ist zuzulassen und zu
unterstützen. Die Bildung von
Gremien, die der Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen in allen
Angelegenheiten des Heimlebens
dienen, ist zu fördern“ (BLJA
2003a, S. 2, Ziff. 2.1.9)

Angesichts der komplexen Strukturen, mit
denen wir es im Bereich der Jugendhilfe
unweigerlich zu tun haben, erscheint es
uns jedoch müßig zu sein, nach einem
Hauptverantwortlichen für diese gegenwär-
tig wenig befriedigende Situation zu su-
chen. Denn aus fachlicher (d.h. sozialpä-
dagogischer) Perspektive ist ein Ausbau
der Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche aus verschiedenen Grün-
den nur zu begrüßen (vgl. 2.3.1). Es
scheint uns daher vielmehr als müssten
sich an dieser Stelle sowohl der Gesetzge-
ber als auch die öffentlichen und freien
Träger der Jugendhilfe sowie auch die Ju-
gendhilfeforschung gleichermaßen den
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Vorwurf gefallen lassen, ihrer jeweiligen
Verantwortung in diesem Punkt nicht hin-
reichend gerecht geworden zu sein.
Um in diesem Zusammenhang zunächst
vor der eigenen Tür zu kehren, müssen wir
aus Sicht der Jugendhilfeforschung bei-
spielsweise eingestehen, dass der The-
menkomplex „Klientenpartizipation“ hier in
den letzten Jahren geradezu sträflich ver-
nachlässigt worden ist (vgl. BABIC & LE-
GENMAYER 2003). Er wurde in Fachkrei-
sen zwar gelegentlich als vielversprechen-
de Strategie zur Qualitätsevaluation disku-
tiert (vgl. WOLF 2000, MÜLLER-
KOHLENBERG 2001), wie effektive Betei-
ligungsmöglichkeiten gemäß den gesetzli-
chen Vorgaben als verbindlich verankertes
Strukturelement jedoch konkret realisiert
werden können, wurde dabei aber besten-
falls am Rande thematisiert. Das hat unse-
rer Ansicht nach unter anderem zur Folge,
dass es hierzu bis heute schlicht an ausrei-
chend gesicherten Erkenntnissen fehlt, auf
deren Grundlage detailliertere, über die
oben angeführten Bestimmungen hinaus-
gehende Festlegungen überhaupt erst for-
muliert werden können.
Die hier vorgestellten Ergebnisse der vom
Bayerischen Landesjugendamt in Auftrag
gegebenen und auch vom Landesjugend-
hilfeausschuss befürworteten explorativen
Untersuchung zur Kinder- und Jugendli-
chenpartizipation in der Heimerziehung
können daher nur ein erster und gezwun-
genermaßen unzureichender Schritt sein,
um eine Verbesserung der bestehenden
Verhältnisse zu bewirken. Wir hoffen je-
doch, dass sie einen hilfreichen Schritt dar-
stellen.

2. Heimerziehung und Par-
tizipation

2.1 Heimerziehung

2.1.1 Rechtliche Definition

Heimerziehung ist hierzulande rechtlich
definiert als eine familienersetzende Hilfe
zur Erziehung. Sie ist nach § 27 SGB VIII
zu gewähren, „wenn eine dem Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist

und die Hilfe für seine Entwicklung geeig-
net und notwendig ist“ (vgl. BMFSFJ 2000,
S. 51). Im inhaltlich maßgeblichen § 34
SGB VIII heißt es dazu:

§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute
Wohnform

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über
Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer
sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder
und Jugendliche durch Verbindung von All-
tagserleben mit pädagogischen und thera-
peutischen Angeboten in ihrer Entwicklung
fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und
Entwicklungsstand des Kindes oder des Ju-
gendlichen sowie den Möglichkeiten der Ver-
besserung der Erziehungsbedingungen in der
Herkunftsfamilie:
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen

versuchen oder
2. die Erziehung in einer anderen Familie

vorbereiten oder
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebens-

form bieten und auf ein selbständiges Le-
ben vorbereiten.

Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung
und Beschäftigung sowie der allgemeinen Le-
bensführung beraten und unterstützt werden.

(vgl. BMFSFJ 2000, S. 53)

Als wesentliche Charakteristika der Heim-
erziehung lassen sich auf dieser Grundlage
die relativ dauerhafte Unterbringung des
Kindes/des Jugendlichen außerhalb der
Herkunftsfamilie, die Verknüpfung von All-
tagserleben mit fachkundiger Betreuung
sowie eine inhaltliche Ausrichtung, die -
gemäß § 1 SGB VIII (Recht auf Erziehung,
Elternverantwortung, Jugendhilfe) - primär
eine Rückkehr in die Familie ermöglichen
soll, ausmachen.

2.1.2 Aktuelle Situation

Der die Heimerziehungslandschaft wohl am
stärksten prägende Aspekt dürfte unverän-
dert das Bemühen um Kosteneinsparung
sein. Der Bereich der stationären Erzie-
hungshilfen steht dabei unter besonderem
Druck, da es sich bei ihm um ein ver-
gleichsweise personal- und somit auch
kostenintensives Arbeitsfeld handelt. Die
auf Bundesebene beobachtbaren Entwick-
lungen (vgl. STATISTISCHES BUNDES-
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AMT 2003) sind dabei allerdings nur be-
dingt in Bayern nachzuweisen.
Nach einem stetigen Anwachsen der Un-
terbringungen nach § 34 SGB VIII in Bay-
ern von 1996 bis 1999 um 6,44% erfolgte
im Jahr 2000 zunächst ein Rückgang auf
7.800 gegenüber 8.480 Personen im Jahr
1999 (-8,02%). Dieser Rückgang hatte a-
ber augenscheinlich nur vorübergehenden
Charakter, da 2001 wiederum 8.189 Per-
sonen Maßnahmen nach § 34 in Anspruch
nahmen (+4,99%).
Die Anzahl junger Menschen in eigenen
Wohnungen war - und hier stimmen die
Zahlen zumindest tendenziell mit dem
Bundestrend überein - von dem Rückgang
übrigens nicht im selben Maß betroffen (-
6,33%) wie die anderen Heimerziehungs-
formen. Der Rückgang bei den Wohnge-
meinschaften zwischen 1999 und 2000
(-24,7%) kann hingegen nur als regelrech-
ter Einbruch bezeichnet werden.
Die Ausgaben der Jugendämter für Maß-
nahmen nach § 34 stagnieren demgegen-
über seit 1996 (vgl. BLJA 2003b) weitest-
gehend.
Vor diesem Hintergrund kann gefolgert
werden, dass von den Einrichtungen der
Heimerziehung gegenwärtig so etwas wie
die Quadratur des Kreises erwartet wird:
Bei steigenden Anforderungen und nicht-
steigenden Mitteln soll eine Verbesserung
der Qualität bzw. Effizienz der von ihr er-
brachten Leistungen erzielt werden.
POST (2002) sieht die deutsche Heimer-
ziehungslandschaft nicht zuletzt deshalb
auch schwerwiegenden Problemen gegen-
übergestellt. Nicht nur dass „der Einspa-
rungsdruck im Gefolge der öffentlichen
Finanzknappheit die Heime (...) in Be-
drängnis“ bringt und auch nicht wenige
Belegungsprobleme hätten; vielmehr täte
vielfach „der nicht mehr kostendeckende
Pflegesatz (...) ein übriges, manche an den
Rand der Existenzfähigkeit zu bringen“ (S.
228). Auf Seiten der Erzieherinnen und
Erzieher erlebten sich zudem viele in ihrem
Beruf infolge des unumgänglichen Schicht-
dienstes als randständig (a.a.O.). Es
leuchtet ein, dass die pädagogische Arbeit
gegebenenfalls unter diesen Bedingungen
leidet und nur relativ wenige in ihrer erzie-
herischen Tätigkeit im Heim einen Lebens-
beruf sehen können, sondern sich früher
oder später anderweitig nach einer Stelle
umsehen.

Viel wird daher wohl künftig davon abhän-
gen, ob es gelingt, das Heim als Arbeits-
platz aufzuwerten. Denn in „einem Berufs-
feld, das nur berufliche Anfangs- und
Durchgangsstation bieten würde, könnten
Zufriedenheit und Erfüllung nicht gefunden
werden“ (POST 2002, S. 231). In zeitge-
mäßen „Prinzipien der Qualitätssicherung,
wie möglichst viel Eigen- und Gruppenver-
antwortung“ (a.a.O.) sieht POST dabei
Faktoren, die wenigstens genau so wichtig
sind wie eine angemessene Bezahlung
oder gute Aufstiegschancen.

2.2 Partizipation

2.2.1 Begriffsbestimmung

Partizipation - von lateinisch „pars“(dt.: Teil)
und  „capere“ (dt.: erfassen, ergreifen,
nehmen) - kann im Deutschen wörtlich mit
‚Teilnahme’ bzw. ‚Teilhabe’ oder auch ‚Be-
teiligung’ übersetzt werden. Im Bezug auf
den Staat/ein Gemeinwesen im Allgemei-
nen bezeichnet der Begriff „ein konstituti-
ves Merkmal demokratischer bzw. republi-
kanischer Gesellschafts- und Staatsfor-
men“, nämlich „die Teilnahme bzw. Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger an politi-
schen Beratungen und Entscheidungen“
(SCHNURR 2001, S. 1330). Einschrän-
kend muss an dieser Stelle jedoch ange-
merkt werden, dass der Begriff alles ande-
re als einheitlich verwendet und oftmals
auch mit Begriffen wie „Mitsprache“, „Auto-
nomie“, „Mitbestimmung“ oder anderen
zusammengefasst bzw. gleichgesetzt wird.
Oftmals laufen die jeweiligen Definitions-
versuche auch auf eine nicht näher be-
stimmbare Umschreibung hinaus, die in
erster Linie Denkanstöße liefern will, sich
aber nur relativ selten konkret auf Verfah-
ren oder Strukturen festlegen lässt.
Dessen ungeachtet wurden die Begriffe
‚Partizipation’ und „Beteiligung“ nach
SCHNURR (2001, S. 1330) im Bereich der
Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik zunächst
„hauptsächlich im Zusammenhang mit Fra-
gen der Sozialplanung (Bürgerbeteiligung)
verwendet (...). Erst in den 1990er Jahren
erweiterte sich ihr Gebrauch auf das The-
ma der Klienten- bzw. Nutzerbeteiligung“
(a.a.O.). Mittlerweile bezeichnet der Begriff
der Partizipation „arbeitsfeldumgreifend
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den Sachverhalt bzw. das Ziel einer Betei-
ligung und Mitwirkung der Nutzer (Klienten)
bei der Wahl und Erbringung sozialarbeite-
rischer/sozialpädagogischer Dienste, Pro-
gramme, Leistungen“ (a.a.O.).

2.2.2 Differenzierungsmöglichkeiten

„Es hat zahlreiche Versuche gegeben, Par-
tizipation inhaltlich zu bestimmen und von
Formen einer nur scheinbaren oder rituel-
len Beteiligung (Einbeziehung etc.) abzu-
grenzen“ (SCHNURR 2001, S. 1336). Al-
lein dieser Umstand kann folglich als Beleg
dafür angeführt werden, dass es sich dabei
offensichtlich um ein nur schwer in Griff zu
bekommendes Unterfangen handelt.

2.2.2.1 Die „ladder of citizen participation”

Ein Ansatz, auf den viele der inzwischen im
Bereich der Sozialen Arbeit anzutreffenden
Konzepte letztlich zurückgeführt werden
können (z.B. ARBEITSGRUPPE PRÄ-
VENTIVE JUGENDHILFE 1995; HART
1992), ist ARNSTEINs sogenannte „ladder
of citizen participation“ (1969, nach ABE-
LING et al. 2003). Diese Leiter bzw. dieses
Stufenmodell bürgerlicher Beteiligung an
politischen Planungsprozessen unterschei-
det dabei zwischen drei grundlegenden
Möglichkeiten der Einflussnahme, wobei
die oberste einem Höchstmaß an Beteili-
gung entspricht:

- non-participation (dt.: Nicht-
Beteiligung):
Auf dieser untersten Ebene handelt es
sich, wie der Name schon sagt, eigent-
lich nicht um eine Form der Beteili-
gung, sondern vielmehr um ihr Ge-
genteil. Dabei wird nochmals zwischen
manipulation (dt.: Manipulation) als
unterster Stufe und therapy (dt.: The-
rapie, im Sinne einer Umdefinition von

Bedürfnissen) unterschieden. Es wird,
vereinfacht gesagt, für eine bestimmte
Zielgruppe geplant.

- degrees of tokenism (dt.: Quasi-
Beteiligung):
Auf dieser mittleren Stufe wird in erster
Linie Meinungs- und Informationsaus-
tausch betrieben. Es lassen sich „von
unten nach oben“ informing (dt.: Infor-
mation), consultation (dt.: Beratung)
und placation (dt.: Beschwichtigung)
voneinander unterscheiden. Es wird
quasi mit einer bestimmten Zielgruppe
geplant.

- participation (dt.: Beteiligung)
Diese Stufe stellt das höchstmögliche
Niveau an Beteiligung dar. Hier wird
durch eine bestimmte Zielgruppe ent-
schieden. Es findet sich eine Feinab-
stufung, die mit partnership (dt.: Part-
nerschaft) beginnt und über delegated
power (dt.: Delegation von Entschei-
dungsbefugnis) bis hin zur citizen
control (dt: gemeinschaftliche Kontrol-
le) reicht, die sich als nahezu vollstän-
dige Autonomie verstehen lässt.

2.2.2.2 Typologie nach ABELING et al.
(2003)

Eine andere Möglichkeit Beteiligungsmo-
delle voneinander zu unterscheiden ist,
sich daran zu orientieren ob es sich jeweils
um eine direkte oder indirekte Form der
Beteiligung handelt und inwiefern sie ver-
fasst, d.h. (rechts-)verbindlich verankert ist
oder nicht. Die bereits zitierten ABELING et
al. (2003) haben diese Differenzierungs-
möglichkeit auf die Kinder- und Jugendhilfe
bezogen ausformuliert und grafisch veran-
schaulicht (vgl. Abb. 1).
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Abbildung 1 : Beteiligungsmodelle in der Kinder- und Jugendhilfe nach ABELING et al. (2003, S. 282)

2.2.2.3 Unterscheidung nach Entschei-
dungsebenen und -gegenständen

SCHNURR regt in diesem Zusammenhang
zusätzlich an, auch nach der jeweiligen
Entscheidungsebene und den im Beteili-
gungsprozess behandelten Entschei-
dungsgegenständen zu unterscheiden
(2001, S. 1338 ff.). Er beginnt, dabei expli-
zit auf den Bereich der Sozialen Arbeit be-
zogen, auf der diesbezüglichen Makroebe-
ne, um daraufhin immer spezifischer zu
werden. Daraus ergeben sich die folgen-
den vier Differenzierungsebenen:

- Ebene der Gestaltung der sozialpoliti-
schen Rahmenbedingungen:
Allgemeine und für die unteren Ebenen
verbindliche Leistungs- und Pro-
grammstrukturen werden auf dieser E-
bene beschlossen. Fragen der Institu-
tionalisierung, der Gewährleistungs-
pflichten sowie Rechtskataloge werden
dabei ausgehandelt. Letztlich geht es
also um die Legitimität sozialer Prob-
leme und entsprechender Leistungs-
ansprüche.

- Ebene der lokalen Gewährleistung:

In diesem Kontext wird über den dem
lokalen Bedarfs- und Interessenlagen
angepassten „Zuschnitt“ der allgemei-
nen Leistungs- und Programmstruktu-
ren entschieden. In diesen Bereich
würde beispielsweise die Jugendhilfe-
planung fallen.

- Ebene der Einzelfallentscheidung:
Es wird eine Auswahl von Diensten
und Leistungen vorgenommen und de-
ren Ausgestaltung nach Art, Umfang
und bestimmten Qualitätsmerkmalen
festgelegt. Entscheidungsgegenstände
sind also die Nutzung der rechtlich co-
difizierten Leistungs- und Programm-
strukturen in einem individuellen Leis-
tungsfall.

- Ebene der Leistungserbringung:
Hier werden Entscheidungen über die
konkrete Ausgestaltung von Bildungs-,
Beratungs-, Hilfe- und Beziehungsset-
tings getroffen. Gegenstände sind folg-
lich Spezifikationen von Diensten und
Leistungen hinsichtlich ihrer individu-
ellen und situativen Angemessenheit.
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Unabhängig davon, welchem der hier dar-
gestellten Bestimmungs- und Differenzie-
rungsversuche jeweils der Vorzug gegeben
wird, kann festgehalten werden, dass es
sich bei Partizipationsprozessen um äu-
ßerst vielschichtige und in ihrer Ganzheit
nur schwer greifbare Abläufe handelt.
Selbst wenn die drei Konzepte in einem
Modell zusammengefasst werden würden,
kann letztlich noch lange nicht mit Sicher-
heit davon ausgegangen werden, dass
damit wirklich alle wesentlichen Merkmale
realer Beteiligungsmöglichkeiten angemes-
sen erfasst werden können. Dafür liegen
für den Bereich der Jugendhilfe, so erhel-
lend und elaboriert die verschiedenen An-
sätze auch sein mögen, noch nicht genü-
gend empirische Erkenntnisse vor.

2.3 Klientenpartizipation in der Heimer-
ziehung

2.3.1 Aktuelle Situation

Unter anderem mit Verweis auf das UN-
Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des, die „Agenda 21“ oder Initiativen auf
nationaler Ebene veranschaulichen die
Autorinnen und Autoren des Elften Kinder-
und Jugendberichts (BMFSFJ 2002), dass
mittlerweile vielerorts eine umfassende
Bereitschaft bestehe, Kinder und Jugendli-
che stärker in Entscheidungsprozesse mit
einzubeziehen – „von den Anliegen im so-
zialen Nahraum bis zu grundlegenden Ent-
scheidungen über den zukünftigen Weg
einer Gesellschaft“ (S. 192). Entsprechend
sei es erforderlich, dass Kinder und Ju-
gendliche demokratische Verhaltensweisen
erproben können, „als Grundlage für die
Persönlichkeitsbildung und die Entwicklung
eines differenzierten Erfahrungshorizonts
zur konstruktiven Bewältigung von Konflik-
ten und angemessenen Durchsetzung ei-
gener Interessen“ (a.a.O.). Auf die Befür-
wortung einer stärkeren Klientenpartizipati-
on im Kontext der Bemühungen um eine
fachlich angemessene Qualitätsevaluation
und -sicherung ist an anderer Stelle bereits
kurz eingegangen worden (vgl. 1.).
Beinahe schon mahnend wird im Elften
Kinder- und Jugendbericht jedoch auch
darauf hingewiesen, dass die erfolgreiche
Übernahme bzw. Übertragung von Verant-

wortung einiger grundlegender Vorausset-
zungen bedarf: „Unabhängiges, selbstbe-
stimmtes Handeln setzt eine gesicherte
materielle Existenz sowie soziale Integrati-
on voraus. (...) Existenzängste, Ausgren-
zungs- und Stigmatisierungserfahrungen
fördern Resignation bzw. Rückzug und
behindern wirksame Beteiligung“ (BMFSFJ
2002, S.195 f.). Dass diese Aspekte ange-
sichts chronisch knapper Kassen gerade
im Hinblick auf die stationären Erziehungs-
hilfen von größter Bedeutung sind, dürfte
unmittelbar einleuchten.
Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 36
SGB VIII (Mitwirkung Hilfeplan) wird an
gleicher Stelle zudem festgestellt, dass die
bei der Erstellung des Hilfeplans notwendi-
ge Gleichberechtigung zwischen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe,
Eltern und Kindern im Informations- und
Beteiligungsprozess nicht gegeben seien,
da zum einen soziale und kulturelle Barrie-
ren bestünden und zum anderen der Aus-
handlungs- und Verständigungsprozess
ohnehin „rechtlich wegen des Fehlens ei-
nes eigenständigen Antragsrechts von Kin-
dern und Jugendlichen begrenzt“ sei
(BMFSFJ 2002, S.202).
Da eine frühzeitige, nach Alter und Ziel-
gruppen differenzierte Beteiligung in ihrer
konkreten Lebenswelt für junge Menschen
grundsätzlich von großer Bedeutung sei
(BMFSFJ 2002, S.203), fordern die Auto-
rinnen und Autoren dieses Kinder- und
Jugendberichts, die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen als für die Zukunft
relevanten Beitrag zur Gestaltung des Ge-
meinwesens ernst zu nehmen und sie nicht
zu einer rein symbolischen Handlung her-
abzusetzen. Notwendig werde eine allge-
meine Förderung von Gelegenheitsstruktu-
ren und der Abbau von Zugangsbarrieren
in den Angeboten und Diensten der Kinder-
und Jugendhilfe (a.a.O.). Wolle sie Kinder
und Jugendliche zur Partizipation an politi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen befähigen, so müsse sie darüber hin-
aus zum einen die für Beteiligung und En-
gagement erforderlichen Kompetenzen
fördern, nachhaltige Beteiligungsprozesse
entwickeln und begleiten sowie als Mittler
gegenüber Politik und Verwaltung auftreten
und sich gleichzeitig darum bemühen, in
den eigenen Strukturen und Handlungs-
weisen die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen auszuweiten. (BMFSFJ 2002,
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S.197). Nicht uninteressant dürfte es dabei
sein, sich an dieser Stelle auch mit der
offiziellen Haltung der politisch Verantwort-
lichen auseinander zu setzen. In ihrer
Stellungnahme zum Elften Kinder- und
Jugendbericht hält die Bundesregierung
beispielsweise dazu fest, dass eine aktivie-
rende Jugendpolitik, welche die Stärken
der Jugendlichen fördere und sie gleichzei-
tig zur aktiven Beteiligung an der Gestal-
tung der Gesellschaft auffordere, tragendes
Leitbild des jugendpolitischen Programms
der Bundesregierung sei (BMFSFJ 2002,
S.4). Entsprechend ausführlich widmet sie
sich auch dem Abschnitt, in dem innerhalb
des Kinder- und Jugendberichts von der
„Teilhabe und Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen“ die Rede ist. Sie befürwortet
in diesem Zusammenhang „die Einbezie-
hung von Kindern und Jugendlichen in
Diskussions- und Entscheidungsprozesse
in allen Politikfeldern, in denen sie von den
Auswirkungen der Entscheidungen betrof-
fen sind“ (BMFSFJ 2002, S.19). Darüber
hinaus seien soziale, organisatorische und
Leistungskompetenzen, die im Zuge der
Beteiligung erworben werden, für die spä-
tere berufliche Praxis von Vorteil und das
Engagement junger Menschen für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft von
entscheidender Bedeutung (a.a.O.). Ent-
sprechend sollen jungen Menschen Mög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden,
„die ihren Bedürfnissen, ihren Kenntnissen
und Fähigkeiten und ihrem Beteiligungs-
willen gerecht werden. Beteiligung muss
dabei als ein kontinuierlicher, unumkehrba-
rer Prozess angelegt sein und (...) die jun-
gen Menschen als Subjekt der Beteiligung
und als ‚Expertinnen und Experten in eige-
ner Sache’ in den Mittelpunkt stellen“
(a.a.O.). Es sei daher eine Aufgabe der
Kinder- und Jugendhilfe, diesen Prozess zu
unterstützen und entsprechend die Mög-
lichkeiten zur Partizipation innerhalb der
eigenen Angebote auszuweiten: „Beteili-
gung ist ein für alle Felder der Kinder- und
Jugendhilfe unverzichtbares Qualitäts-
merkmal“ (BMFSFJ 2002, S.20).
Zusammenfassend lässt sich angesichts
des bereits Gesagten also festhalten, dass
eine Ausweitung und Intensivierung von
Klientenpartizipation sowohl fachlich zu
befürworten ist, als auch bis zu einem ge-
wissen Grad politisch gewollt wird. Es exis-
tieren dazu sogar schon seit geraumer Zeit

rechtlich verbindliche Vorgaben. Wir wis-
sen aber - speziell in Bayern - noch ver-
gleichsweise wenig darüber, welche Betei-
ligungsmöglichkeiten in welchem Umfang
überhaupt vorhanden sind und wie die Per-
sonen (-gruppen), die damit zu tun haben,
darüber denken.
Das weitgehende Fehlen von gesicherten
Erkenntnissen erstaunt aber letztlich nicht
nur vor dem eben geschilderten Hinter-
grund. Sie vermag vielmehr auch zu ver-
blüffen, weil sich in der Geschichte der
Kinder- und Jugendhilfe durchaus Beispiele
finden lassen, in denen Kinder- und Ju-
gendlichenpartizipation - bis hin zur Selbst-
regierung - bereits erfolgreich praktiziert
wurde.

2.3.2 Historische Entwicklung

2.3.2.1 Allgemeine Entwicklung

Die entscheidenden Schritte in der Heimer-
ziehung von einer bloßen Aufbewahrungs-
und Disziplinierungsanstalt hin zu einer
kindgemäßen, unterstützenden Einrichtung
haben erst in verhältnismäßig junger Zeit
stattgefunden. Dabei darf jedoch nicht ü-
bersehen werden, dass auch viele Erzie-
hungsmaßnahmen, die ehedem in den
Familien üblich waren, auf uns in heutiger
Zeit erschreckend und abstoßend wirken
würden. Folglich ist auch Vieles in der Ent-
wicklung der Heimerziehung aus heutiger
Sicht unverständlich und wird erst aus dem
Blickwinkel der in den damaligen gesell-
schaftlichen Strukturen vorherrschenden
Mentalitäten nachvollziehbar und verständ-
lich. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit je-
doch nicht auf der Geschichte der Heimer-
ziehung liegt, werden die entsprechenden
gesellschaftlichen Entwicklungen als histo-
risch bedeutsamer Hintergrund nur soweit
einbezogen, als es zum Verständnis der
hier dargestellten Sachverhalte unbedingt
notwendig ist.
Die heutige Gesellschaft betrachtet ihre
Kinder und Jugendlichen insgesamt mit
anderen Augen als es die Menschen noch
vor einigen Jahrzehnten oder gar Jahrhun-
derten taten. Die Ziele und Ansprüche bei
ihrer Erziehung haben sich verändert.
Galten lange Zeit Werte wie Fleiß, Ord-
nung, Anpassung und unkritisches Anneh-
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men der eigenen gesellschaftlichen Stel-
lung als wesentliche Erziehungsziele, so
wird mittlerweile eher auf Individualität,
Selbstbestimmung, Autonomie und Ver-
antwortungsgefühl geachtet, also auf Wer-
te, die unserer Gesellschaft und ihrem An-
spruch an die Leistungsfähigkeit und Flexi-
bilität des Einzelnen mehr entsprechen.
Die Heimerziehung hinkte der gesellschaft-
lichen Entwicklung in diesem Zusammen-
hang häufig deutlich hinterher, so dass
mitunter nur offene Kritik von Außen dazu
führte, dass sich festgefahrene Gefüge
lösten und neue Wege beschritten wurden.
Die Grundlagen für Partizipationsstrukturen
im modernen Sinne, die auf wechselseiti-
ger Beziehung zwischen dem Kind oder
dem Jugendlichen und Erwachsenen beru-
hen, in der beide Seiten sich gegenseitig
ernst nehmen und die Bedürfnisse und
Interessen des Anderen respektiert wer-
den, wurden im Zeitalter der Aufklärung
gelegt, deren Weg und Ziel die Hinführung
zur Vernunft war. Die Erziehung des Men-
schen erhielt dadurch eine völlig neue Be-
deutung. Johann Bernhard Basedow, E-
berhard von Rochow, Ernst Christian Trapp
und andere Philantropen beschritten neue
Wege hin zum aufgeklärten und kindge-
mäßen Unterricht und allen voran suchte
Jean-Jaques Rousseau die „natürliche Er-
ziehung“ des Kindes zu verwirklichen.
Kindheit taucht hier erstmals als eigen-
ständige Lebensphase auf (vgl. TRAPPER
1996, S.78 f.). Zwar lag der Gedanke an
tatsächliche Partizipation von Kindern und
Jugendlichen dabei im Allgemeinen noch in
weiter Ferne, ein wesentlicher Schritt in
diese Richtung wurde jedoch dadurch un-
ternommen. Ein Kind wurde erstmalig auch
als ein solches wahrgenommen und schien
nicht mehr nur eine Art unvollkommener
Erwachsener zu sein.
Bis zu diesem Zeitraum spielten also Mit-
sprachemöglichkeiten für Kinder kaum eine
Rolle. In Einrichtungen untergebrachte
Kinder wurden zwar häufig zur Eigenver-
sorgung angehalten, doch eine wechsel-
seitige Beziehung zwischen dem Kind und
seinem Betreuer, die sich vor allem da-
durch auszeichnet, dass das Kind in sei-
nem Wesen als solches akzeptiert und
Ansprüche und Erwartungen entsprechend
darauf abgestimmt werden, war im Allge-
meinen nicht gegeben. Von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, wie beispielsweise

der freien Entscheidung darüber, sich in die
Obhut eines Rettungshauses zu begeben,
waren die Einrichtungen eher darauf aus-
gerichtet, die Kinder und Jugendlichen hin
zur Anpassung und zur Akzeptanz ihres
meist niedrigen Standes zu führen. Letzte-
res wurde lange Zeit selbst von denjenigen
vertreten, die sich für neue und damals oft
skeptisch beäugte Erziehungsmethoden
stark machten. Zu ihnen zählte beispiels-
weise auch Wichern, der im von ihm ge-
gründeten Rauhen Haus unter anderem für
Kleingruppen und eine intensive Nach-
betreuung der Jugendlichen eintrat, beides
(nicht nur) für damalige Verhältnisse äu-
ßerst progressive Forderungen. Dem sei-
nerzeit üblichen Standesdenken war er
jedoch so stark verhaftet, dass er an einen
Verwaltungsrat des Rauhen Hauses einen
Antrag stellte, in dem er für Kinder, die
nicht zu den Armen gehörten, die Einrich-
tung eines eigenen Pensionats forderte, da
für diese das Leben im Rauhen Haus nicht
angemessen sei (vgl. TRAPPER 1996,
S.124).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen
schließlich unterschiedliche Konzepte auf,
die dem Sammelbegriff der Reformpäda-
gogik zugerechnet werden können und die
hinsichtlich der Entwicklung von Partizipa-
tionsstrukturen von Kindern und Jugendli-
chen von großer Bedeutung waren. Die
dabei erhobenen Forderungen beinhalteten
unter anderem die Anerkennung der geisti-
gen Mündigkeit des Kindes, traten für eine
umfassende Menschenbildung statt purer
Wissensvermittlung ein und verlangten
entsprechend die Förderung von Eigeninte-
resse und Eigenmotivation. Schlüsselbeg-
riffe waren „Aktivität, Selbsttätigkeit; Le-
bensnähe, Kindgemäßheit, Individualisie-
rung; Erfolgssicherung [und] Übung“
(GRUNDER 1995, S.275 f.). Dieses „Den-
ken vom Kinde aus, das kindgemäße, al-
tersgemäße, entwicklungsgemäße Maß-
stäbe anlegt“ (KAMP 1995, S.44), führte
schließlich dazu, dass in der bürgerlichen
Jugendbewegung versucht wurde, „ju-
gendgemäße Lebensformen zu entwickeln“
(TRAPPER 1996, S.174). Wünsche, Be-
dürfnisse, Fragen und Meinungen des Kin-
des wurden verstärkt ernst genommen und
seine Rechte wurden hervorgehoben. Ins-
gesamt stand man ihm weniger autoritär
befehlend, sondern eher einfühlsam und
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achtend gegenüber (vgl. KAMP 1995,
S.45).
Inspiriert durch die reformpädagogischen
Gedanken bestand das Ziel sozialpädago-
gischer Maßnahmen nun darin, zu den
Heranwachsenden, die auf die Fürsorge
einer Familie verzichten mussten, ein
„echtes“ Verhältnis aufzubauen. „Selbstbe-
stimmung, Disziplin und Ordnung“ sollten
mit dem alltäglichen Leben der Kinder und
Jugendlichen verbunden werden, die Ver-
trauensbasis hierfür stellte der Glaube „an
die Kraft des Guten im Jugendlichen“ dar
(GRUNDER 1995, S.277).
Der „Lindenhof“, eine fürsorgeerzieherische
Einrichtung von Karl Wilker, kann als ein
Beispiel für diesen Heimtypus angesehen
werden. Zwischen 1917 und 1920 ver-
suchte Wilker jugendliche Straftäter bei
ihrem Weg zurück in die Gesellschaft zu
unterstützen. Ziel war für ihn dabei der
„ganze Mensch“. Getragen wurde der Ver-
such von seinem Glauben an den guten
Kern, der „in jedem Heranwachsenden
schlummere“ (ebd., S.278).
Um das angestrebte Erziehungsziel der
Eigenverantwortung zu fördern, führte Wil-
ker einen gewählten Jungenrat ein, durch
den eine Form der Selbstverwaltung der
Jungen errichtet werden sollte. Daraus
bildete sich das Jungengericht, das Ver-
fehlungen der Kinder und Jugendlichen
beurteilte und Strafen verhängte (vgl.
TRAPPER 1996, S.172).
Die Veränderungen in der Fürsorgeerzie-
hung hin zu einer kindgemäßeren Aus-
gestaltung führte auch zu einer zunehmen-
den Qualifikation der Betreuer (vgl. TRAP-
PER 1996, S.182). Dabei lag das Ziel nicht
mehr im rein funktionalen Ablauf, der sich
oft durch Unterordnung und Unterdrückung
des Eigenwillens des Kindes auszeichnete,
sondern der Betreuer war bestrebt, das
Wesen des Kindes zu verstehen und die
Maßnahmen daraufhin abzustimmen. Neue
Entwicklungen in der Heimerziehung waren
in der Folge größere Individualisierung,
eine engere Bindung zwischen Erzieher
und Kindern und größere Mitwirkung der
Kinder und Jugendlichen im Erziehungs-
prozess (ebd., S.182).
Der Nationalsozialismus stellte in diesem
Zusammenhang einen drastischen Ein-
schnitt dar, der die oben geschilderten
Entwicklungen jäh unterbrach. Nationalso-
zialistische Pädagogen befürworteten die

Unterwerfung des Einzelnen, stellten den
„Volkskörper“ als Ganzes über das Indivi-
duum. Angestrebt wurde die völlige und
umfassende Kontrolle aller. Im Zuge der
Gleichschaltung der gesellschaftlichen
Kräfte erfolgte daher auch auf nahezu allen
Ebenen die Einführung des Führer-
Prinzips.
Erst 1945 war eine erneute Veränderung
der Gegebenheiten möglich. Auf vielen
Ebenen begannen „Rekonstruktionsmaß-
nahmen“ (SCHRÖDER 1995, S.425). Es
wurde versucht, wieder an die abgebro-
chenen Entwicklungsstränge der Reformer
anzuknüpfen. Mit dem Zusammenbruch
des Hitlerregimes veränderten sich die bis-
her gültigen Erziehungssysteme. „Eine
Demokratie braucht mündige und eigen-
verantwortlich handelnde Bürger“ (FLOS-
DORF 1988, S.22). Waren es zuvor in
erster Linie Eigenschaften wie Anpassung
und Gehorsam, die den Alltag der Heime
prägten, so wurde nun versucht, diese
durch Konzepte und Einstellungen wie
„angstfreieres soziales Lernen und damit
Autonomie, Soziabilität, Produktivität und
Kreativität“ (a.a.O.) zu ersetzen. Mit der
Reflexion der Erziehungsstile ging auch
eine Propagierung eines partnerschaftlich
oder sozial-integrativen erzieherischen
Umgangs einher, anstelle der Fortführung
bisher gepflegter autoritärer Erziehungs-
einstellungen (vgl. TAUSCH/TAUSCH
1979, nach FLOSDORF 1988, S.22).
Hierarchisch strukturierte große Gruppen
erwiesen sich im Folgenden als dysfunktio-
nal. Stattdessen lieferte der Rekurs auf die
Erkenntnisse der Reformpädagogik der
20er Jahre „eine zunehmende Psychologi-
sierung der pädagogischen Konzepte und
schließlich ein bewusstes Anknüpfen an
die Familienorientierung“ (a.a.O.) sowie
neue Elemente pädagogischen Handelns.
Dazu gehörten die Verkleinerung der
Gruppen sowie die Zusammenstellung al-
tersgemischter und koedukativer Kinder-
und Jugendlichengruppen (a.a.O.).
In den 60er Jahren entwickelte sich parallel
zur Studentenrevolte und zur APO die so-
genannte „Heimrevolte“. Der Heimerzie-
hung wurde vorgeworfen, „nichts anderes
als ein Erfüllungsgehilfe in der Durchset-
zung einer repressiv-ausbeuterischen ka-
pitalistischen Gesellschaftsordnung zu
sein“, die „durch ihr System einer autoritä-
ren Erziehungsordnung überwiegend oder
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sogar ausschließlich Kinder und Jugendli-
che aus dem Proletariat an das bestehen-
de repressive Gesellschaftssystem anzu-
passen“ versuchte (FLOSDORF 1988,
S.29). Studenten, als treibende Kraft der
damaligen Ereignisse, begannen Kontakte
zu den Kindern und Jugendlichen in den
Heimen zu knüpfen und strebten nach ei-
ner „Bewusstseinserweiterung“ aller von
der Heimerziehung Betroffenen (vgl.
SCHRÖDER 1995, S.426). Dieser Versuch
führte oft zu Enttäuschung und Frustration
auf beiden Seiten: Den Studenten, die im
Grunde versuchten, die Heimjugendlichen
für ihre Sache zu gewinnen und zu Mit-
streitern zu machen, blieb es unbegreiflich,
warum letztere nicht begeistert an ihre
Seite traten, sondern in erster Linie an ih-
ren eigenen Bedürfnissen interessiert
schienen. Die Jugendlichen auf der ande-
ren Seite fühlten sich mitunter ausgenutzt
und missbraucht: statt dass tatsächlich für
ihre Bedürfnisse gefochten wurde, ging es
bei der ganzen Revolte nur bedingt um das
einzelne Individuum mit seinen Wünschen
und Vorstellungen.
Trotzdem trug die Heimrevolte dazu bei,
institutionelle Bedingungen zu hinterfragen
und neue Konzepte sozialen Lernens und
der Selbständigkeitserziehung zu erproben
und einzuführen (vgl. FLOSDORF 1988,
S.30). Durch das Einsetzen einer öffent-
lichkeitswirksamen Kritik auch seitens der
Medien und der sich daran anschließenden
politischen Diskussion mit umfangreichen
Veränderungen in der Gesetzgebung der
Länder kam es teilweise zu einer Auflösung
der bisherigen Strukturen. Es entstanden
neue Landesverordnungen und Heimricht-
linien, die verbesserte Gruppenerzieher-
schlüssel, erhöhte Qualifikation des Perso-
nals und mehr Demokratie, so zum Beispiel
Mitarbeiterbesprechungen oder Gruppen-
sprecher auf Seiten der Kinder und Ju-
gendlichen forderten. Außerdem kam es in
vielen Fällen zu einer Dezentralisierung
und zum Aufbau von Fachdiensten und
damit einhergehend zu einer Verankerung
von (psycho-) therapeutischen Angeboten
(vgl. NITZLER 1994, S.158).
Dieser Trend zur Spezialisierung führte
allerdings gelegentlich auch zu einem Ab-
schiebeprozess, bei dem „störende“ Kinder
und Jugendliche im Extremfall einfach
weitergereicht werden, um dann unter Um-
ständen in der Heimerziehung als der

„letzten Station“ (TRAPPER 1996, S.229)
vor Strafvollzug oder Psychiatrie mit einem
im Laufe der Zeit zerstörten Selbstbe-
wusstsein anzukommen. Die gegebenen-
falls daraus resultierenden Gruppen, die
sich dann möglicherweise ausschließlich
aus „Kindern und Jugendlichen mit massi-
ven Verhaltensauffälligkeiten und traumati-
schen Erziehungs- und Heimerfahrungen“
(TRAPPER 1996, S.229) zusammenset-
zen, führen nicht selten zur fachlichen und
menschlichen Überforderung der Erzieher.
Daher wurde bereits Ende der 70er, An-
fang der 80er Jahre eine „aktive Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen und
ihrer Familien“ gefordert, statt zunehmend
mehr auf „fachliche Qualifizierung“ und
„Effektivierung der traditionellen, vielfach
administrativ überfremdeten sozialpädago-
gischen Entscheidungs- und Handlungs-
prozesse“ zu setzen (GUTENBE-
GER/SPRAU-KUHLEN 1980, S.140). Kin-
der und ihre Familien sollten bei der kon-
kreten Durchführung der Maßnahmen mit-
entscheiden können: „Das bisherige
Machtgefälle zwischen Spezialisten (...)
und empfangenden Klienten (...) muss auf-
gehoben werden zugunsten eines partner-
schaftlich-diskursiven Wahl- und Entschei-
dungsprozesses“ (ebd., S.141).
Ende der 70er Jahre wurde ebenfalls die
geschlossene Heimerziehung grundlegend
in Frage gestellt. Viele Einrichtungen wei-
gerten sich daraufhin, vielfach der Möglich-
keit zur geschlossenen Unterbringung be-
raubt und verunsichert durch die von der
APO eingeleiteten und von den Medien
fortgeführte Institutionskritik, schwerster-
ziehbare Jugendliche überhaupt aufzu-
nehmen, „da sie kaum eine Möglichkeit
sahen, ohne eingrenzende und im weites-
ten Sinne repressive Maßnahmen über-
haupt auf extreme Schwierigkeiten wie
permanentes Weglaufen, Prostitution oder
exzessives aggressives Verhalten pädago-
gisch reagieren zu können“ (FLOSDORF
1988, S.31). Gerade für diese Klientel wur-
de von den Jugend- und Landesjugend-
ämtern jedoch ein erzieherischer Bedarf
angemahnt (vgl. FLOSDORF 1988, S.31).
Dazu stellt FLOSDORF fest, dass eine
Öffnung der Heime, so diese durch die
Mitarbeiter verantwortlich begleitet werde,
dazu beitragen könne, „wichtige Felder für
eigenverantwortliches und soziales Lernen“
zu erschließen (FLOSDORF 1988, S. 31)



19

und eben damit eine adäquate Reaktion
auf die zuvor geschilderte Problematik dar-
stellen könnte.
Viele Bundesländer versuchten in dieser
Zeit zugunsten der Kinder und Jugendli-
chen in den Einrichtungen verstärkt demo-
kratische Strukturen zu initiieren. So waren
beispielsweise die Entwicklungsberichte
mit den Jugendlichen zu besprechen und
die Bildung von Selbstverwaltungsorganen
der Jugendlichen wurde gefordert (vgl.
GUTENBERGER/SPRAU-KUHLEN 1980,
S. 72).
THIERSCH (1993) leitete in diesem Zu-
sammenhang mit seinem Konzept der Le-
bensweltorientierung einen Paradigmen-
wechsel ein, der mittlerweile weit über den
Bereich der sozialpädagogischen Theorie-
bildung hinaus Wirkung entfaltete. Le-
bensweltorientierung „verlangt ein Handeln,
das im erziehenden Umgang, in der Bera-
tung, in der Begleitung und in der Koopera-
tion orientiert ist an der Eigensinnigkeit der
Problemsicht der Adressat/-innen im Le-
bensfeld, am ganzheitlichen Zusammen-
hang von Problemverständnis und Lö-
sungsressourcen, an den in der Lebens-
welt verfügbaren Ressourcen und Kompe-
tenzen“ (ebd., S. 22). Die zunehmende
Orientierung an diesem Konzept führte
auch in der Heimerziehung nochmals ver-
stärkt zu einem Wechsel von einem auf
Sozialdisziplinierung und Normalisierung
beruhenden Selbstverständnis „hin zu ei-
nem Verständnis von Jugendhilfe als per-
sonenbezogener Dienstleistung, durch die
Kinder und Jugendliche bzw. ihre Eltern
bedarfsgerechte und alltagsnahe Unter-
stützung erfahren, (...). Diesem Selbstver-
ständnis entsprechend, sollen Hilfeprozes-
se auf der Basis von Aushandlungen durch
die Beteiligten gestaltet werden“ (HANS-
BAUER/KRIENER 2000, S. 219).
Am 1.1.1991 löste das SGB VIII das im
Prinzip seit 1922 gültige Jugendwohlfahrts-
gesetz (JWG) ab. Was die Rechtsposition
des Kindes betrifft, reichten die Vorgaben
vielen Kinder-Lobbyisten nicht aus, da das
SGB VIII in erster Linie über die Eltern ver-
sucht, die Lage des Kindes zu verbessern
(vgl. FRÄDRICH/JERGER-BACHMANN
1995, S.30).
TRAPPER stellt dazu kritisch fest, dass
sich die Rechtslage der Kinder und Ju-
gendlichen mit dem SGB VIII gegenüber
dem Gesetz für Jugendwohlfahrt teilweise

sogar eher verschlechtert habe (1996).
Wurden beispielsweise im JWG dem Kind
oder Jugendlichen Hilfen zur Erziehung
gewährt, so richtet sich das SGB VIII zu-
nächst an die Personensorgeberechtigten:
„Ein Personensorgeberechtigter hat bei der
Erziehung eines Kindes oder eines Ju-
gendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erzie-
hung“ (SGB VIII § 27, Abs. 1). TRAPPER
führt dagegen ins Feld, dass die Rechts-
befugnisse mit abnehmender Pflege- und
Hilfebedürftigkeit des Kindes und seiner
entsprechend wachsenden Selbständigkeit
zunehmen müssen, bis es „mit der Volljäh-
rigkeit den Rechtsstatus des vor dem Ge-
setz mündigen Bürgers erhält“ (ebd., S.44).
Dem steht der im SGB VIII vollzogene Per-
spektivwechsel aus seiner Sicht jedoch
tendenziell eher entgegen. Als Aufgabe der
Pädagogik ergibt sich für ihn demzufolge,
Kinder und Jugendliche genau in den Be-
reichen zu unterstützen und zu fördern, in
denen sie entmündigt werden und ihr
Recht auf Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortlichkeit gehemmt wird (a.a.O.).
Große Bedeutung für die Entwicklung von
Partizipationsstrukturen besaß auch das
Inkrafttreten der §§ 78a-g SGB VIII. Dort
wurde festgelegt, dass neben Leistungs-
und Entgeltvereinbarungen auch Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen zwischen den
Einrichtungsträgern und den örtlichen Trä-
gern der Jugendhilfe abgeschlossen wer-
den müssen (vgl. HANSBAUER/KRIENER
2000, S.219). Setzt man dabei voraus,
dass Qualität „sich aus der Übereinstim-
mung zwischen Erwartungen hinsichtlich
der Leistungen und der tatsächlich er-
brachten Dienstleistung“ ergibt (GARMS-
HOMOLOVA 1991, nach HANSBAU-
ER/KRIENER 2000, S.220), so liegt es
nahe, dabei auch die Erwartungen und
Interessen der Kinder und Jugendlichen in
den Einrichtungen zu berücksichtigen.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die
Bereitschaft zur Einführung von Partizipati-
onsmöglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che - nicht nur im Bereich der Heimerzie-
hung, sondern allgemein in vielen Berei-
chen von Politik und Gesellschaft - in den
letzten Jahren zunehmend ansteigt. Nicht
zuletzt durch die Medien rückten Kinder als
soziale Gruppe mehr und mehr in den Vor-
dergrund (vgl. BARTSCHER 1998, S.13).
Kinder dürfen entsprechend „heute umfas-
sender mitreden und von den Erwachse-
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nen Begründungen für ihre Gebote und
Verbote einfordern“ (WOLF 2000, S.15).
Trotzdem werden konkrete Partizipations-
möglichkeiten in der Praxis bisher „nur be-
grenzt angeboten und garantieren in der
Regel keine Beteiligung an komplexen
Fragestellungen und Entscheidungspro-
zessen. Sie finden eher punktuell als konti-
nuierlich statt, sind freiwillig und individuell
nutzbar, aber selten für alle zugänglich und
eher auf konkrete Einzelprobleme statt auf
übergreifende Fragestellungen eingegrenzt
(STORK 1995, S.23; nach DEDEKIND
1997, S.48). Diese Einschätzung bezieht
sich auf die Jugendhilfe allgemein. Nicht
weniger zurückhaltend fügt WIELAND dem
jedoch speziell auf Partizipation in der
Heimerziehung bezogen hinzu: „Erzieher
werden vielfach davon absorbiert, den pä-
dagogischen Alltag in Gang zu halten, Lei-
tungskräfte müssen die Belegung sichern,
durch neue Angebote am Markt bleiben,
und für Eltern, Kinder und Jugendliche
steht die Frage, wie sie durch Mitbestim-
mungsrechte gesichert an der Gestaltung
des Heimes beteiligt sein können, nicht
oben auf ihrer subjektiven Werteskala“
(WIELAND 2000, S.62). Dass diese Fest-
stellungen - die wir übrigens hinsichtlich
der Kinder und Jugendlichen in Zweifel
ziehen würden - den Mangel an Beteili-
gungsmöglichkeiten bestenfalls erklären
aber nicht rechtfertigen können und daher
für alle im Bereich der Jugendhilfe Verant-
wortlichen ein Ansporn sein sollten, an die-
ser unbefriedigenden Situation etwas zu
ändern, steht dabei hoffentlich außer
Zweifel.

2.3.2.2 „Sonderfall“ Kinderrepubliken

Neben dieser allgemeinen Entwicklung des
Partizipationsgedankens im Bereich der
stationären Kinder- und Jugendhilfe lässt
sich jedoch auch eine Traditionslinie aus-
machen, die nicht nur in einem unmittelba-
ren Zusammenhang mit dem hier behan-
delten Gegenstandsbereich steht, sondern
vielmehr noch weit über diesen hinaus-
reicht. Gemeint sind die sogenannten Kin-
derrepubliken. Hinter diesem Begriff ver-
bergen sich Modelle radikaler Selbstregie-
rung in Kinder- und Jugendheimen. Aus
unserer Sicht handelt es sich dabei um
einen faszinierenden, in vielfacher Hinsicht

inspirierenden und in den gegenwärtigen
Fachdebatten leider nur unzureichend prä-
senten Bereich der Sozialen Ar-
beit/Sozialpädagogik. „Wenn man von den
frühen Vorläufern absieht, sind die Kinder-
und Jugendrepubliken Teil der allgemeinen
progressiven oder Reformbewegungen der
[vorletzten] Jahrhundertwende“ (KAMP
1995, S. 43). Allerdings kann belegt wer-
den, dass bereits in der Antike „ältere und
tüchtige Kinder als Anführer und Unterleh-
rer“ (ebd., S. 190) in einem entsprechen-
den institutionellen Umfeld eingesetzt wur-
den. Als erste Schulrepublik kann in die-
sem Zusammenhang die von Valentin
Friedland (1490 - 1556), der der Reforma-
tion nahe stand und nach seinem Her-
kunftsort Trotzendorf genannt wurde, ge-
gründete Einrichtung gelten (vgl. KAMP
1995, S. 190 f.).
Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass
die strikte Trennung von Schule und Ju-
gendhilfe ein Ergebnis entsprechender
Festlegungen des Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetzes aus dem Jahre 1922 dar-
stellt. Sie ist also eine relativ junge „Erfin-
dung“, die inzwischen im Zusammenhang
mit den Debatten um eine Fortentwicklung
der Schulsozialarbeit auch bereits wieder in
Frage gestellt wird (vgl. BABIC in Vorbe-
reitung).
In Heinrich Stephani (1761 - 1850) können
die Kinderrepubliken sogar einen bayeri-
schen Ahnherren aufweisen. „Bis 1834
praktizierte er sein System erfolgreich acht
Jahre lang mit 60 Schülern seiner Konfir-
mandenschule in Gunzenhausen“ (KAMP
1995, S. 199). Und mit der Jungenstadt
Buchhof existierte wenigstens bis Mitte der
50er Jahre des 20. Jahrhunderts sogar
direkt vor den Toren Münchens eine Kin-
derrepublik (vgl. ZIELINSKI 1950; KAMP
1995, S. 587 ff), die gegenwärtig auch Ge-
genstand eines eigenen kleinen For-
schungsvorhabens ist (vgl. BABIC 2004).
Als ein wesentliches Charakteristikum die-
ser Kinderrepubliken kann hier festgehalten
werden, dass es in ihnen nicht nur um die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
geht, sondern letztlich um die Verwirkli-
chung von Selbstregierung. Die bei ARN-
STEIN (vgl. 2.2.2.1) noch weitestgehend
als Vision formulierte höchste Stufe der
Beteiligung (citizen controll) hat in ihnen
also vereinzelt sogar schon ihre erfolgrei-
che Verwirklichung erfahren.
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Eine differenzierte Darstellung der Ge-
schichte und der zahlreichen Kinderrepu-
bliken kann an dieser Stelle nicht geleistet
werden. Wir erlauben uns in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf die sehr um-
fassende und bereits mehrfach zitierte
Darstellung von KAMP (1995) zu verwei-
sen. Um zumindest einen exemplarischen
Eindruck von dieser Einrichtungsart zu
vermitteln, haben wir aus der Fülle an dem
zur Verfügung stehenden Material im Fol-
genden willkürlich zwei Ansätze zur nähe-
ren Darstellung herausgegriffen.

David Wills und “Barns House”

“Barns House”, ein Evakuierungsheim für
8-14-jährige Jungen aus schwer gestörten
Unterschicht-Familien in Schottland, wurde
1940 von David Wills übernommen (vgl.
KAMP 1995, S.285). Wills plante von An-
fang an eine Form der Selbstregierung. Um
diese initiieren zu können, war es jedoch
notwendig, die Kinder zunächst einmal an
Erwachsene zu gewöhnen, die auf Verfeh-
lungen nicht mit harten körperlichen und
demütigenden Strafen reagierten. Es erfor-
derte viel Geduld und brachte einzelne
Helfer zum „Rande der Verzweiflung“ (ebd.,
S.286), bevor Wills damit beginnen konnte,
erste Vollversammlungen aller Erwachse-
nen und Kinder einzuberufen. Diese liefen
noch sehr chaotisch ab, und obwohl die
Kinder offenkundig weiterhin die Erwach-
senen zu provozieren suchten – und deren
Vorschläge beispielsweise aus keinem
ersichtlichen Grund ablehnten – wurden in
die ersten Beamtenrollen, als Vorsitzender,
Protokollschreiber und Schatzmeister, aus-
schließlich Erwachsene gewählt. Erst nach
einigen Monaten wurde erstmalig ein Jun-
ge Vorsitzender (vgl. KAMP 1995, S.286
f.).
In der Vollversammlung organisierten die
Kinder Dienste und Ämter sowie Partys,
Konzerte und Wettbewerbe, kümmerten
sich um die Benutzung von Spielmateria-
lien und besprachen Störungen und Stra-
fen. Wills übte teilweise seinen Einfluss
aus, wenn es um Angelegenheiten ging,
die die Existenz des Heims bedrohten, hielt
sich aber ansonsten zurück (vgl. KAMP
1995, S.287).
Trotzdem hatten die Erwachsenen eine
stark beaufsichtigende Funktion. Von den

Kindern wurde dies nicht kritisiert, im Ge-
genteil: bequemerweise überließ man es
den Betreuern, beispielsweise Regelver-
stöße auf den Vollversammlungen zum
Thema zu machen (vgl. KAMP 1995,
S.288). Wills, der sich daran störte, ver-
suchte diese Erwachsenenabhängigkeit
dadurch zu beseitigen, dass er unter einem
Vorwand die Selbstregierung abschaffte
und eine Diktatur in seinem Namen ausrief.
In Folge untersagte er den freien Ausgang,
kontrollierte das Regel- und Ämtersystem
und führte in geringem Maße formelle Dis-
ziplin ein (ebd., S.288), um den Kindern
ihre vorherigen Rechte zu verdeutlichen
und deren Motivation, Verantwortung zu
übernehmen und sich weniger auf die
Kontrolle der Erwachsenen zu verlassen,
zu verstärken. Dabei stellte er jedoch klar,
dass er jederzeit zurücktreten werde, soll-
ten die Jungen das Bedürfnis haben, ihre
Versammlungen wieder aufzunehmen.
Voraussetzung dafür sei allerdings, dass
die Erwachsenen nicht weiterhin kontrollie-
rende Funktionen einnehmen müssten und
die Kinder selbst Sorge dafür trügen, ihre
aufgestellten Beschlüsse zu befolgen
(ebd., S.288 f.).
Zu Wills Unwillen fügten sich die Kinder
zunächst jedoch relativ problemlos. Doch
nach einiger Zeit machten sich die Kinder
tatsächlich selbst daran, die Verantwortung
zu übernehmen. Eine Bürgervereinigung
wurde gegründet, die zunächst eine Ver-
fassung ausarbeitete und überdies die Auf-
sicht und Leitung der Ämter regelte (vgl.
KAMP 1995, S.289).
Die Bürgervereinigung löste sich nach etwa
acht Monaten mit allgemeiner Zustimmung
auf, um neue Möglichkeiten zu entwickeln.
Im Folgenden wurden mehrere Selbstregie-
rungssysteme ausprobiert, die mehr oder
minder gut funktionierten (vgl. KAMP 1995,
S.291).
Das Heim wurde gegen Kriegsende auf-
gelöst. Wills Nachlass und Materialien zu
seinen Einrichtungen finden sich jedoch im
P.E.T.T.-Archiv des seit 1965 bestehenden
Trägervereins der New Barns School (vgl.
KAMP 1995, S.291).
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Janusz Korczak und die Waisenhäuser
Dom Sierot und Nasz Dom

Ein Beispiel für eine Kinderrepublik aus der
Zeit des Nationalsozialismus (bzw. der na-
tionalsozialistischen Okkupation Polens)
stellt der Ansatz von Janusz Korczak
(1878-1942) dar, eines polnischen Kinder-
arztes, Pädagogen und Waisenhaus-
Gründers.
In seinen Einrichtungen waren Instrumente
der Partizipation fest etabliert. Korczak
achtete das Kind als eigenständiges Indivi-
duum und forderte das Recht des Kindes
ein, offen seine Gedanken aussprechen zu
können und aktiv an allem teilnehmen zu
dürfen, was seine Person betrifft (KORC-
ZAK 1967, S.40 f). Sein schlichter Leitge-
danke war, dass Kinder nicht erst Men-
schen werden, sondern bereits Menschen
sind. Entsprechend entwickelte er in seinen
beiden Waisenhäusern Formen der Kin-
derselbstverwaltung mit internen Institutio-
nen wie dem Kameradschaftsgericht oder
dem Kinderparlament und sicherte dem
Einzelnen das Recht auf freie Meinungs-
äußerung (u.a. durch eine Heimzeitung)
und die Sicherung des Privateigentums
und der Intimsphäre zu (vgl.
FRÄDRICH/JERGER-BACHMANN 1995,
S.15).
Eine Versammlung beinhaltete für Korczak
weder das Zusammenrufen der Kinder, um
„sich vor ihnen zu beschweren und sie zu-
rechtzuweisen – und dann ihre Zustim-
mung zu erzwingen“, noch sei es damit
getan, „ihnen eine rührende Ansprache zu
halten, einige auszuwählen, damit sie
Pflichten und Verantwortung übernähmen“
(KORCZAK 1967, S.301). Stattdessen
müsse eine Versammlung sachlich und
ohne Druck ablaufen, zudem sei eine „sau-
bere und würdige moralische Atmosphäre“
notwendig (ebd., S.302). Die Kinder müs-
sen sich sicher sein können, dass ihre Äu-
ßerungen ernst genommen werden und sie
durch ihre Beiträge weder den Unwillen der
Betreuer noch den ihrer Mitbewohner erre-
gen (vgl. ebd., S.302).
Korczak stellte dabei realistisch fest, dass
nicht nur die Kinder lernen müssen, sich in
Versammlungen konstruktiv einzubringen,
auch die Erwachsenen müssen zunächst
darin unterwiesen werden, worauf sie bei
der Initiierung von Versammlungen achten
sollten: „Die Fähigkeit, sich mit Kindern zu

verständigen, will erarbeitet sein. Das
kommt nicht von selbst!“ (KORCZAK 1967,
S.302).
Im Kameradschaftsgericht sah Korczak die
Möglichkeit, es zum „Ausgangspunkt für
die Gleichberechtigung des Kindes“ zu
machen (KORCZAK 1967, S.304). Ent-
sprechend viel Zeit verwandte er darauf,
diese Institution in seiner Einrichtung zu
entwickeln. Jeder in der Einrichtung besaß
die Möglichkeit jede empfundene Unge-
rechtigkeit vor das Kameradschaftsgericht
zu bringen, welches einmal wöchentlich
zusammentrat. Die Richter wurden durch
das Losverfahren ermittelt, Voraussetzung
war, dass sie möglichst nicht selbst in eine
der vorgebrachten Klagen verwickelt wa-
ren. Die Urteile wurden in Übereinstim-
mung mit dem bestehenden Gesetzbuch
gefällt, wobei ein Erwachsener das Recht
besaß, in Einverständnis mit den Richtern
Rechtsfälle zusammen mit dem Gerichts-
rat, bestehend aus einem Erwachsenen
und zwei Richtern, noch einmal zu über-
prüfen (vgl. KORCZAK 1967, S.305).
Korczak wurde zusammen mit den Kindern
des Waisenhauses Dom Sierot im KZ
Treblinka 1942 ermordet.
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3. Die „PartHe“-Studie

3.1 Gegenstand der Untersuchung

Aufgabe des Forschungsprojekts („PartHe“
steht für ‚Partizipation in der Heimerzie-
hung) war es, an zehn ausgewählten Ein-
richtungen der Heimerziehung (nach § 34
SGB VIII) exemplarisch die dort praktizier-
ten Formen formaler Kinder- und Jugendli-
chenpartizipation zu untersuchen. Es ging
dabei in erster Linie um die strukturell ver-
ankerten Mitsprache- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, die Kinder und Ju-
gendliche während des Heimaufenthalts
haben, um auf dessen Ausgestaltung ein-
zuwirken. Das Hauptaugenmerk lag dabei
auf den folgenden vier Punkten:

- Form und Umfang der jeweils vorhande-
nen Partizipationsmöglichkeiten,

- deren Formalisierungsgrad (d.h. wie
verbindlich sie im jeweiligen Einrich-
tungskonzept verankert sind),

- ihre Begründung sowie
- deren Bewertung durch die unmittel-

bar in das Heimgeschehen eingebun-
denen Personengruppen

Um dabei ein möglichst umfassendes Bild
der Gegebenheiten zu erhalten, wurden
sowohl Heimleitungen, als auch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie die in den
Einrichtungen lebenden Kinder und Ju-
gendlichen zu den oben genannten Punk-
ten befragt. Die an sich wünschenswerte
Einbeziehung der Erziehungsberechtigten
konnte mit den verfügbaren Ressourcen
nicht verwirklicht werden.
Im Laufe der Erhebungen erfuhr die ur-
sprüngliche Fragestellung zudem eine in-
haltliche Modifikation. Der Begriff der „for-
malen Partizipation“ musste im engeren
Sinne aufgegeben werden, da der Formali-
sierungsgrad, d.h. die verbindliche konzep-
tionelle Verankerung, im Allgemeinen sehr
gering war. Unter „formaler Partizipations-
struktur“ sind daher im Folgenden Prozes-
se zu verstehen, die ausdrücklich der sys-
tematischen bzw. kollektiven Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen dienen und
diesbezüglich einen eigenständigen Rah-
men zur Verfügung stellen.

3.2 Auswahl der Einrichtungen

Angesichts des mangelnden Kenntnistands
darüber, welche Faktoren sich wie auf das
Partizipationsgeschehen auswirken, stellte
die Auswahl der zehn zu untersuchenden
Einrichtungen aus unserer Sicht eine be-
sondere Herausforderung dar. Schließlich
konnten wir uns diesbezüglich nicht auf
wissenschaftlich hinreichend abgesicherte
Theorien oder erfahrungswissenschaftliche
Untersuchungsergebnisse stützen. Letzt-
lich bedienten wir uns in diesem Zusam-
menhang verschiedener formaler Faktoren,
von denen wir uns gewisse Auswirkungen
erwarteten bzw. bei denen wir nicht schon
vorab jeglichen Einfluss ausschließen
wollten. Dazu zählten:

Regionaler Kontext (Regierungsbezirk; städti-
sches/ländliches Umfeld)
- Größe bzw. Struktur der Einrichtung
- Alter der Einrichtung (traditionelle/junge Ein-
richtung)
- Alter der Bewohner (Kinder/Jugendliche)
- Träger der Einrichtung

In diesen Auswahlkriterien kommen natur-
gemäß einige der hypothetischen Vor-
überlegungen zum Ausdruck, von denen
wir im Rahmen der Untersuchung ausge-
gangen sind. Dabei handelte es sich je-
doch um ungerichtete Hypothesen. Das
heißt, dass wir lediglich davon ausgegan-
gen sind, dass sich die Partizipationsmög-
lichkeiten (bzw. deren Vorhandensein und
deren Bewertung) in Abhängigkeit von den
oben genannten Faktoren unterscheiden
könnten. Die Fragen, ob sie das tatsächlich
tun und wie sich die Faktoren gegebenen-
falls auswirken würden, ließen wir dabei
bewusst offen.
Aus der Notwendigkeit, sich bei der Unter-
suchung auf eine eindeutig abgrenzbare
Maßnahmeart, der Heimerziehung nach §
34 SGB VIII, zu beziehen ergab sich zu-
dem eine Vorauswahl, die Tagesgruppen
und Mutter-/Vater-Kind-Heime von den
Befragungen ausschloss, obwohl ihre Be-
rücksichtigung aus inhaltlichen Gründen
unter Umständen zu rechtfertigen gewesen
wäre (vgl. VOGELSBERGER 2002).
Ziel dieser kriteriengeleiteten Auswahl der
Einrichtungen war es, der Heterogenität
des Forschungsfeldes so weit wie möglich
Rechnung zu tragen, um dadurch zu mög-
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Nr. Regierungs- Träger Plätze Alters- N1   (L/MA/KJ)2

        bezirk                                                                                  gruppe                                         

01 Oberbayern Parität. Wv. 42 6-15 12 (2/4/6)

02 Opf./Nbay. Caritas 8 12-18 8 (1/3/4)

03 Mittelfranken Öffentl. 40 6-18 14 (1/5/8)

04 Schwaben Diakonie 65 2-21 13 (1/5/7)

05 Schwaben Caritas 65 3-21 9 (1/4/4)

06 Oberbayern Caritas 60 6-21 13 (1/5/7)

07 Opf./Nbay. Gewerb. 10 3-18 8 (1/2/5)

08 Unterfranken Parität. Wv. 8 3-21 13 (3/6/4)

09 Unterfranken Diakonie 23 0-18 17 (1/7/9)

10 Oberfranken Diakonie 60 3-18 13         (1/5/7)

Gesamt: 120  (13/46/61)

lichst differenzierteren Aussagen über den
Forschungsgegenstand zu gelangen. Der
Vollständigkeit halber sei auch noch er-
wähnt, dass das Vorhandensein formeller
Partizipationsstrukturen nicht durchgehend
zum Auswahlkriterium gemacht wurde.
Schließlich ging es uns auch darum, in
Erfahrung zu bringen, wie in einem ent-
sprechenden Fall deren Nicht-
Vorhandensein begründet wird.
Auf die Auswahl der Personen, die an den
Erhebungen teilnahmen, hatten wir nur
insofern Einfluss, als wir bei der telefoni-
schen Terminvereinbarung ausdrücklich
darauf hinwiesen, dass insbesondere bei
den Befragungen der Kinder und Jugendli-
chen wenigstens vier bis fünf Personen
mitmachen sollten und die Freiwilligkeit der
Teilnahme gewahrt bleiben müsse. An-
dernfalls könnten keine aussagekräftigen
Ergebnisse ermittelt werden. Tatsächlich
berichteten die Kinder und Jugendlichen
auch häufig von sich aus davon, dass sie
sich freiwillig zur Teilnahme gemeldet hat-

ten. Nicht selten handelte es sich dabei um
Bewohner, die selbst - z.B. als Gruppen-
sprecher - aktiv in das örtliche Partizipati-
onsgeschehen eingebunden waren. In ei-
nigen Fällen blieb der Hintergrund der Teil-
nahme trotz Nachfrage allerdings unklar.
Wir stießen jedoch nirgendwo auf Anzei-
chen dafür, dass Kinder und/oder Jugendli-
che massiv unter Druck gesetzt worden
wären, um sie dadurch zur Teilnahme zu
bewegen. Unsere Erhebungen schienen
vielmehr aus Sicht der befragten Kinder
und Jugendlichen letztlich immer eine will-
kommene Abwechslung zum Heimalltag zu
sein.
Die folgende Tabelle soll einen Eindruck
davon vermitteln, wie sich die „Untersu-
chungsstichprobe“ der Studie zusammen-
setzte und gibt zudem Auskunft über die
Anzahl der an den Erhebungen beteiligten
Personen.

Tabelle 1: Übersicht über die untersuchten Einrichtungen

1 Anzahl der Untersuchungsteilnehmer
2 L: Angehörige der Leitung; MA: Mitarbeiter; KJ: Kinder/Jugendliche
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3.3 Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme zu den Heimen ver-
lief in der Regel problemlos. Die vorab
nach den genannten Kriterien ausgewähl-
ten Einrichtungen waren zunächst telefo-
nisch von Seiten des Bayerischen Lan-
desjugendamtes nach ihrem Interesse, an
der Studie teilzunehmen, befragt worden.
In einem zweiten Schritt ging ihnen darauf-
hin von Seiten des Lehrstuhls für Allgemei-
ne Pädagogik, Erziehungs- und Sozialisati-
onsforschung ein Schreiben zu, in dem sie
ausführlich über das Forschungsvorhaben
informiert wurden. Außerdem wurde den
Einrichtungen dort auch die telefonische
Kontaktaufnahme zur genaueren Termin-
vereinbarung angekündigt. In zwei Fällen
wurde zusätzlich, aufgrund rechtlicher Be-
denken seitens der Einrichtungen, ein an
die Personensorge- bzw. Erziehungsbe-
rechtigten gerichtetes Informationsschrei-
ben verfasst. Dieses Schreiben enthielt
auch eine Erklärung, mit der die betreffen-
den Personen ihr Einverständnis hinsicht-
lich der Teilnahme der Kinder und Jugend-
lichen an der Untersuchung erklären
konnten. Letztlich kamen diese Einver-
ständniserklärungen jedoch in keinem der
beiden Fälle zum Einsatz. Denn eine Ein-
richtung konnte, entgegen ihrer ursprüngli-
chen Absicht, aus terminlichen Gründen
nicht an der Untersuchung teilnehmen. Im
anderen Fall versäumte die Heimleitung
eigenen Angaben zufolge, dieses Informa-
tionsschreiben an die Erziehungs- bzw.
Personensorgeberechtigten weiterzuleiten.
Die Erhebung konnte dort jedoch trotzdem
im vorgesehenen Umfang durchgeführt
werden.
Die kontaktierten Einrichtungen legten dem
Forschungsvorhaben gegenüber grund-
sätzlich eine große Offenheit an den Tag.
Diese Offenheit zeigte sich auch unabhän-
gig davon, ob sie bereits in nennenswertem
Umfang über formelle Partizipationsmög-
lichkeiten verfügten oder nicht. In insge-
samt zwei Fällen erwies sich die Terminie-
rung allerdings als so schwierig, dass von
der ursprünglich beabsichtigten Teilnahme
schließlich doch abgesehen werden
musste. Ursachen hierfür waren einerseits
der relativ enge zeitliche Rahmen des
Projekts und andererseits die damit ver-
bundene Schwierigkeit, Erhebungstermine

zu finden, die sich gut mit den innerbetrieb-
lichen Abläufen der beiden Einrichtungen
vereinbaren ließen.

3.4 Durchführung und Auswertung

An dieser Stelle werden die Durchführung
der Erhebung und die Auswertung des da-
bei gewonnenen Materials näher erläutert.
Das Fallbeispiel, das unter Punkt 5 dem
Abschnitt über die Gesamtergebnisse der
Untersuchung folgt (vgl. 4.), kann zum Teil
als Veranschaulichung der hier gemachten
Ausführungen dienen.

3.4.1 Zur Durchführung

Die Gesamtlaufzeit des Projekts erstreckte
sich von Anfang Dezember 2002 bis Ende
November 2003. Die Durchführung der
Erhebungen in den einzelnen Einrichtun-
gen erfolgte dabei zwischen Februar und
Juni 2003.
Da bislang gesicherte Erkenntnisse zu for-
malen Partizipationsstrukturen und deren
Bewertung im Heimbereich weitestgehend
fehlen, wurde hinsichtlich der Forschungs-
methodik eine qualitative Zugangsweise
gewählt, die dem explorativen Charakter
der Fragestellung Rechnung trägt. Das
heißt, es war von Anfang an nicht Ziel der
Untersuchung, nach Maßstäben quantitati-
ver Forschung repräsentative Erkenntnisse
zu Tage zu fördern. Es ging stattdessen
vielmehr um eine exemplarische Analyse
möglicher Zusammenhänge zwischen den
Rahmenbedingungen einer Einrichtung und
den dort jeweils anzutreffenden Partizipati-
onsmöglichkeiten sowie deren Bewertung
aus Sicht der unmittelbar davon betroffe-
nen Personengruppen. Die Einrichtungen
wurden daher - zunächst jede für sich - in
qualitativen Einzelfallstudien untersucht, in
deren Verlauf auf unterschiedlichen institu-
tionellen Ebenen (repräsentiert durch ver-
schiedene Personengruppen) auch unter-
schiedliche Erhebungsmethoden zum Ein-
satz kamen. Im Rahmen der Gesamtaus-
wertung wurden daraufhin die Ergebnisse
der zehn Einzelfallstudien synoptisch zu-
sammengeführt. Als konkrete Erhebungs-
methoden waren deshalb vor Ort:



26

a) mit den jeweiligen Leitungen qualitativ-
problemzentrierte Interviews zur formalen
Kinder- und Jugendlichenpartizipation in
ihrer Einrichtung geplant,

b) hinsichtlich der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gegenstandsbezogene Gruppenbe-
fragungen vorgesehen und

c) mit den Kindern und Jugendlichen in den
Einrichtungen ebenfalls die Durchführung
entsprechender Gruppenbefragungen be-
absichtigt.

d) Darüber hinaus wurde auch versucht,
Termine für passiv-teilnehmende Beo-
bachtungen konkreter Prozesse zu verein-
baren.

Die Kernpunkte dieses Untersuchungskon-
zepts (a, b und c) haben sich dabei prob-
lemlos umsetzen lassen. Die Erhebungs-
termine sahen für gewöhnlich so aus, dass
am frühen Vormittag das Interview mit der
Heimleitung stattfand, im Anschluss daran
das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern durchgeführt wurde und am
Nachmittag (nach Rückkehr aus der Schu-
le) die Kinder und Jugendlichen befragt
werden konnten.
Die Realisierung der Beobachtung von
Partizipationsprozessen (d) ist demgegen-
über nur in einem Fall geglückt. Denn so-
fern entsprechende Prozesse überhaupt
schon in den Einrichtungen etabliert wor-
den sind, finden diese nicht unbedingt re-
gelmäßig oder nur zwei bis drei Mal im
Jahr statt. Die Beobachtungen ließen sich
also entweder nicht fest einplanen oder die
entsprechenden Termine lagen außerhalb
des zeitlichen Fensters, das uns im Rah-
men dieser Untersuchung für Erhebungen
zur Verfügung stand.
Die Erhebungen selbst nahmen pro Inter-
view bzw. Gruppenbefragung zwischen 60
und 120 Minuten in Anspruch. Die Äuße-
rungen der Erhebungsteilnehmer wurden
im Falle der Einzelinterviews mit einem
analogen Diktiergerät bzw. einem digitalen
Minidisk-Recorder aufgezeichnet. Die
Gruppenbefragungen und die Beobachtung
wurden zusätzlich auf Video aufgenom-
men.
Sowohl für die Interviews als auch für die
Gruppenbefragungen waren Leitfäden er-
arbeitet worden (siehe Anhang), die ge-
währleisteten, dass in der Untersuchungs-
situation auch tatsächlich alle mutmaßlich

relevanten Aspekte der Fragestellung be-
handelt wurden. Dabei spielte es allerdings
keine Rolle, in welcher Reihenfolge die
Themenbereiche abgehandelt wurden.
Sofern es sich terminlich einrichten ließ,
wurden die Erhebungen von zwei For-
schern gemeinsam durchgeführt. Die kon-
krete Durchführung gestaltet sich bei den
zu zweit wahrgenommenen Terminen in
der Weise, dass ein Mitglied des For-
schungsteams zunächst am Leitfaden ori-
entiert das Interview führte bzw. die Grup-
penbefragung leitete. Die zweite Person
verfolgte aufmerksam den Verlauf, um ge-
gebenenfalls abschließend bei Unklarhei-
ten oder inhaltlich Vernachlässigtem gezielt
nachfragen zu können.

3.4.2 Zur Auswertung

Die aufgezeichneten Befragungen wurden
zunächst alle wörtlich transkribiert (d.h.
verschriftlicht), um damit eine solide Basis
für die eigentlichen Auswertungsarbeiten
zu schaffen. Pro Einrichtung entstanden
dadurch drei eigenständige Transkripte.
In einem ersten Schritt wurden diese
Transkripte daraufhin einzeln einer qualita-
tiven Inhaltsanalyse unterzogen. Die Er-
gebnisse der drei jeweils zusammengehö-
renden Transkripte wurden erst nach er-
folgter Einzelauswertung zueinander in
Beziehung gesetzt. Jede der zehn unter-
suchten Einrichtung wurde dabei als ein
sogenanntes „soziales Aggregat“ verstan-
den, d.h. als ein spezifischer, institutionell
klar nach außen abgrenzbarer Einzelfall
(vgl. LAMNEK 1995, S. 32 ff.). Denn auf
dieser Auswertungsebene stand für uns die
Ermittlung der für das Partizipationsge-
schehen relevanten Binnenstruktur des
einzelnen Heims im Vordergrund.
Erst in einem dritten Auswertungsschritt
wurden die Ergebnisse dieser zehn Ein-
zelfallstudien zusammengeführt und induk-
tiv zu Hypothesen verdichtet. Die dabei
gewonnenen Aussagen können naturge-
mäß noch nicht als erwiesene Tatsachen
gelten. Ihre Verallgemeinerbarkeit könnte
aber auf dieser Grundlage im Rahmen
weiterführender Untersuchungen überprüft
werden.
Die eigentliche inhaltsanalytische Auswer-
tung erfolgte dabei im wesentlichen in zwei
Schritten. Zunächst wurden die von den
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Untersuchungsteilnehmer gemachten Aus-
sagen daraufhin untersucht, welchen in-
haltlichen Kategorien sie sich zuordnen
lassen. Da es sich bei den durchgeführten
Befragungen um problemzentrierte und -
mittels entsprechender Leitfäden - teil-
strukturierte Erhebungsformen handelte,
entsprachen die Auswertungskategorien
weitgehend den inhaltlichen Dimensionen
dieser Leitfäden. Dass wir unseren Befra-
gungspartnern durch den Einsatz der Leit-
fäden dennoch nicht ausschließlich unsere
eigenen gedanklichen Strukturen aufge-
zwungen haben, wird dabei vor allem an
den folgenden zwei Punkten deutlich:

- Je nach Einrichtung wurde von den
unterschiedlichen Befragungsteilneh-
mern auf den einen oder anderen an-
gesprochenen Bereich unterschiedlich
viel Gewicht gelegt.

- Darüber hinaus ergaben sich aus ihren
Äußerungen auch immer neue Katego-
rien, zu denen sie sich aus eigenem
Antrieb heraus äußerten.

Diese eigenständig formulierten Kategorien
stehen jedoch häufig in einem sehr engen
Zusammenhang zu den jeweiligen Gege-
benheiten in der Einrichtung, der die
betreffenden Personen entweder als Lei-
ter/-in, Mitarbeiter/-in oder Bewohner/-in
angehören. Sie alle aufzuzählen macht
daher an dieser Stelle keinen Sinn. Sie
werden folglich nur im Rahmen der Ergeb-
nisdarstellung erwähnt, sofern sie von ein-
richtungsübergreifendem Interesse sind.
Nach der inhaltlichen Kategorisierung, die
als eine grobe Vorab-Interpretation ver-
standen werden kann, erfolgte die eigentli-
che inhaltsanalytische Interpretation der
einzelnen Aussagen. Die inhaltlich katego-
risierten Äußerungen wurden in Form eines
von umgangssprachlichen Wendungen
befreiten und konzentrierten Textes zu-
sammengefasst, ohne dabei jedoch den
Sinn ihrer Aussage zu verändern. Die sol-
chermaßen abstrahierten Aussagen der
verschiedenen Personen und Personen-
gruppen innerhalb einer Einrichtung wur-
den daraufhin einander gegenübergestellt.
Die dabei zwangsläufig zutage tretenden
Übereinstimmungen und Widersprüche
wurden dann im Rahmen einer Gesamt-

auswertung abschließend interpretiert und
verschriftlicht.
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4. Ergebnisse
Die hier dargestellten Ergebnisse können -
wie gesagt - keine Repräsentativität für
sich in Anspruch nehmen. Sie sind schließ-
lich im Rahmen der wissenschaftlich-
explorativen Auseinandersetzung mit zehn
einzelnen Einrichtungen qualitativ erarbei-
tet worden und geben primär exemplarisch
Auskunft über die dort intern herrschenden
Verhältnisse. Da Häufigkeitsangaben vor
diesem Hintergrund keine Aussagekraft
zugestanden werden kann, verzichten wir
in dieser Darstellung auch weitestgehend
auf entsprechende Informationen.
Diese (Selbst-)Einschränkungen bedeuten
aber selbstverständlich nicht, dass unsere
Erkenntnisse grundsätzlich nicht verallge-
meinerbar wären. Aus methodologischen
Gründen können wir jedoch zum Grad ihrer
Verallgemeinerbarkeit an dieser Stelle kei-
ne Aussagen machen und wollen ihn des-
halb hier auch nicht diskutieren.

4.1 Vorgefundene Partizipationsmög-
lichkeiten

Die grundlegende Bestandsaufnahme hin-
sichtlich der in den Einrichtungen vorhan-
denen Partizipationsmöglichkeiten ergab
ein in vielerlei Hinsicht uneinheitliches Bild.
Wir stießen auf eine Vielzahl gruppeninter-
ner und gruppenübergreifender Beteili-
gungsformen, die jedoch auf den zweiten
Blick nicht immer hielten, was sie auf den
ersten versprachen.

4.1.1 Gruppenabend

Der Gruppenabend ist die auf der - hierar-
chisch gesehen - untersten Ebene inner-
halb eines Heimes am weitesten verbrei-
tete Plattform, deren primärer Zweck den
Leitungen und Mitarbeitern zufolge die
gruppeninterne Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen sein soll. Er findet mit unter-
schiedlichen Bezeichnungen (Gruppenge-
spräch, Kinder-/Jugendlichen-/Familienkon-
ferenz, Kochabend) grundsätzlich in allen
Einrichtungen statt. Dennoch kann es vor-
kommen, dass einzelne Gruppen innerhalb
einer Einrichtung auf die (regelmäßige)
Durchführung des Gruppenabends ver-
zichten bzw. diese aussetzen.

Vom Ablauf her gestalten sich Gruppen-
abende meist so, dass Betreuer und Be-
wohner sich wöchentlich dazu zusammen-
finden. Der genaue Termin wird dabei fast
ausnahmslos von den Betreuern festgelegt.
In Einzelfällen finden die Gruppenabende
aber auch - wie bereits angedeutet - unre-
gelmäßiger statt bzw. liegen Zeiträume von
bis zu zwei Monaten zwischen zwei ent-
sprechenden Terminen.

Thematisiert werden dabei häufig Verhal-
tensweisen der Bewohner, die Freizeit-
gestaltung, interne Konflikte  oder Grup-
penregeln. Die Gruppenabende sind je-
doch in der Regel kein Forum, in dem die-
se Regeln beschlossen bzw. verändert
werden könnten; es geht von Mitarbeiter-
seite eher um Regelverstöße und entspre-
chende Sanktionen, weniger um Verände-
rungswünsche von Seiten der Bewohner.
In den meisten Einrichtungen ist dabei we-
der den Betreuern und noch weniger den
Bewohnern bekannt, ob diese Gruppen-
abende im Konzept oder in der Satzung
der Einrichtung formal verankert sind. Zu-
meist stellt sich vor allem durch das Ge-
spräch mit der Leitung heraus, dass es sich
hier eher um ein „ungeschriebenes Gesetz“
handelt. Das heißt, man wünscht sich zwar
und geht auch bis zu einem gewissen Grad
ganz selbstverständlich davon aus, dass
der Gruppenabend in den Gruppen statt-
findet, es bleibt aber letztlich den Betreuern
überlassen, wann und wie – und teilweise
auch ob – der Gruppenabend tatsächlich
durchgeführt wird.

Das bedeutet auch, dass die Reglementie-
rung dieser Beteiligungsform meist sehr
individuell ausfällt. Dabei ist sogar häufig
festzustellen, dass sich die Gruppenaben-
de innerhalb einer Einrichtung – auch in
derselben Alterstufe – stark voneinander
unterscheiden können und im Einzelfall
diese Abende sogar innerhalb ein und der-
selben Gruppe sehr unterschiedlich ver-
laufen. Das ist beispielsweise dann der
Fall, wenn wechselnde Betreuer die Lei-
tung des Abends übernehmen und kein
einheitlicher Ablauf festgelegt ist.
Zudem sind die Reglementierungen den
Kindern und Jugendlichen oft nur vage
bekannt und wirken auf sie häufig willkür-
lich und ungerecht, da die Mitarbeiter ihnen
nur selten in der selben Weise unterworfen
sind: Fehlverhalten, das bei den Bewoh-
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nern bestraft wird, hat bei Betreuern ge-
wöhnlich keine Konsequenzen.
Die Bewohner haben - wie gesagt - in der
Regel die Möglichkeit ihre Ideen und Anre-
gungen einzubringen. Sie werden angehört
und besitzen die Möglichkeit Entscheidun-
gen zu beeinflussen, da man um einen
Konsens bemüht ist. Danach enden für sie
jedoch in der Regel die Partizipationsmög-
lichkeiten in den Gruppenabenden. Denn
am eigentlichen Entscheidungsprozess
sind die Kinder und Jugendlichen in vielen

Einrichtungen nicht mehr beteiligt. Dieser
wird vielmehr häufig exklusiv von den Be-
treuern geführt.
Wird zum Vergleich das Modell des Beteili-
gungsprozesses nach Brückner (2001)
herangezogen, lässt sich die tatsächliche
Begrenztheit der Kinder- und Jugendli-
chenbeteiligung in vielen Gruppenabenden
gut veranschaulichen. Inhaltlich umfasst
das Modell die Kategorien „Mitdenken“,
„Mitreden“, „Mitplanen“, „Mitentscheiden“,
„Mitgestalten“ und „Mitverantwortung“.

Abbildung 2: Der Beteiligungsprozess nach Brückner (2001)

Bei „Mitplanen“ hört der Beteiligungspro-
zess - wie zuvor ausgeführt - jedoch oft
schon auf. Die Bewohner haben die Mög-
lichkeit, eigene Ideen zu entwickeln, sie
können sie einbringen und in der Regel
auch ihre Argumente für den jeweiligen
Vorschlag einbringen, dem sie zuneigen –
sie entscheiden jedoch nicht mehr darüber.
In einigen Einrichtungen wird der Entschei-
dungsprozess auch nicht transparent ge-
macht. Die Bewohner werden vielmehr
lediglich auf dem nächsten Gruppenabend
über die für sie nicht unbedingt nachvoll-
ziehbare Entscheidung informiert.
Was das „Mitgestalten“ angeht stellen sich
die Dinge offenbar dermaßen dar, dass
selbst wenn eine Entscheidung zugunsten
einer Idee der Bewohner getroffen wird, sie

in einzelnen Einrichtungen nicht unbedingt
an der Umsetzung beteiligt sind, obwohl
eine entsprechende Einbindung grundsätz-
lich denkbar wäre. Stattdessen wird die
Umsetzung entweder von den Betreuern
selbst oder von ausgewählten Gruppenmit-
gliedern (z.B. dem Heimrat) übernommen.
Dass auf dieser Grundlage die Übernahme
der Mitverantwortung nur bedingt erfolgen
kann, liegt aus unserer Sicht auf der Hand.
Insgesamt ergibt sich meistens das Bild
eines Gruppenabends als Informations-
plattform für die Betreuer, an dem die Be-
wohner sich zwar einbringen und mitreden,
jedoch nicht mitentscheiden können.
Dreht es sich um Informationen oder Anre-
gungen der Betreuer, kommt oft erst gar
kein Partizipationsprozess in Gang. Meis-

‚Mit‘denken

‚Mit‘reden

‚Mit‘planen

‚Mit‘entscheiden

‚Mit‘gestalten

‚Mit‘
verantwortung
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tens ist es so, dass die Bewohner während
des Gruppenabends erstmalig mit den Vor-
schlägen oder auch Anweisungen konfron-
tiert werden. Sie können sich im Vorfeld
entsprechend kaum Gedanken darüber
machen, wie sie dazu stehen. Insofern
könnte man hier bestenfalls festhalten,
dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird,
spontan dazu Stellung zu nehmen, es ist
jedoch in der Regel nicht so, dass im An-
schluss ein Entscheidungsprozess stattfin-
den würde, an dem die Bewohner teilneh-
men können, sondern die Entscheidungen
sind bereits im Vorfeld getroffen worden.
Eine Ausnahme scheint bei alldem der
Freizeitbereich zu bilden. Hier haben Kin-
der und Jugendliche innerhalb der Grup-
penabende in vielen Einrichtungen nicht
nur die Möglichkeit, ihre Ideen und Vor-
stellungen einzubringen sondern auch am
entsprechenden Entscheidungsprozess
z.B. durch Mehrheitsbeschluss mitzuwir-
ken. Gelegentlich beschränkt sich ihre Be-
teiligung dabei aber auch nur auf die Wahl
zwischen mehreren, von Seiten der Be-
treuer vorgegebenen Alternativen.

4.1.2 Gruppensprecher

Während Gruppenabende praktisch in allen
Heimen mehr oder weniger etabliert sind,
finden sich Gruppensprecher, das heißt
gewählte Repräsentanten der einzelnen
Wohngruppen, nur in der Hälfte der Ein-
richtungen. Auch in größeren Häusern mit
mehreren solcher Gruppen sind sie keine
Selbstverständlichkeit. Je nach dem, ob sie
auch in gruppenübergreifende Strukturen
eingebunden sind, kann es sich bei ihnen
um eine rein gruppeninterne oder auch
gruppenübergreifende Partizipationsform
handeln.
Ihre Aufgaben und Befugnisse sind dabei
nur selten klar geregelt. Sie werden meis-
tens von den Wohngruppen selbst vorge-
schlagen und demokratisch gewählt. Gele-
gentlich werden sie aber auch von den
Mitarbeitern ohne Rücksprache mit den
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern
dazu bestimmt, was die Haltung der Kinder
und Jugendlichen gegenüber ihren Partizi-
pationsmöglichkeiten stark beeinträchtigen
kann. Das konnten wir insbesondere in
einer Einrichtung feststellen, in der der zum
Gruppensprecher ernannte Jugendliche

zwar bei den Erziehern sehr beliebt zu sein
schien, unter den Mitbewohnern aber kei-
nerlei Rückhalt hatte und sich offenkundig
auch nicht als deren Interessenvertretung
verstand. Die übrigen Kinder und Jugendli-
chen der Gruppe sahen sich dadurch letzt-
lich ihrer Beteiligungsmöglichkeiten beraubt
und konnten daher auch den übrigen Parti-
zipationsstrukturen nur wenig abgewinnen.
Gruppensprecher werden darüber hinaus
einerseits häufig mit dem - von ihnen meist
abgelehnten - Anspruch konfrontiert, den
anderen Kindern und Jugendlichen auf
Grund ihres Amtes ein Vorbild sein zu
müssen, was zu erheblichen Auseinander-
setzungen zwischen ihnen und den Mitar-
beitern, aber auch zu Konflikten mit ande-
ren Bewohnern führen kann. Andererseits
berichten sie aber auch von einem re-
spektvolleren Umgang der Mitarbeiter mit
ihnen und persönlichem Gewinn, den sie
aus der Tätigkeit ziehen. Ein Bewusstsein
für die teilweise schwierige Situation, in
denen sich die Gruppensprecher gelegent-
lich gegenüber den Kindern und Jugendli-
chen befinden, ist nur selten vorhanden.
Dementsprechend selten erfahren sie von
Seiten der Mitarbeiter auch entsprechende
Unterstützung in ihrem Engagement.

4.1.3 Heimrat

Gruppenübergreifend besteht in der Hälfte
der an der Studie beteiligten Einrichtungen
eine Partizipationsstruktur wie der Heimrat
oder auch Hausrat. In einigen Fällen ist
dieses Modell allerdings erst vor relativ
kurzer Zeit eingeführt worden. Dem Heim-
rat gehören gewöhnlich die Heimleitung
und die gewählten Vertreter der Kinder und
Jugendlichen an. Diskutiert wird dort meist
über gruppenübergreifende Themen. Sehr
oft gehört dazu beispielsweise die Gestal-
tung der Einrichtung. Der Heimrat kommt
unterschiedlich häufig zusammen. Die
Termindichte variiert zwischen monatlich
bis zu ein- bis zweimal im Jahr.
Wenn ein Heimrat vorhanden ist, dann ist
er meistens fest in der Satzung oder im
Konzept der Einrichtung verankert, wie in
der Regel von der Heimleitung, häufiger
aber auch von den Mitarbeitern zu erfahren
ist. Auch hier ist es so, dass die Bewohner
sich eher unsicher sind, ob ihnen das
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Recht auf einen Heimrat auch formal zuge-
standen wird.
Der Reglementierungsgrad ist im Heimrat
im Allgemeinen sehr hoch. Teilweise exis-
tieren selbsterarbeitete Satzungen bzw.
Geschäftsordnungen. Die Strukturen und
Regeln sind den meisten jedoch nur dann
bekannt, wenn sie in irgendeiner Form an
der Arbeit des Heimrats beteiligt sind. Un-
beteiligte Bewohner (betroffen sind hier
besonders oft die Außenwohngruppen)
sind sich jedoch oft nicht darüber im Kla-
ren, wie sie ihre Ideen einbringen können,
bzw. wie die Heimrat-Sitzungen ablaufen.
Sie fühlen sich deshalb auch unter Um-
ständen nicht unbedingt beteiligt.
Heimratsmitglieder selbst äußern sich da-
gegen überwiegend positiv und haben
meistens das Gefühl, tatsächlich beteiligt
zu werden und mitentscheiden zu können.
Zu dieser Einschätzung kommt es, obwohl
es auch bei diesem Partizipationsmodell
häufig so ist, dass die letzte Entscheidung
von der Heimleitung oder einem anderen
von ihr dazu befugten Erwachsenen ge-
troffen wird.
Bezogen auf das bereits zuvor erwähnte
Modell des Beteiligungsprozesses von
Brückner (vgl. 4.1.1) kann hier festgehalten
werden, dass die Kinder und Jugendlichen
hier in der Regel noch am Entscheidungs-
prozess unmittelbar beteiligt sind (meistens
findet dieser auch primär zwischen Heim-
leitung und Bewohnern statt) und scheinbar
auch öfter als bei den Gruppenabenden die
entsprechenden Ergebnisse nachvollzie-
hen und mittragen zu können. Die Heim-
ratsmitglieder sind zudem in der Regel
auch an der Umsetzung der getroffenen
Entscheidungen direkt beteiligt und über-
nehmen von sich aus auch sehr nach-
drücklich die Mitverantwortung für getroffe-
ne Beschlüsse.
Es muss aber an dieser Stelle nochmals
betont werden, dass dies in erster Linie für
die am Heimrat beteiligten Bewohner gilt –
bei den anderen überwiegt eher ein gewis-
ses Desinteresse, was den Heimrat und
dessen Entscheidungen betrifft.
Ähnliches gilt übrigens auch für die Mitar-
beiter: Werden diese nicht aktiv in die Ar-
beit des Heimrats miteinbezogen, wird
zwar der Sinn des Gremiums nicht grund-
legend in Zweifel gezogen, es wird dann
jedoch offenbar auch nicht unbedingt von
ihnen unterstützt. Teilweise hat das wohl

den simplen Grund, dass die Mitarbeiter in
so geringem Umfang über das Geschehen
im Heimrat informiert werden, dass sie
möglicherweise trotz guten Willens über-
haupt nicht erkennen können, wo und wie
sie dabei helfen könnten.

4.1.4 Heimratsbetreuer

Trotzdem sie zum Zeitpunkt unserer Befra-
gungen nur in zwei Einrichtungen vorhan-
den waren und ihre Aufgabenstellung zum
Teil noch nicht hinreichend klar umrissen
wirkte, sollen die Heimratsbetreuer als
gruppenübergreifend wirksamer „Bestand-
teil“ der Beteiligungsstruktur an dieser
Stelle nicht unerwähnt bleiben. Denn Sie
spielen - worauf wir später nochmals aus-
führlicher eingehen werden - unserer Ein-
schätzung nach hinsichtlich der Effektivität
partizipativer Strukturen eine nicht unbe-
deutende Rolle.
Ungeachtet der zum Teil noch feststellba-
ren Unausgereiftheit ihres Arbeitsauftrags
und diverser Unterschiede im Detail kön-
nen die Heimratsbetreuer in beiden Ein-
richtungen gleichermaßen als Mitarbeiter
charakterisiert werden, die den Kindern
und Jugendlichen in Sachen „Partizipation“
gruppenübergreifend als Ansprechpartner
und Ratgeber zur Verfügung stehen und
sie (bzw. ihre gewählten Interessenvertre-
ter) in ihrem entsprechenden Engagement
unterstützen sollen. Hierfür werden sie in
einem Fall auch von den Kindern und Ju-
gendlichen gewählt und sind insofern of-
fenkundig auch gut akzeptiert. Sie sind
jedoch keinesfalls - obwohl die alternative
Bezeichnung „Vertrauenserzieher“, auf die
wir in einer Einrichtung stießen, die Ver-
mutung nahe legen könnte - mit den Be-
zugsbetreuern gleichzusetzen, die es in
verschiedenen Einrichtungen gibt und de-
ren Aufgabe es ist, unabhängig von partizi-
pativen Strukturen zu einzelnen Heimbe-
wohnern eine intensivere Beziehung auf-
zubauen. Diese Benennung scheint eher in
Analogie zum „Vertrauenslehrer“ des all-
gemeinbildenden Regelschulwesens gebil-
det worden zu sein.
Dass dieser Titel und teilweise auch die
damit verknüpften Aufgaben nicht ganz
unproblematisch sind, wurde uns von eben
jenen gewählten Vertrauenserziehern ver-
deutlicht. Denn  gegenüber anderen Mitar-
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beitern, die sich bzw. die Qualität ihrer Ar-
beit durch das Vorhandensein/die Wahl
von Vertrauenserziehern in Frage gestellt
sehen („Haben die Kinder etwa zu mir kein
Vertrauen?“), können sie in eine schwieri-
ge, weil von Eifersüchteleien und Rivali-
tätsempfindungen geprägte Position gera-
ten. Wohl nicht zuletzt deshalb zeigten sich
einige auch von den hohen Anforderungen
überrascht, denen sie sich in dieser Rolle
sowohl hinsichtlich des nötigen „Fingerspit-
zengefühls“ als auch bezüglich der zeitli-
chen Inanspruchnahme gegenübergestellt
sehen. Diese ambivalente Haltung gegen-
über der eigenen Position geht im betref-
fenden Fall aber offenkundig auch mit einer
hohen Sensibilität für die teilweise eben-
falls problematische Position der Kinder-
und Jugendlichenvertreter gegenüber den
anderen Heimbewohnern einher.
Demgegenüber ist in einem anderen Fall
den ernannten Heimratsbetreuern, die ihre
Aufgaben in der Befragung weniger viel-
schichtig darstellten, augenscheinlich auch
die partielle Überforderung nicht bewusst,
die uns von den Kindern und Jugendlichen
im Zusammenhang mit ihrem partizipativen
Engagement durchaus rückgemeldet wur-
de (vgl. 5).

4.1.5 Kinder- bzw. Jugendkonferenz

Anders als es die Bezeichnung vielleicht
vermuten lässt, handelt es sich bei diesen
Konferenzen nicht um ein gemeinsames
Gremium von Kindern und Jugendlichen,
sondern um zwei eigenständige Einrich-
tungen, die folglich nur in Heimen vorkom-
men, in denen beide Gruppierungen ver-
treten sind. Die Bewohner gehören dabei je
nach ihrem Alter entweder der Kinder- oder
der Jugendkonferenz an.
In den beiden Heimen, in denen wir auf
Kinder- und Jugendkonferenzen stießen,
dienten sie in erster Linie zum wechselsei-
tigen Informationsaustausch. Im einen Fall
wurden sie unter dem Vorsitz der Heimlei-
tung durchgeführt und stellten eine Ergän-
zung der anderen vorhandenen Partizipati-
onsmöglichkeiten dar, die auch einen
Heimrat beinhalteten. Im anderen Fall er-
setzten sie offenkundig einen solchen
Heimrat. Sie fanden dort zudem unter der
Leitung des Fachdienstes und unter Aus-
schluss der Mitarbeiter statt. Die Heimlei-

tung wohnt den Konferenzen nach eigenen
Angaben nur im „Bedarfsfall“ bei.

4.1.6 Schiedsgericht

In einer Einrichtung stießen wir auf ein
Schiedsgericht als gruppenübergreifende
Partizipationsmöglichkeit. Es stellt nach
Angaben der Einrichtungsleitung den er-
folgreichen Versuch dar, Kinder und Ju-
gendliche bei der Sanktionierung von Fehl-
verhalten verantwortlich mit einzubeziehen.
Inwiefern dieses Schiedsgericht tatsächlich
eine Partizipationsmöglichkeit für Kinder
und Jugendliche darstellt, entzieht sich
aber unserem Urteilsvermögen. Denn das
letzte „Verfahren“ lag offenbar so weit zu-
rück, dass keiner der Bewohner selbst dar-
an teilgenommen hatte und auch die An-
gaben der Mitarbeiter dazu waren letztlich
nicht aufschlussreich genug, um sich wirk-
lich ein klares Bild davon machen zu kön-
nen. Daher wollen wir es hier bei der Er-
wähnung des Schiedsgerichts als einer in
jedem Fall sehr interessanten Beteili-
gungsmöglichkeit von Kindern und Jugend-
lichen belassen. Im Übrigen können und
wollen wir auch angesichts der positive
Erfahrungen, die aus anderen Bereichen
zu Kinder- und Jugendgerichten vorliegen
(vgl. ZIELINSKI 1950; KAMP 1995; Haupt-
schule am Gerhard-Hauptmann Ring 2004)
nicht ausschließen, dass es sich dabei um
ein insbesondere pädagogisch hocheffekti-
ves und funktionsfähiges Partizipationsan-
gebot handelt.

4.1.7 Demokratisch bzw. partizipativ ge-
prägter Heimalltag

Über das eben Gesagte hinaus wird in den
Einrichtungen gerne auf einen demokra-
tisch geregelten Alltag verwiesen, der nach
Angaben der Leitungen und Mitarbeiter
innerhalb der Gruppen praktiziert wird. In
diesem Zusammenhang wird auch gerne
betont, dass es ohnehin jederzeit möglich
sei, die Betreuer im Bedarfsfall direkt anzu-
sprechen, (umfassendere) formalisierte
Partizipationsstrukturen also letztlich über-
flüssig seien.
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4.2 Hintergründe, Vorbereitung und Be-
gleitung von Partizipationsprozessen

Sofern vorhanden waren die Partizipati-
onsmöglichkeiten zum Teil wohl bereits im
Gefolge der „Heimrevolte“ Anfang der 70er
Jahre etabliert worden. Zum Teil hatten sie
die Heime aber auch erst im Zuge der De-
batten um Qualität und Qualitätsmanage-
ment eingeführt bzw. wiederbelebt.
Im ersten Fall ließ sich nicht mehr klären,
von wem aus und wie genau die Schaffung
von Beteiligungsmöglichkeiten erfolgte. Im
zweiten Fall, scheint die Initiative zu ihrer
Etablierung aber nahezu ausnahmslos von
den Heimleitungen ausgegangen zu sein.
Neben den bereits erwähnten Qualitätsma-
nagements-Aktivitäten spielten dabei nach
Angaben der Heimleitungen zur Begrün-
dung vor allem die jeweilige persönliche
Überzeugung, was den Nutzen und die
Sinnhaftigkeit partizipativer Strukturen an-
belangt, und der Wunsch, dauerhafte Mit-
sprache- und Mitentscheidungsbefugnisse
zu schaffen, eine wichtige Rolle.
Viele Mitarbeiter und die meisten Bewoh-
ner sind sich über die Hintergründe der
Einführung von Beteiligungsmodellen of-
fenkundig nicht sonderlich im Klaren. Hier
werden demzufolge von ihrer Seite häufig
lediglich Vermutungen angestellt. Beide
Personengruppen gehen dabei in der Re-
gel davon aus, dass die Einführung der
vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten
von der Heimleitung gewünscht worden
sei. Nur in Einzelfällen werden Anregungen
der Mitarbeiter oder der Bewohner als
„Auslöser“ angenommen. Vereinzelt gehen
die Bewohner sogar davon aus, dass das
Jugendamt die Einführung von Partizipati-
onsstrukturen angeordnet hat.
Eine ausdrückliche Vorbereitung auf die
Arbeit mit bzw. in den Partizipationsstruktu-
ren fand offenbar lediglich in zwei Einrich-
tungen statt. In beiden Fällen umfasste sie
sowohl Mitarbeiter- als auch Kinder- und
Jugendlichenfortbildungen. In einer der
beiden Einrichtungen wurde sogar ein ei-
gener Mitarbeiter-Arbeitskreis zur Fortent-
wicklung der Beteiligungsmöglichkeiten
etabliert. In der anderen Einrichtung, die
sich noch nicht so lange mit der Thematik
befasst, war es zum Zeitpunkt der Erhe-
bung noch nicht zu einer entsprechenden
„Verstetigung“ der Arbeit in diesem Bereich
gekommen.

In diesen beiden Einrichtungen bestanden
und bestehen außerdem auch über die
Einführungsphase hinaus sowohl für Mitar-
beiter als auch für Bewohner verbindliche
Strukturen, die sie in ihrer Arbeit mit den
unterschiedlichen Beteiligungsmodellen
unterstützen. Die Bewohner werden bei-
spielsweise, wie schon erwähnt, kontinuier-
lich durch sogenannte Vertrauenserzieher
bzw. Heimbeiratsbetreuer unterstützt, wäh-
rend sich die Mitarbeiter diesbezüglich an
ihre Supervisoren wenden können.
Das Fehlen von Beteiligungsstrukturen
wurde übrigens am häufigsten mit deren
angeblicher Unvereinbarkeit mit dem Er-
ziehungsauftrag der Einrichtung, mit der
Unvereinbarkeit mit dem pädagogischen
Konzept der Einrichtung oder schlicht mit
den psychosozialen Defiziten der Klientel
begründet, das zu verantwortungsvoller
Partizipation letztlich schlicht nicht in der
Lage sei.

4.3 Partizipationsverständnis

In den Einrichtungen - und hier insbeson-
dere bei den Mitarbeitern - kam im Rahmen
unserer Erhebungen überwiegend ein sehr
eingeschränktes und instrumentelles Parti-
zipationsverständnis zum Ausdruck.
In den vorhandenen Beteiligungsmöglich-
keiten geht - wie auch schon bei deren
Vorstellung angeklungen ist - die tatsächli-
che Partizipation zum einen häufig nicht
über die Möglichkeit zur bloßen Meinungs-
bzw. Wunschäußerung hinaus. Entschei-
dungsbefugnisse sind meistens aus-
schließlich den Mitarbeitern vorbehalten.
Mitsprache ist demnach - überspitzt formu-
liert - in den untersuchten Einrichtungen
nur allzu oft keine Selbstverständlichkeit,
sondern wird angesichts einer fehlenden
Verpflichtung „gewährt“, muss „verdient
werden“ und wird gelegentlich auch bei
Fehlverhalten - selbst wenn es nicht im
Entferntesten mit dem Beteiligungsgesche-
hen in Zusammenhang steht - strafend
vorenthalten.
Zum anderen sind die Kinder und Jugendli-
chen, wie auch bereits angeklungen ist, nur
selten in die Vorbereitung oder in die Um-
setzung von Beschlüssen miteinbezogen.
Mehr als Anwesenheit bei den Terminen
und Wohlverhalten wird ihnen von Seiten
ihrer Betreuer in der Regel nicht abver-
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langt. Die Kinder und Jugendlichen werden
folglich in den Partizipationsprozessen
schlecht (bzw. gar nicht) vorbereitet mit
Entscheidungen konfrontiert, die sie kaum
beeinflussen und daher zum Teil auch nur
schwer akzeptieren können. Letztlich wer-
den sie oft in eine passive Konsumhaltung
gedrängt, die ihnen von den Mitarbeitern
nicht nur häufig zum Vorwurf gemacht son-
dern auch als Begründung genutzt wird,
ihnen weiterreichende Partizipationsmög-
lichkeiten zu verweigern. Denn offenkundig
- so gegebenenfalls die Argumentation -
könnten sie schon mit den vorhandenen
Partizipationsmöglichkeiten nicht sinnvoll
umgehen. Dass dem beklagten Missstand
jedoch häufig auf Seiten der Mitarbeiter
(unbewusst) ein Partizipationsverständnis
zu Grunde liegt, das Beteiligung auf die
Gelegenheit, Wünsche zu äußern, redu-
ziert, wird nicht thematisiert.
Gelegentlich entsteht auch der Eindruck,
dass es den Mitarbeitern und Heimleitun-
gen im Rahmen der Beteiligungsprozesse
auch gar nicht unbedingt darum geht, ge-
meinsam mit den Bewohnern Lösungen für
bestimmte Probleme zu finden. Partizipati-
on wird von ihnen in diesem Zusammen-
hang offenkundig oft vielmehr als unver-
bindliches Übungsfeld für angemessenes
Sozialverhalten begriffen, das gar keine
Konsequenzen nach sich ziehen soll. Diese
Haltung wird gerne mit Formulierungen
wie: „sie [die Bewohner] sollen lernen, ihre
Wünsche sozial angemessen zu formulie-
ren“ umschrieben. Alternativ dazu scheint
es auch immer wieder die Neigung zu ge-
ben, Partizipation nur im Sinne eines Pla-
cebos einzusetzen, was dann nicht selten
in Aussagen wie: „sie sollen das Gefühl
haben, ernst genommen zu werden“ ideal-
typisch zum Ausdruck kommt.
Das Partizipationsverständnis der Kinder
und Jugendlichen ergibt sich offenkundig
mehr oder weniger aus den unmittelbaren
Erfahrungen, die sie mit ihren jeweils vor-
handenen Möglichkeiten gemacht haben.
So bei ihnen Aufgebrachtheit bzw. Empö-
rung über die gegebenenfalls unbefriedi-
genden Verhältnisse hinzutritt, wird jedoch
auch häufig spürbar, dass sich die Kinder
und Jugendlichen unter Partizipation ei-
gentlich etwas anderes vorstellen würden,
auch wenn sie dieses Andere nicht präzise
benennen können.

4.4 Einschätzung der Partizipationsfä-
higkeit

Es könnte nun angenommen werden, dass
sich die jeweilige Einschätzung der Partizi-
pationsfähigkeit von Kindern und Jugendli-
chen mehr oder weniger 1:1 aus den ihnen
angebotenen Partizipationsmöglichkeiten
herauslesen lässt. Doch bei genauerer
Betrachtung der von Seiten der Mitarbeiter
und der Heimleitungen in diesem Zusam-
menhang gemachten Aussagen ergibt sich
mitunter ein etwas anderes Bild: Direkt
danach befragt, verweisen zwar einige als
Beleg für eine grundsätzlich einge-
schränkte Partizipationsfähigkeit auf die
Defizite der Kinder und Jugendlichen im
psychosozialen Verhalten oder auf das für
eine verantwortungsvolle Beteiligung an
Entscheidungsfindungsprozessen zum Teil
zu geringe Alter. Oft jedoch ist an dieser
Stelle - manchmal sogar von ein und den-
selben Mitarbeitern - auch zu hören, dass
Kinder und Jugendliche grundsätzlich in
allen Bereichen partizipationsfähig seien.
Dabei gehen die entsprechenden Heimlei-
tungen und Mitarbeiter nicht einmal unbe-
dingt nur von ihrem mitunter einge-
schränkten heimspezifischen Partizipati-
onsverständnis aus, von dem im vorheri-
gen Abschnitt die Rede war. So wird bei-
spielsweise ausgerechnet in einer Einrich-
tung, die sich hinsichtlich der Kinder- und
Jugendlichenpartizipation alles andere als
offen gezeigt hat, auf Versuche verwiesen,
die Mitarbeiter von den Bewohnern beno-
ten zu lassen. Trotz der daraufhin erfolgten
kritischen Rückmeldung wurde von Seiten
der Betreuer betont, wie fair, verantwor-
tungsvoll und aufschlussreich die Bewer-
tungen der Kinder und Jugendlichen gewe-
sen seien. Diese von einzelnen Erziehern
initiierten Benotungen mussten allerdings
nach einer gewissen Zeit wieder eingestellt
werden, weil einige Mitarbeiter sich
schließlich weigerten, sich dauerhaft von
Kindern und Jugendlichen beurteilen zu
lassen. Unfreiwillig und ohne sich dessen
immer bewusst zu sein, bestätigen die Mit-
arbeiter und Heimleitungen damit, dass das
Vorenthalten von Partizipationsmöglich-
keiten nicht unbedingt etwas mit fehlender
Partizipationsfähigkeit seitens der Kinder
und Jugendlichen zu tun haben muss.
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4.5 Bewertung der Partizipationsmög-
lichkeiten

Erwartungsgemäß fallen in den Befragun-
gen auch die Bewertungen der Partizipati-
onsmöglichkeiten je nach befragter Perso-
nengruppe sehr unterschiedlich aus.
Heimleitungen und Mitarbeiter bewerten
die vorhandenen Partizipationsmöglichkei-
ten beispielsweise übereinstimmend als
ausreichend und positiv. Die Kinder und
Jugendlichen stimmen hinsichtlich der Be-
wertung aber nur selten mit ihnen überein
und äußern sich diesbezüglich wesentlich
ausführlicher und zugleich auch differen-
zierter. Wir gehen an dieser Stelle aller-
dings nur auf die Bewertungen, der in der
Stichprobe am weitesten verbreiteten Be-
teiligungsformen ein. Eine einrichtungs-
übergreifende Darstellung der Bewertung
von Partizipationsmöglichkeiten, die nur in
ein bis zwei Heimen anzutreffen waren, ist
schließlich nicht sinnvoll realisierbar.

4.5.1 Bewertung der Gruppenabende

Während Heimleitungen und Mitarbeiter die
Gruppengespräche überwiegend positiv
bewerten und deren Unverzichtbarkeit be-
tonen, fallen die Einschätzungen der Kin-
der und Jugendlichen diesbezüglich deut-
lich zurückhaltender aus. Auf Grund der
uns gegenüber gemachten Äußerungen
und in Anbetracht des häufig einge-
schränkten Partizipationsverständnisses
innerhalb der Einrichtungen ist vielmehr
häufig davon auszugehen, dass die Grup-
pengespräche mehr als lästiger Pflichtter-
min wahrgenommen werden, dem sich die
Bewohner nicht entziehen dürfen und in
den sie sich nur selten adäquat einbringen
können.

4.5.2 Bewertung der Gruppensprecher

Die Gruppensprecher werden selten aus-
drücklich bzw. isoliert bewertet. Der Haupt-
grund hierfür dürfte wohl sein, dass sie
letztlich nicht losgelöst von den Partizipati-
onsprozessen bewertet werden können, in
die sie eingebunden sind. Unabhängig da-
von kann aber festgehalten werden, dass
sie bei den Kindern und Jugendlichen auf
Ablehnung zu stoßen drohen, falls sie - wie

in einem von uns beobachteten Fall - nur
von den Mitarbeitern nach eigenen und
nicht mit den Bewohnern abgestimmten
Auswahlkriterien ernannt, statt von den
Gruppenmitgliedern gewählt werden. Die
unter Umständen bereits vorhandene Kluft
zwischen einem solchermaßen als „Erzie-
herliebling“ gebranntmarkten Gruppen-
sprecher und den übrigen Bewohnern kann
sich durch solche Vorgänge sogar noch
weiter vertiefen und die eigentlich wün-
schenswerte Mindestintegration in die
Peergroup im Heim gänzlich verhindern.
Zudem befördert eine entsprechende Aus-
gangssituation auch nicht die Motivation
zur aktiven Vertretung der Interessen der
Kinder und Jugendlichen, die „ihrem“ Rep-
räsentanten die entsprechende Anerken-
nung verweigern. Dass dadurch unter Um-
ständen dem Ansehen der Partizipations-
möglichkeiten insgesamt Schaden zugefügt
wird, liegt auf der Hand.

4.5.3 Bewertung der Heimräte

Die Bewertung der Heimräte fällt - übrigens
als einzige - bei allen Personengruppen
überwiegend ausgesprochen positiv aus.
Die Mitarbeiter beklagen sich dabei noch
am häufigsten. In der Regel bezieht sich
ihre Kritik dabei auf ihre mangelnde Ein-
bindung in dieses Gremium. Angesichts
der Tatsache, dass sie häufig die Umset-
zung dort getroffener Beschlüsse unter-
stützen, wenn nicht sogar ganz überneh-
men sollen, leuchtet diese Beschwerde
durchaus ein.
Die Bewohner monieren demgegenüber
vereinzelt die nicht immer kinder- bzw. ju-
gendgerechten, weil aus ihrer Sicht zu
steifen Abläufe der Heimratssitzungen.
Bisweilen klingen auf ihrer Seite auch Ü-
berforderungstendenzen an. Im Allgemei-
nen stehen die Kinder und Jugendlichen
dem Gremium ausgesprochen positiv ge-
genüber und sind um der Sache willen be-
reit, diese „Unannehmlichkeiten“ hinzu-
nehmen.

4.6 Veränderungsbedarf

Heimleitungen und Mitarbeiter sehen in der
Regel keinen bzw. nur sehr geringen Ver-
änderungsbedarf hinsichtlich der beste-
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henden Beteiligungsmöglichkeiten und  in
der Regel auch keine Notwendigkeit, sie
auszuweiten. Begründet wird dies zum
einen oft mit der angeblich ohnehin einge-
schränkten Partizipationsfähigkeit der Kin-
der und Jugendlichen, mit dem nicht zu
leistenden Mehraufwand und/oder schließ-
lich auch damit, dass entsprechende Im-
pulse letztlich von den Bewohnern selbst
ausgehen müssten.
Das oben dargestellte Partizipationsver-
ständnis der Mitarbeiter zugrunde gelegt
(Partizipation als „Wunschkonzert“), über-
rascht es nicht, dass insbesondere die Mit-
arbeiter den mit einer Ausweitung verbun-
denen Mehraufwand scheuen. Schließlich
wären sie größtenteils für die Realisierung
der Wünsche zuständig, sind aber teilweise
nicht einmal hinreichend in die Partizipati-
onsprozesse eingebunden und stoßen oft
schon bei der Bewältigung des „normalen“
Heimalltags an ihre Grenzen.
Dass von Seiten der Kinder und Jugendli-
chen häufig keine Anfragen nach Auswei-
tung der Partizipationsmöglichkeiten kom-
men, ist angesichts ihrer großen Vorbe-
halte gegenüber den bestehenden Mög-
lichkeiten ebenfalls nicht verwunderlich. Sie
glauben oft nicht daran bzw. können sich
offenkundig nicht vorstellen, dass sich ihre
Beteiligungsmöglichkeiten zum Besseren
verändern lassen. Dem entspricht auch,
dass die Kinder und Jugendlichen uns ge-
genüber immer wieder sehr klar und nach-
drücklich Veränderungsbedarf anmeldeten.
Hauptsächlich wünschten sie sich dabei
Mitspracherechte bei der Formulierung von
Gruppen- und Heimregeln sowie bei der
aus ihrer Sicht häufig willkürlichen und zum
Teil überzogenen Sanktionierung von Fehl-
verhalten.
Unabhängig davon, ob die jeweilige Ein-
richtung über Partizipationsstrukturen ver-
fügte oder nicht und auch unabhängig da-
von, wie diese bewertet wurden, wünsch-
ten sich - insbesondere die Mitarbeiter - die
Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch
hinsichtlich der Etablierung/Fortentwicklung
von Beteiligungsmöglichkeiten mit anderen
Einrichtungen.

4.7 Schlussfolgerungen

4.7.1 Ausgewählte Hypothesen

Aus dem eben Gesagten lassen sich hin-
sichtlich umfassender, effektiver und positiv
bewerteter Beteiligungsstrukturen eine
Vielzahl an Hypothesen ableiten. Im Fol-
genden wollen wir uns an dieser Stelle bei-
spielhaft auf vier beschränken, die uns von
besonderer Bedeutung zu sein scheinen.

Partizipation bedarf auf Seiten der Kinder
und Jugendlichen der Anregung und aktiven
Unterstützung durch Mitarbeiter und Leitun-
gen und setzt deshalb die frühzeitige Ein-
bindung aller damit befassten Personen-
gruppen voraus.

Nahezu in allen Interviews wurde deutlich,
dass beispielsweise eine effektive Partizi-
pation der Kinder ohne eine hinreichende
Einbindung der Mitarbeiter nicht möglich
ist. Zwar gab es keine Einrichtung, in der
sich Mitarbeiter oder Heimleitung offen
gegen Partizipationsmöglichkeiten ausge-
sprochen hätten, wurden die Mitarbeiter
aber nicht einbezogen, unternahmen sie
unbewusst - und mitunter auch bewusst -
wenig Anstrengungen, die Kinder zu unter-
stützen. Mitunter schien man eher darauf
zu hoffen, dass die jeweiligen Initiatoren
eines partizipativ getroffenen Beschlusses
(z.B. der Fachdienst oder die Heimleitung)
damit scheiterten. Hierbei ist noch einmal
festzustellen, dass im überwiegenden Teil
der Einrichtungen darauf verzichtet wurde,
Mitarbeiter und Bewohner durch Informati-
onsveranstaltungen, Fortbildungen oder
auch nur durch internen, regelmäßigen
Austausch auf die sich ergebenden Her-
ausforderungen, Schwierigkeiten und
Chancen der Beteiligungsmöglichkeiten
vorzubereiten. Betreuer und Heimleitung
setzen oft einfach voraus, dass Kinder und
Jugendliche ganz natürlich wissen sollten,
wie sie ihre Rechte und Ansprüche geltend
machen können. Eine mangelnde Beteili-
gung der Kinder an dieser Stelle führt dann
oft schnell zu der Auffassung, dass kein
Interesse vorhanden oder ein entspre-
chendes Engagement wohl zu anstrengend
für die Kinder und Jugendlichen sei.
Teilweise werden die Mitarbeiter bewusst
nicht in die Einführung der Partizipations-
strukturen für die Bewohner miteinbezogen
und mitunter sind sie auch aus den Pro-
zessen selbst ausgeschlossen. Das führt
den Erkenntnissen unserer Untersuchung
zufolge ausnahmslos zu Konflikten, die
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gelegentlich das gesamte Beteiligungsge-
schehen zum Erliegen bringen können.

Die meisten Konflikte und Probleme hin-
sichtlich der Partizipationsmöglichkeiten er-
geben sich aus dem eingeschränkten Parti-
zipationsverständnis der Erwachsenen, die
glauben, dass es ausreiche, möglichst viele
der Ideen und Anregungen der Bewohner
umzusetzen (Partizipation als Wunschkon-
zert).

Die Problematik, die sich hinter dieser
Hypothese verbirgt, lässt sich folgender-
maßen beschreiben: Häufig stellen sich
Leitungen bzw. Mitarbeiter den Bewohnern
gegenüber als diejenigen dar, die letztlich
über die Macht verfügen, über „Wünsche“
der Bewohner zu entscheiden. Wie bereits
erwähnt, gelangen Partizipationsprozesse
in diesen Fällen häufig an ihr Ende, nach-
dem Kinder und Jugendliche informiert und
angehört wurden. Sie können dann
höchstens noch anregen und beeinflussen
- tatsächliche Entscheidungsbefugnisse
besitzen sie jedoch nicht. Hier könnte man
nun einhaken und von Seiten der Leitun-
gen und Mitarbeiter zur Rechtfertigung ei-
ner solchen Vorgehensweise auf den Er-
ziehungsauftrag, auf bestehende Gesetze
und anderes verweisen - und das wäre
unter Umständen auch vollkommen be-
rechtigt. Knackpunkt dabei ist jedoch, dass
der Partizipationsprozess in der Regel an
diesem Punkt völlig zum Erliegen kommt
und bei den Kindern und Jugendlichen
nicht selten zu erheblichen Frustrationen
führt, denn die Bewohner werden anschei-
nend häufig nicht mal mehr ausreichend
darüber informiert, warum ihre Vorschläge
abgewiesen wurden. Sie erhalten kaum
Möglichkeiten, ihre möglicherweise wirklich
unangemessenen Forderungen der Reali-
tät anzupassen und oft sind sie selbst an
der Umsetzung ihrer Ideen nicht mehr un-
mittelbar beteiligt, wodurch sich zusätzlich
mittel- und langfristig das Problem der
mangelnden Verantwortungsübernahme zu
ergeben scheint. Wenn die Erwachsenen
oder nur ein ausgewählter Kreis der Be-
wohner (z. B. Heimratsmitglieder) sich für
die Umsetzung verantwortlich fühlen, wird
dadurch ein gewisses „Konsumdenken“ der
übrigen Bewohner - das wie gesagt sehr
häufig gerade von den Mitarbeitern kritisiert

wurde - noch gefördert. Entsprechend
leicht fällt vor diesem Hintergrund auch die
Begründung, warum Partizipation oft nicht
durchführbar sei: keine finanziellen Mög-
lichkeiten, Wünsche der Kinder sind unrea-
listisch, das Interesse lässt schnell nach,
wenn die Wünsche nicht erfüllt werden
können etc.

Es bestehen Zusammenhänge hinsichtlich
des Verhältnisses zwischen Leitung und
Mitarbeitern und des Verhältnisses zwischen
Mitarbeitern und Bewohnern.

Nahezu überall scheint es so zu sein, dass
eine selbstständige Heimleitung, die über
weitreichende Befugnisse verfügt, auch
ihren Mitarbeitern eher umfassende Mit-
sprachemöglichkeiten bietet. Diese wieder-
um scheinen den Bewohnern mehr an Par-
tizipationsfähigkeit zuzugestehen, wenn sie
selbst entsprechende Entscheidungsspiel-
räume haben.
Umgekehrt schränkt eine Heimleitung, die
sich selbst als eher unselbständig be-
schreibt, scheinbar auch eher die eigenen
Mitarbeiter ein – und diese neigen darauf-
hin offenbar selbst eher gegenüber den
Bewohnern zu der Annahme, dass es
grundsätzlich schwierig sei, Kinder und
Jugendliche partizipieren zu lassen.
In Einzelfällen gehen diese Parallelen so-
gar so weit, dass beispielsweise Mitarbeiter
und Bewohner dieselben Redewendungen
gebrauchen, wenn es darum geht, die Par-
tizipationsstrukturen in ihrer Einrichtung
und ihre eigene diesbezügliche Haltung zu
beschreiben. Berichten zum Beispiel die
Mitarbeiter von einem extremen Druck, der
auf ihnen laste, wenn es um die Beteiligung
der Bewohner geht, so berichten auch die
Heimräte in dieser Einrichtung von dem
extremen Druck wenn es darum geht, die
anderen Kinder und Jugendlichen einzube-
ziehen.

Ist es für Kinder und Jugendliche nicht klar
ersichtlich, dass sie durch ihr partizipatives
Engagement aus ihrer Sicht Maßgebliches
in einem überschaubaren Zeitrahmen errei-
chen können, führt dies zu Demotivierung
und Desinteresse in Bezug auf partizipative
Strukturen im Allgemeinen.
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Diese Hypothese bezieht sich in erster Li-
nie auf Eindrücke, die wir vor allem im Zu-
sammenhang mit den Gruppenabenden,
teilweise auch bezogen auf die Kinder- und
Jugendkonferenzen gewonnen haben. In
Einzelfällen haben sich dort die vorder-
gründig bestehenden, aber bei genauerer
Betrachtung gelegentlich völlig unzurei-
chenden Partizipationsmöglichkeiten offen-
bar bereits so negativ auf die Kinder und
Jugendlichen ausgewirkt, dass die Bewoh-
ner zu dem Schluss gekommen sind, dass
Beteiligungsstrukturen im Allgemeinen nur
Mittel der Erwachsenen sind, um ihre
Macht zu demonstrieren und letztlich eige-
ne Vorstellungen durchzudrücken. Ent-
sprechend negativ, bzw. fast schon de-
struktiv sind die Äußerungen der Bewoh-
ner, die in diesem Zusammenhang ge-
macht werden. Das Spektrum reicht dabei
vom vergleichsweise harmlosen „Das ist
doch alles Zeitverschwendung!“ bis hin zu
wesentlich undiplomatischer formulierten
Forderungen nach Abschaffung entspre-
chender Partizipationsstrukturen.

4.7.2 Hypothetische Typologie

Angesichts der Fülle an auswertbarem
Material ließen sich hier noch viele weitere
Hypothesen anführen. Dadurch würden wir
jedoch Gefahr laufen, den hier zur Verfü-
gung stehenden Rahmen zu sprengen.
Daher wollen wir stattdessen versuchen,
unsere Erkenntnisse vorläufig in Form ei-
ner hypothetischen Typologie zu verdich-
ten. Die zwei Leitfragen von denen wir in
diesem Zusammenhang ausgehen lauten
sinngemäß:

a) Wodurch zeichnen sich Einrichtungen
aus, die nach Angaben aller befragten
Personengruppen über funktionierende
und positiv bewertete Partizipations-
möglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che verfügen?

b) Wodurch zeichnen sich die entspre-
chenden Partizipationsmöglichkeiten
aus?

Dem folgenden Kasten können die Ant-
worten entnommen werden, auf die wir
diesbezüglich aufgrund unserer Untersu-
chungen gekommen sind:

Eine Einrichtung mit funktionierenden
und positiv bewerteten Partizipations-
möglichkeiten scheint sich auszuzeich-
nen durch:

eine Heimleitung/durch Mitarbeiter
- die von der Richtigkeit und Wichtig-

keit von Kinder- und Jugendlichen-
partizipation überzeugt ist/sind,

- die selbst über ausreichende Ent-
scheidungsspielräume verfügt/-en
und auch bereit ist/sind, (Mitarbeiter
sowie) Kinder und Jugendliche daran
teilhaben zu lassen,

- der/denen es gelingt eine vertrauens-
volle Beziehung zu (Mitarbeitern so-
wie zu) Kindern und Jugendlichen
aufzubauen,

- die über ein differenziertes Partizipa-
tionsverständnis verfügt/-en,

- die Partizipationsprozesse aktiv un-
terstützt/-en und den damit verbun-
denen Aufwand bewältigen können.

Die Partizipationsprozesse selbst:

- sind möglichst mit Mitarbeitern sowie
den Kindern und Jugendlichen ge-
meinsam erarbeitet worden,

- stellen ein für alle Beteiligten glei-
chermaßen verbindliches, transpa-
rent geregeltes und nachhaltiges An-
gebot dar,

- drängen Kinder und Jugendliche
nicht ausschließlich in eine passive
Konsumentenhaltung,

- ermöglichen es den Kindern und Ju-
gendlichen in absehbarer Zeit in für sie
wesentlichen Bereichen greifbare Er-
folge zu erzielen.

Zudem wurde die Einführung von neuen
Partizipationsmöglichkeiten sorgfältig durch
Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für die
Mitarbeiter als auch die Kinder und Ju-
gendlichen vorbereitet. In entsprechenden
Einrichtungen betonen die Beteiligten in
der Regel auch, dass die Pflege und Wei-
terentwicklung von Beteiligungsstrukturen
ein fortlaufend zu betreibender Prozess ist,
der nie wirklich zu einem Ende bzw. zum
Stillstand kommt.
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5. Ein Fallbeispiel
Zur Veranschaulichung der Ausführungen
in den vorangegangenen Abschnitten und
als Beleg dafür, dass effektive und positiv
bewertete Partizipation in der Heimerzie-
hung möglich ist, wollen wir im Folgenden
beispielhaft näher auf eine Einrichtung ein-
gehen, die bei der Umsetzung der Beteili-
gungsrechte der Kinder und Jugendlichen
offenkundig sehr erfolgreich ist.
In unserer Stichprobe stießen wir übrigens
auf insgesamt zwei Heime, denen die E-
tablierung und Entwicklung von Beteili-
gungsstrukturen bislang augenscheinlich
sehr gut gelungen ist. Diesen beiden Ein-
richtungen standen jedoch ebenfalls zwei
andere Einrichtungen gegenüber, in denen
es (nicht nur) um die Kinder- und Jugendli-
chenpartizipation äußerst schlecht bestellt
war. Die Übrigen an der Untersuchung be-
teiligten Heime bildeten ein zum Teil nur
schwer weiter ausdifferenzierbares „Mittel-
feld“.
Der folgende, nach den Hauptauswer-
tungskategorien gegliederte Text, ist größ-
tenteils eine kommentierte inhaltliche Zu-
sammenfassung der in dieser Einrichtung
durchgeführten Erhebungen und kann in-
sofern auch als Veranschaulichung der
interpretativen Auswertung betrachtet wer-
den, wie sie unter 3.4.2 erläutert wurde.
Die vorinterpretierten Wiedergaben des
Heimleitungsinterviews sowie der mit den
Mitarbeitern und Bewohnern durchgeführ-
ten Gruppenbefragungen stellt den dort
geschilderten Zwischenschritt auf dem
Weg zur personengruppenübergreifenden
und einzelfallbezogenen Interpretation der
drei Befragungen dar, wie sie sich am En-
de des Fallbeispiels findet.
Zu einer weitergehenden, detaillierteren
Darstellung unseres Vorgehens, wie bei-
spielsweise die Veröffentlichung der
Transkripte, sahen wir uns nicht im Stande.
Sie hätte die den Einrichtungen im Vorfeld
der Erhebungen zugesicherte Anonymität
gefährdet. Einzelne Passagen mussten
zudem auch in den kommentierten Zu-
sammenfassungen weggelassen werden,
um eine Identifikation des Hauses und der
sich äußernden Personen zu vermeiden.
Diese Auslassungen haben unseres Er-
achtens aber die Aussagen des Fallbei-
spiels inhaltlich nicht nennenswert verän-
dert.

Bei der untersuchten Einrichtung handelt
es sich um ein „klassisch“ strukturiertes,
heilpädagogisch orientiertes Heim, in dem
die Kinder- und Jugendlichen in mehreren
Wohngruppen zusammengefasst unterge-
bracht sind. Dort werden sie - wie in sol-
chen Einrichtungen üblich - jeweils von
vier- bis fünfköpfigen Erzieherteams im
Schichtdienst betreut. Das unmittelbare
Umfeld der Einrichtung ist als städtisch zu
bezeichnen.
Eine Besonderheit bei dieser Erhebung
war, dass beim Interview mit der Heimlei-
tung zusätzlich zwei Mitarbeiter anwesend
waren, die dem einrichtungsinternen Ar-
beitskreis ‚Partizipation’ angehörten und
deshalb von der Leitung kurzfristig zu dem
Termin hinzu gebeten worden waren. Das
Interview wurde letztendlich dennoch in
erster Linie mit der Heimleitung geführt. Die
Mitarbeiter äußerten sich kaum. Wohl auch
deshalb, weil sie bereits im Vorfeld durch
den Interviewer darauf hingewiesen wor-
den waren, dass es für sie unter Umstän-
den sinnvoller sein könnte, ihre Ansichten
in der mit dem Team geplanten Gruppen-
diskussion einzubringen. Wir vermochten
jedenfalls keine Anzeichen dafür auszuma-
chen, dass die Interview-Situation durch
die Anwesenheit zusätzlicher „Personen“
nennenswerten Beeinträchtigungen unter-
lag. Auf Grund des hierarchischen Gefälles
könnte höchstens die Aussagekraft der
wenigen Beiträge der beiden Mitarbeiter in
Frage gestellt werden. Denn immerhin
könnten sie sich vor den Augen ihres Vor-
gesetzten möglicherweise anders als ohne
ihn äußern. Auch dafür fanden wir jedoch
weder in der Befragung der Heimleitung
noch in der der Mitarbeiter einen Anhalts-
punkt. Der Vollständigkeit halber soll dieser
Umstand hier jedoch trotzdem nicht uner-
wähnt bleiben.

5.1 Kommentierte Zusammenfassung
des Interviews mit der Heimleitung

5.1.1 Zur Person

Die Heimleitung (HL) sieht sich als „Quer-
einsteiger“, hat Betriebswirtschaft studiert
und war, bevor sie vor mehr als einem
Jahrzehnt die Leitung der Einrichtung ü-
bernahm,  in der Erwachsenenbildung tätig
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gewesen. Dort hatte sie sich in erster Linie
mit Projektmanagement und Öffentlich-
keitsarbeit auseinandergesetzt. Die HL
beschreibt ihre vorhergehende Stelle als
„top Job“ mit „eigenen wissenschaftlichen
Stäben“. Ehrenamtlich hatte sie sich jedoch
schon „von Kind auf“ mit Jugendarbeit be-
fasst und war von daher offen für das An-
gebot, die Einrichtungsleitung zu überneh-
men.
Die HL empfindet das wirtschaftliche Vor-
wissen als günstig für die derzeitige Tätig-
keit und ist spürbar stolz darauf, aus der
ursprünglich angeblich eher unscheinbaren
Einrichtung mittlerweile ein - eigenen An-
gaben zufolge - großes und ansehnliches
Unternehmen gemacht zu haben.
Es sei ihr jedoch ein besonderes Anliegen,
trotzdem nicht den direkten Kontakt zu den
Mitarbeitern und auch zu den Kindern und
Jugendlichen zu verlieren. Ihr „hoher An-
spruch“ bringe es mit sich, dass die HL an
vielen Aktionen persönlich teilnehme: sie
spiele in der internen Hausband mit, neh-
me an Tischtennisturnieren teil, begleite
den Heimrat zu Klausuren, übernehme
Bereitschaftsdienste und versuche darüber
hinaus die Wochenenden zu nutzen, um
mit einzelnen Familien „Kaffee zu trinken“
oder „abends mal vorbeizuschauen“.
In diesen Aktionen sieht die HL für sich den
Vorteil, durch die unmittelbare Konfrontati-
on mit alltäglichen Situationen direkt Miss-
stände erkennen zu können und hinter dem
Schreibtisch nicht das Gefühl für die Wirk-
lichkeit in der Einrichtung zu verlieren. Au-
ßerdem glaubt sie feststellen zu können,
dass auch die Kinder und Jugendlichen
eher bereit sind, den Strukturen der Ein-
richtung zu folgen, wenn sie die Leitung
akzeptieren könnten.
Aus der Interviewsituation selbst lässt sich
selbstverständlich nur bedingt schließen,
ob die HL diesem Anspruch auch gerecht
zu werden vermag. Durchgeführte Umfra-
gen unter den Mitarbeitern, so die HL,
spiegeln jedoch eine hohe Mitarbeiterzu-
friedenheit wider, die regelmäßige Teil-
nahme der HL an Klausuren oder anderen
Aktionen wird im Laufe des Gesprächs
unaufgefordert von den beiden anwesen-
den Mitarbeitern bestätigt.
Das Hauptaugenmerk der HL liege dabei,
wie sie betont, auf der Zufriedenheit der
Mitarbeiter. Zu ihnen suche sie regelmäßi-
gen Kontakt und mit den ihr direkt zuge-

ordneten Mitarbeitern habe sie wöchentlich
regelmäßige Termine.
Auf die Frage, wie all diese Aufgaben zeit-
lich zu bewältigen seien, verweist die HL
zum einen auf ein gutes Zeitmanagement
und stellt auf der anderen Seite den Vorteil
heraus, aufgrund organisatorischer Beson-
derheiten der Einrichtung unmittelbar Ent-
scheidungen treffen zu können: „des macht
uns eigentlich innovativ“.
Während des gesamten Interviews fallen
weder von Seiten der HL, noch von den
später hinzukommenden Mitarbeitern Be-
merkungen, welche darauf schließen lie-
ßen, dass die HL nach außen – im Zuge
der Untersuchung – nur versucht „gut da zu
stehen“. Sie weiß offenkundig über viele
eher gruppeninterne Dinge vergleichsweise
gut Bescheid und ist offenbar sehr interes-
siert an allen Informationen bezüglich der
Einrichtung. Im Laufe des Gesprächs stellt
sich dabei jedoch auch heraus, dass sie
großen Wert darauf legt, an entscheiden-
den Knotenpunkten die Fäden in der Hand
zu behalten.

5.1.2 Zu den Partizipationsmöglichkeiten

Die HL zählt an Partizipationsmöglichkeiten
eine sogenannte „Zukunftswerkstatt“, den
bereits erwähnten Arbeitskreis Partizipati-
on, die Kinder- und Jugendkonferenzen
und den Heimrat auf.
Die „Zukunftswerkstatt“ ist den Mitarbeitern
und der HL vorbehalten. Alle fünf Jahre
fänden sich hier alle Erwachsenen der Ein-
richtung in Arbeitskreisen zusammen und
definierten gemeinsam den persönlichen
und allgemeinen Stand der Dinge.
Der Arbeitskreis Partizipation bespreche
die Themen auch mit den Kindern und Ju-
gendlichen. Jedoch nicht direkt – hier seien
die beiden Heimratbetreuer von Bedeu-
tung, die zwischen den beiden Gremien
vermitteln würden. Sowohl die Mitarbeiter
als auch die Vertreter des Heimrats „bera-
ten, koppeln sich rück an ihre Mitarbeiter
oder Kinder und Jugendliche und treffen
sich dann gemeinsam, um die Ergebnisse
auszutauschen und weiterzuentwickeln“.
Zwischen Betreuern und Heimrat stehe
formal die HL selbst. Wenn es um konkrete
„Beschlüsse“ oder „Entscheidungen“ gehe,
behalte sich die HL das letzte Wort vor.
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Wie stark dabei die Beeinflussungsmög-
lichkeiten der Heimbewohner sind, lässt
sich nicht festlegen.
Etwa seit 1997 finden die Kinder- und Ju-
gendkonferenzen regelmäßig halbjährlich
statt. Kinder und Jugendliche haben hierbei
jeweils eigene Konferenzrunden, da „mit
Kindern anders zu arbeiten ist als mit Ju-
gendlichen“. In den Konferenzen werden
die Heimbewohner, „wie die Mitarbeiter“
auch, über alle Aktivitäten und Planungen
der Einrichtung informiert und haben auch
die Möglichkeit mitzureden und ihre Ideen
und Anregungen einzubringen. Die HL ist
regelmäßig mit anwesend und betont, dass
die Kinder nicht nur dann beteiligt werden,
wenn es „Ärger“ gebe, sondern konkret
auch dann, wenn es etwas „zu entschei-
den“ gäbe.
Auf die Bemerkung der HL, dass ihre An-
wesenheit auch ein „Frage des Selbstver-
ständnisses“ sei, bemerkt Mitarbeiter A.
ihre Anwesenheit sei schon deshalb wich-
tig, weil bei Entscheidungen jemand dabei
sein müsse, der damit einverstanden sei.
Hier hält die HL also - wie zuvor auch er-
wähnt wurde - tatsächlich die Fäden in der
Hand. Entscheidungen können in diesem
Beteiligungsmodell offenbar nicht ohne ihre
Zustimmung getroffen werden.
Die HL äußert sich nicht dazu, ob die Kin-
der- und Jugendkonferenzen formal ver-
bindlich verankert sind. Da sie aber bereits
seit Jahren regelmäßig abgehalten zu wer-
den scheinen, ist zumindest anzunehmen,
dass sie de facto mittlerweile einen festen
Platz im Konzept der Einrichtung besitzen.
Im Laufe des Gesprächs bemerkt die HL,
dass speziell die Mitarbeiter die Kinder-
und Jugendkonferenz bisher noch nicht als
sehr effektiv ansehen würden. Kritisiert
werde vor allem ein gewisses „Konsum-
denken“ der Kinder und Jugendlichen – es
ist anzunehmen, dass hiermit gemeint ist,
die Bewohner würden bei den Konferenzen
in erster Linie Forderungen stellen, tenden-
ziell aber wenig inhaltlich oder strukturell
beitragen.
Der Heimrat treffe sich einmal im Monat.
Die Mitglieder, Vertreter und Stellvertreter,
würden von ihrer jeweiligen Gruppe ge-
wählt. Die HL ist der Ansicht, dass die Ver-
treter bei den jüngeren Kindern noch stark
nach „Beliebtheit“ oder „Nettigkeit“ ausge-
wählt werden. Je älter die Kinder aber sei-
en, desto genauer wüssten sie, wen sie

zum Heimrat schicken. Die beiden den
Heimrat unterstützenden Betreuer sind
übrigens nicht von den Kindern und Ju-
gendlichen selbst gewählt worden. Die HL
begründet dies damit, dass jedes Kind an-
dere Präferenzen habe und bei einer Wahl
vermutlich ein sehr ausgeglichenes Ergeb-
nis herausgekommen wäre. So habe „man“
zwei Betreuer herausgesucht, die bei den
Kindern und Jugendlichen „gut ankom-
men“. Nach welchen Kriterien dies geschah
oder ob die Bewohner zumindest ein Mit-
spracherecht hatten, wird im Laufe des
Gesprächs allerdings nicht klar.
Die Treffen des Heimrats sind im „Jahres-
programm“ ausgewiesen, darüber hinaus
habe sich der Rat sogar eine „Geschäfts-
ordnung“ gegeben. Auf letzteres geht die
HL nicht näher ein, ersteres aber soll auch
den Mitarbeitern verdeutlichen, dass der
Heimrat von grundlegender Bedeutung sei,
da zwar immer von „Mitbestimmung und
Partizipation“ geredet werde, „aber wenn’s
um die Wohnzimmereinrichtung geht, da
entscheidet dann doch der Geschmack der
Erzieherin oder des Erziehers“. Dieser
Tendenz möchte die HL auch durch die
Festlegung des Heimrats entgegenwirken.
Die Themen werden sowohl von den Kin-
dern und Jugendlichen als auch von den
beiden Betreuern, die den Heimrat unter-
stützen, eingebracht. Man berate, welche
Anliegen die Kinder und Jugendlichen ha-
ben. Konkret benannt wird hier von der HL
eine Kinder- und Jugendzeitung, ein Streit-
schlichtermodell und die Frage, wie Rechte
und Pflichten der Kinder umgesetzt werden
können. Die Frage, ob die Kinder in den
Heimrat auch alltägliche Probleme wie bei-
spielsweise den Wunsch nach Handys ein-
bringen, wird von der HL bejaht.
Ein anwesender Mitarbeiter ergänzt die
Themen um Gruppenregeln und eine Um-
frage unter den Kindern und Jugendlichen,
wobei der Heimrat offenbar zusammen mit
den Betreuern einen Fragebogen entwi-
ckelt hat, um die Zufriedenheit der Bewoh-
ner festzustellen.
Alle Themen sind anscheinend von den
Betreuern in den Heimrat eingebracht wor-
den. Auch wenn die Kinder und Jugendli-
chen offenbar konkret an der jeweiligen
Umsetzung beteiligt waren, ist dies doch
ein auffälliger Punkt. Themen, die von den
Bewohnern selbst ausgingen, werden nicht
benannt. Hier lässt sich nur vermuten, dass
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entweder die Themen allgemein sehr oft
von den Erwachsenen vorgegeben werden
und andere Themen eher selten zur Spra-
che kommen, oder dass die Themen der
Jugendlichen in den Augen der Betreuer
bzw. der HL nicht von derselben Wichtig-
keit sind.
Auch der Heimrat werde aus der Sicht „der
Mitarbeiter“ als „noch wenig effektiv“ be-
trachtet.
Angesprochen auf die Frage, ob auch Mit-
arbeiter Entschlüsse des Heimrats mittra-
gen, die nicht unbedingt hinter den partizi-
pativen Strukturen stehen, scheint die HL
unsicher. Diese Frage könne sie nicht be-
antworten, so der erste Impuls der HL. Es
sei jedoch bisher nicht so gewesen, dass
die bisherigen Beschlüsse des Heimrats
allzu „tiefgehend“ gewesen seien, womit
die HL offenbar andeuten möchte, dass es
bisher keine Veranlassung dazu gab, die –
offenbar nicht so gravierenden Entschei-
dungen des Heimrats – zu boykottieren.
Die HL verweist in diesem Zusammenhang
auf den Arbeitskreis Partizipation, dessen
Aufgabe es auch sei, auf die Wichtigkeit
des Heimrats hinzuweisen und die Mitar-
beiter dahingehend „aufzuklären“.
Nicht zuletzt durch diese Bemerkung kann
davon ausgegangen werden, dass es unter
den Mitarbeitern der Einrichtung zumindest
vereinzelt Personen gibt, die von der Idee
der Partizipation der Kinder und Jugendli-
chen nicht allzu überzeugt zu sein schei-
nen.
Den Kindern und Jugendlichen dagegen
mache es insgesamt „sehr wohl Spaß“ im
Heimrat mitzuarbeiten. Die HL ist dabei der
Ansicht, dass die Kinder auch bereit seien,
in diesem Rahmen Verantwortung zu über-
nehmen.
Sie differenziert jedoch noch einmal zwi-
schen den jüngeren und den älteren Mit-
gliedern des Heimrats („a Elfjährige tut sich
natürlich wahrscheinlich schwerer in ’nem
Exkurs mit ’em Zwanzig- oder Neunzehn-
jährigen, solche Themen zu besprechen“),
sowie zwischen den Mitgliedern an sich
und den anderen Kindern und Jugendli-
chen der Einrichtung. Erstere seien letztlich
zufriedener, mit dem was sie im Heimrat
bewirken.
Befragt zu den Schwierigkeiten hinsichtlich
der Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen nennt die HL die hohe Fluktuation der
Kinder und die teils dezentrale Struktur der

Einrichtung, die über verschiedene Außen-
stellen verfüge.
Ein bereits angesprochenes Problem sei
über viele Jahre das Konsumdenken der
Kinder und Jugendlichen gewesen, das
offenbar vor allem in der Kinder- und Ju-
gendkonferenz besonders deutlich wurde.
Neben dem Problem an sich seien auch
hier die Interessen der Bewohner sehr un-
terschiedlich, so dass man immer wieder
darauf achten müsse, „dass auch wirklich
Themen besprochen wern, die Allgemein-
gültigkeit ham“.
Die HL stellt fest, dass man seit „ein oder
zwei Jahren“ versuche, dem konsumorien-
tierten Denken entgegenzutreten und die
Kinder eher an „inhaltliche Probleme“ her-
anzuführen.
In diesem Zusammenhang kommt die HL
selbst auf die Tatsache zu sprechen, dass
Kinder und Jugendliche sehr leicht zu ma-
nipulieren seien, wenn es darum gehe, sie
in ihrer Themenwahl zu beeinflussen. Die
HL spricht hierbei klar von einer „Gefahr“.
Den Kritikpunkt der Konsumorientiertheit
der Kinder und Jugendlichen, wie er offen-
bar von einigen Mitarbeitern geäußert wird,
führt die HL auch auf die Mitarbeiter selbst
zurück: eine solche Ansicht könne auch
darauf schließen lassen, dass sich besagte
Mitarbeiter „net so sehr für den Heimrat
interessiert ham, was tatsächlich dort pas-
siert“. Kritik entstünde mitunter aus Unwis-
senheit – fehlendes Wissen werde in die-
sem Fall entsprechend durch Vorurteile
ersetzt. Die HL kritisiert in diesem Zusam-
menhang selbst: die Mitarbeiter könnten
sich schließlich selbst besser informieren,
z. B. indem sie die Kinder über die Inhalte
der Konferenz befragen.
Aufgrund dieser Äußerung kann davon
ausgegangen werden, dass die Teilnahme
an der Kinder- und Jugendkonferenz nicht
für alle Mitarbeiter verpflichtend ist. Außer-
dem scheint die HL den Vorwurf, bei den
Konferenzen handele es sich eher um eine
„wunschzettelartigen Veranstaltung“, nicht
uneingeschränkt gelten lassen zu wollen,
trotz der auch aus ihrer Sicht verbesse-
rungsfähigen Effektivität.
Einer der anwesenden Mitarbeiter stellt in
diesem Zusammenhang fest, dass bei-
spielsweise das Protokoll der Heimratssit-
zung, welches als Information für die Mitar-
beiter gedacht sei, offenbar „nicht bei allen
ankomme“. Da offenbar nicht davon aus-
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zugehen ist, dass die Mitglieder des Heim-
rats das Protokoll nicht an ihre Betreuer
weiterleiten würden, wirkt auch diese Aus-
sage letztlich wie ein Vorwurf an die Adres-
se der teilweise scheinbar desinteressier-
ten Mitarbeiter.

5.1.3 Zum Entstehungshintergrund

Die Idee zur Etablierung eines Heimrats
kam der HL aufgrund eines Besuchs bei
einem Partnerheim im Ausland, in dem
offenbar bereits eine Vertretung der Kinder-
und Jugendlichen fest installiert war. Die
HL spricht in diesem Zusammenhang da-
von, dass sie sehr „berührt“ gewesen sei,
zu erleben, dass Kinder und Jugendliche
dort einen klaren Stellenwert besaßen.
Zwar sei man in der Einrichtung bereits
vorher bemüht gewesen, Kinder und Ju-
gendliche zu beteiligen, dieses Erlebnis
stellte für die HL jedoch den konkreten
Anlass dar, darüber nachzudenken, wie
man auch durch „Formalisierung und durch
Institutionalisierung“ Kinder mehr beteiligen
könne. Das Resultat sei der Heimrat, ge-
gründet vor nunmehr „elf oder zwölf Jah-
ren“.
Im Anschluss daran fanden Fortbildungen
zu diesem Thema für die Mitarbeiter statt,
wobei offenbar auch andere Einrichtungen,
die sich mit dem Thema Partizipation be-
reits seit längerem auseinandersetzten,
besucht wurden. Aufgrund dieser Erfah-
rungen habe man für sich „Rollen und
Funktionen überlegt, wie kann so was for-
malisiern, wie kann man ne Geschäftsord-
nung machn, wie kann man die Arbeit be-
schreiben, wo kann mer Mitbestimmung
formuliern“.
Letztlich habe es zu dem Thema im Haus
selbst eine Veranstaltung zum Thema
„Partizipation in der stationären Jugendhil-
fe“ für alle Mitarbeiter gegeben, aus der der
Arbeitskreis Partizipation hervorging.
Da der Arbeitskreis Partizipation nach ei-
genen Angaben noch ein eher neues Pro-
jekt ist, hat die Veranstaltung für alle Mitar-
beiter offenbar erst lange nach der eigentli-
chen Idee, partizipative Strukturen für Kin-
der und Jugendliche zu initiieren, stattge-
funden.
Die Frage, warum ein derart langer Zeit-
raum zwischen diesen beiden Punkten
liegt, lässt sich eventuell durch die Bemer-

kung „wichtig is, dass die Mitarbeiter des
in’n Denkprozess reinbringen, also in den
Kopf bringen“ zum Teil beantworten: wie
sich auch schon aus anderen Äußerungen
schließen ließ, ist das Thema Partizipation
offenbar längst nicht für alle Mitarbeiter von
der gleichen Wichtigkeit. Einige nehmen
nicht an den Kinder- und Jugendkonferen-
zen teil, die Protokolle des Heimrats wer-
den teilweise nicht beachtet. Es hat den
Anschein, dass die HL diese Situation nicht
länger so stehen lassen möchte. Selbst
sehr überzeugt davon – wie sich noch zei-
gen wird – dass Partizipation von Kindern
und Jugendlichen letztlich ein großer Ge-
winn für die Einrichtung darstellt, ist es ihr
scheinbar ein Anliegen, diese Einstellung
auch auf die Mitarbeiter zu übertragen
Dazu wähle sie bisher den Weg der Infor-
mation. Es stehe zwar auch „in der Füh-
rungsanweisung der Mitarbeiter, dass Din-
ge, die Kinder und Jugendliche betreffen“,
zusammen mit den Bewohnern geklärt, die
Kinder also entsprechend an Entscheidun-
gen beteiligt werden sollten, die bloße Or-
der allein scheine jedoch nicht auszurei-
chen.
Zwar hat die HL den Eindruck, dass die
Mitarbeiter prinzipiell am Thema interes-
siert seien, „des Grundprinzip oder des
Verständnis unsrer Mitarbeiter schon so is,
dass sie, pädagogischn Anspruch ham
Kinder und Jugendliche zu beteiligen“,
doch im Alltag gehe dieser Anspruch oft
unter.
Angesprochen darauf, ob sie bei der Ein-
führung von partizipativen Strukturen im
Nachhinein etwas verändern würde, ver-
neint die HL dies. Ihrer Meinung nach
„schreibt die Zeit ihre Geschichte“ und
nach wie vor sehe sie es als „ständige Auf-
gabe“ an, sich weiter zu entwickeln.
Zwar hätten sich manche Dinge im Laufe
der Jahre verändert – so sei der Heimrat
über viele Jahre hinweg eher ein Treffen
zwischen den Mitgliedern, den Heimrats-
betreuern und ihr gewesen, was zu einer
gewissen Isolation gegenüber den anderen
Mitarbeitern geführt habe – trotzdem könne
die HL nicht sagen, dass sie im Nachhinein
etwas konkret anders machen würde.
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5.1.4 Zur eigenen Haltung gegenüber Kin-
der- und Jugendlichenpartizipation

Für die HL ist es wichtig, „dass ma die Ge-
schichte ehrlich angeht“. Transparenz
spiele in diesem Zusammenhang für sie
eine große Rolle. Man müsse die Kinder
ernst nehmen und ihnen Empathie entge-
genbringen. Letzteres sei vor allem des-
halb notwendig, weil die Bewohner völlig
unterschiedliche Voraussetzungen hätten:
„mit Entwicklungsverzögerten und Lernbe-
hinderten muss ma sicher anders arbeitn
als mit Gymnasiasten“. Hier sei es wichtig,
individuell auf die Kinder einzugehen und
jeden seinen Möglichkeiten nach zu beteili-
gen.
Sei diese Einstellung bei einem Mitarbeiter
nicht gegeben, wäre es auch nicht möglich
durch „Regeln und Instrumentarien“ an
dieser Situation etwas zu ändern. Konse-
quenterweise müsse ein solcher Mitarbeiter
sich dann jedoch einen anderen Arbeits-
platz suchen: „dann erfüllt er nicht die An-
sprüche der Philosophie der Einrichtung“.
Die HL bezieht sich auf „Berichte von ande-
ren“ wenn sie Schwierigkeiten anspricht,
die sich beispielsweise darin äußern, dass
die Kinder nicht mitreden oder sich aktiv
beteiligen würden, selbst wenn sie die
Möglichkeit dazu hätten. Zum Fazit „es
lohnt sich nicht“ stellt sie jedoch fest: „man
brauch scho auch hohe Eigenmotivation
über Jahre hinweg“, auch Kinder und Ju-
gendliche müssten immer wieder von neu-
em motiviert werden. Denn „die Kinder
kämpfen net um Mitbestimmung, sondern
die akzeptiern in der Regel ganz viel Re-
geln, weil’ses immer so gmacht ham“.
Für die HL überwiegen klar die Vorteile der
Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen. Über mögliche „Ängste“ der Mitar-
beiter spricht sie nur vage. Es gebe für
einen Mitarbeiter, „der ehrlich rangeht an
die Geschichte un des mitträgt“ keinen
Grund, vor irgendetwas Angst zu haben.
Letztlich erleichtere die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen den Alltag der
Einrichtung. Die HL führt als Beispiel an,
dass Möbel, die gemeinsam ausgesucht
werden würden, von den Kindern entspre-
chend stärker akzeptiert würden und da-
durch weniger Gefahr liefen, zerstört oder
beschädigt zu werden. In diesem Fall
spricht die HL von „Präventionsarbeit“.
Darüber hinaus trügen Kinder auch

„schwierige Dinge“ eher mit, wenn sie auch
an „positiven Dingen“ beteiligt werden wür-
den.
So spricht sie von Regeln, die gemeinsam
mit Kindern aufgestellt werden, die letzten
Endes unter Umständen die persönliche
Bewegungsfreiheit beschneiden. Die HL
spricht in diesem Zusammenhang das
Thema „Rauchen“ an.
Sie verweist dabei auf die „Demokratie“
und betont, dass man sich mit diesen Ent-
scheidungen letztlich arrangieren müsse.
Dabei ist ihr klar, dass es natürlich auch zu
diesem Aspekt Widerstände gibt: „Immer
da, wo i persönliche Einschneidungen er-
fahre, würd i natürlich mit dieser Regel net
positiv einhergehn“.
Doch wenn gewünscht sei, dass Kinder
„auch Verantwortung im positiven Sinne mit
übernehmen“, „müsse man ihnen Räume
und Möglichkeiten schaffen“. Speziell be-
tont die HL, dass hierzu auch Beschwer-
demöglichkeiten zählten.
Die HL verweist eher ironisch darauf, dass
Erwachsene immer ganz genau wüssten,
„wie Kinder und Jugendliche sich zu ver-
halten ham“, bzw. „welche Regeln un Spiel-
regeln sie brauchen“. Letztlich müsse man
aber bereit sein, das, was man von den
Kindern erwarte, auch selbst zu erfüllen,
nur dann sei man auch den Kindern ge-
genüber glaubhaft.
Die HL betont, dass ihr gerade dieser Pro-
zess äußerst wichtig sei. Wenn man darauf
hinarbeite, dass Kinder und Jugendliche
„sich entwickeln“, so müsse man auch
selbst an seiner Entwicklung arbeiten und
dabei „transparent“ und „identifizierbar“
sein. Dieser Anspruch gelte für jeden ein-
zelnen Erwachsenen in der Einrichtung.
Um dies zu erreichen, setzt die HL auf eine
„hohe fachliche Begleitung“ und entspre-
chend auf ein umfangreiches, einrich-
tungsinternes Fortbildungsprogramm sowie
auf ein „hohes Maß an Supervisionsmög-
lichkeit“.
Das „Schlechteste“, was Kinder im Zu-
sammenhang mit Partizipation erfahren
könnten, wäre ein Missbrauch ihrer Person
als reines „Alibi“. Hier sei es im Vorfeld
besser, den Kindern auch klar die Grenzen
aufzuzeigen, wenn man Frustration und
Entmutigung vermeiden wolle.
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5.1.5 Auswirkungen und Gesamtbeurtei-
lung des Partizipationsgeschehens

Die HL ist der Ansicht, dass die bisherigen
Bemühungen um Partizipation bereits zu
Veränderungen in der Einrichtung geführt
hätten, die durch den Arbeitskreis Partizi-
pation in Zukunft noch auffälliger werden
würden. Es werde sicher auch irgendwann
Regeln geben, welche den Mitarbeitern
konkret verdeutlichen, dass sie in diesem
Punkt nicht allein entscheiden dürfen.
Hier scheint es, dass die HL verstärkt ver-
sucht, vom Freiwilligkeitscharakter der bis-
herigen Struktur abzurücken, um letztlich
ihre Vorstellungen in klare Richtlinien zu
packen. Dies scheint auch durch, wenn sie
von „Regeln“ bzw. einer „Geschäftsord-
nung“ spricht, in der das Kind konkret als
Subjekt auftauche. In dieser Hinsicht könne
„man vieles noch dazu beitragen“. Insge-
samt sieht sie die Einrichtung „auf einem
guten Weg“.
Auch die Hoffnung von einem der beiden
Mitarbeiter, dass sich zukünftig in jeder
Gruppe jemand für die Vertreter des Heim-
rats zuständig fühle, verdeutlicht, dass
auch hier der Wunsch nach einer stärkeren
Einbeziehung der Mitarbeiter besteht, die
sich aus seiner Sicht wohl noch nicht hin-
reichend für das Projekt „Partizipation von
Kindern und Jugendlichen“ engagieren.

5.1.6 Ausblick

Nach Ansicht der HL lassen sich die bisher
gemachten Erfahrungen auch auf andere
Einrichtungen übertragen. Auch sie hätten
schließlich von anderen gelernt.
Angesprochen darauf, ob zentrale bzw.
verbindliche Vorgaben bei der Ausgestal-
tung formaler Partizipation hilfreich gewe-
sen wären, ist die HL skeptisch. Im Ein-
klang mit ihrer Äußerung, dass sie im
Nachhinein bei der Einführung von Partizi-
pationsstrukturen nichts anders gemacht
hätte, ist sie auch hier der Ansicht, dass es
eher von Bedeutung sei, dass die Mitar-
beiter einer Einrichtung die Bedeutung von
Partizipation verinnerlicht hätten. Ein Kon-
zept nutze wenig, wenn die Überzeugung
dafür fehle.
Letztlich sei es ihr lieber, dass jede Ein-
richtung für sich einen Weg entwickle, da
dieser Prozess authentisch sei. Trotzdem

könne man sich natürlich Impulse von au-
ßen holen, als Beispiel führt die HL „Spezi-
alisten auf Landesebene“ an, die direkt in
der Einrichtung in einem Vortrag vermitteln,
welche Möglichkeiten es bezüglich der
Partizipation von Kindern und Jugendlichen
gebe.
Mitarbeiter A. stimmt der HL zu, wenn sie
sagt, dass letztlich jede Einrichtung für sich
entscheiden müsse. Trotzdem, so gibt sie
zu, hätte er es als unterstützend empfun-
den, wenn er zu Beginn seiner Tätigkeit als
unterstützende Beratung des Heimrats eine
„Anlaufstelle“ gekannt hätte, „wo mer sich
erkundige hätt könne, so machn die des,
einfach mal um Anregungen zu kriegen“. A.
verweist in diesem Zusammenhang auf
Hessen, wo es für Heimratserzieher bereits
feste Termine gebe, zu denen sich alle
fünfmal im Jahr treffen würden.
Ebenfalls zum Thema Partizipation, für
diese Studie jedoch nur am Rande von
Interesse, ist das Thema „Elternbeteili-
gung“. Auch hier hat die HL bereits einige
Erfahrungen sammeln können, da in der
Einrichtung offenbar bereits mit Strukturen
wie „Elternsprecher“ und ähnlichem gear-
beitet wurde.
Mittlerweile wurde dieses Vorhaben jedoch
wieder aufgegeben. Die HL begründet dies
zum einen mit der hohen Elternfluktuation,
mit der sehr heterogenen Gruppenzusam-
mensetzung der Eltern („dann hams die
Arztfamilie da, dann hams den Alkoholiker
mit am Tisch sitzn und dann hams den, der
für alles sofort Lösungen hat“) und der ent-
sprechend schwierigen Zusammenführung
der Interessen. Außerdem musste die HL
selbst feststellen, dass sie die gruppendy-
namischen Prozesse, die sich im Zuge der
Auseinandersetzungen mit den Eltern er-
gaben, nur sehr schwer unter Kontrolle
halten konnte.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass von
Seiten der HL offensichtlich ein ausge-
prägtes Interesse und ein hohes Engage-
ment vorhanden ist, wenn es um die Ein-
führung von Partizipationsmöglichkeiten für
die Heimbewohner geht.
Das Hauptproblem scheint in diesem Zu-
sammenhang aus Sicht der HL vor allem
darin zu liegen, dass bisher nicht alle Mit-
arbeiter vom Sinn dieser Maßnahme über-
zeugt sind und entsprechend einige Struk-
turen noch nicht greifen bzw. nicht voll in
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ihrem Potential ausgeschöpft werden kön-
nen.

5.2 Kommentierte Zusammenfassung
der Gruppenbefragung der Mitarbeiter

5.2.1 Zu den Personen

Alle vier Diskussionsteilnehmer geben im
Vorfeld an, sehr am Thema Partizipation
interessiert zu sein. C. begründet dies mit
ihrer Tätigkeit im Heimrat, wo sie „ständig
dran“ sei, „die Jugendlichen zu motivieren,
dass sie für sich selber für ihre Rechte
kämpfen“, B. beschäftigt sich seit etwa sie-
ben Jahren mit dem Thema und ist mittler-
weile zu der Ansicht gelangt, dass man in
der Heimerziehung „um die Partizipation
überhaupt net rum“ komme. A. sucht für
seine neu eröffnete Gruppe konkret nach
Mitteln und Wegen die Kinder und Jugend-
lichen „an Strukturfindung, an Regelfin-
dung, an Konzeptionsentwicklung“ zu
beteiligen und gibt an, sich aus diesem
Grunde auch im „Arbeitskreis Partizipation“
der Einrichtung zu engagieren. D. schließ-
lich scheint vor allem geprägt durch ihre
Tätigkeit in der Verbandsjugendarbeit, wo
„Partizipation eigentlich des Non-Plus-
Ultra“ sei. Gerade im Vergleich zur Heim-
erziehung sieht sie noch viele Möglichkei-
ten und scheint sehr engagiert, diese
„Chance“ auch in den Heimalltag zu über-
tragen.
Es ist kein Zufall, dass alle Teilnehmer sich
offenbar bereits sehr konkret mit dem
Thema auseinandergesetzt haben. Laut
ihren Angaben wurde niemand zu diesem
Termin „abgestellt“, entsprechend sind
auch nicht alle Gruppen vertreten. Die Teil-
nahme an dieser Gesprächsrunde erfolgte
offenbar auf freiwilliger Basis und entspre-
chend zeigen alle starkes Interesse.
Da die Gruppe sich dadurch allerdings sehr
selektiv zusammengefunden hat, stellt sie
vermutlich kein repräsentatives Bild der
Mitarbeiter dar. Die Ergebnisse der Mitar-
beiter-Auswertung müssen entsprechend
vor dem Hintergrund dieser speziellen
Gruppe bewertet werden.

5.2.2 Zu den Partizipationsmöglichkeiten

An partizipativen Strukturen werden Grup-
penabende, Kinder- und Jugendkonferen-
zen sowie der Heimbeirat genannt, letzte-
res wird durch C. und einen weiteren nicht
anwesenden Kollegen regelmäßig betreut.
Die Gruppenabende sind nicht formal fest-
gelegt und werden in jeder Gruppe indivi-
duell gestaltet. Einige Gruppen verzichten
offenbar ganz auf diesen Abend, in ande-
ren  Gruppen findet er zwar regelmäßig
statt, wird durch die verschiedenen Mitar-
beiter aber auch in ein und derselben
Gruppe jeweils unterschiedlich durchge-
führt. D. vermutet in diesem Zusammen-
hang zum einen, dass einige Mitarbeiter
von der Möglichkeit eines Gruppenabends
bisher noch nichts wissen. Auf der anderen
Seite stellt D. weiter fest, dass ein Grup-
penabend mit einem Zeitaufwand verbun-
den und es damit für viele sehr anstren-
gend sei, diese Abende regelmäßig durch-
zuführen.
Auch wenn sowohl D. als auch B. sich da-
für aussprechen, dass alle Gruppenmitar-
beiter an den Gruppenabenden teilneh-
men, ist dies in der Realität nicht der Fall.
D., die in ihrer Gruppe den Gruppenabend
erst eingeführt hat, gibt in diesem Zusam-
menhang an, dass der Abend keinen
„Zwangscharakter“ annehmen solle; trotz-
dem habe sich herausgestellt, dass viele
Jugendliche offenbar keine allzu große
Lust verspüren, am Gruppenabend teilzu-
nehmen, wenn ihnen die Teilnahme gänz-
lich freigestellt werde. Aus ihrer Aussage
lässt sich jedoch nicht konkret ableiten,
dass die Anwesenheit inzwischen für alle
verpflichtend ist. D. betont jedoch, dass die
Initiierung des Gruppenabends von den
Jugendlichen mitgetragen werde. Speziell
in diesem Zusammenhang sei sogar eine
Gruppensprecherin gewählt worden, die
den Abend oft auch leitet. D. machte dar-
über hinaus aber keine Angaben mehr wie
ein solcher Gruppenabend konkret abläuft.
B. stellt fest, dass bereits im Vorwege der
Gruppenabende Partizipation stattfinde, da
die Kinder und Jugendlichen selbst festle-
gen können, wie lange der Abend dauern
soll.
Die Themen der Gruppenabende und
gruppeninternen Konferenzen drehen sich
offenbar hauptsächlich um bestehende
Regeln.
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Sowohl D. als auch C. und B. geben an,
dass vor den Gruppenabenden ein The-
menzettel aushänge, auf den die Kinder
und Jugendlichen ihre Anliegen formulieren
können. C. bemerkt jedoch, dass von den
„massigen Themen“ in der Regel nur zwei
oder drei durchgesprochen werden.
Hier liegt die Gefahr vor allem darin, dass
die Betreuer die Auswahl der zu bespre-
chenden Themen treffen und die Anliegen
der Kinder und Jugendlichen zu kurz kom-
men. Die Tatsache, dass B. bereits ange-
sprochen hat, dass er ein bestimmtes
Thema, das ihn bedrückt, oft drei- viermal
in einen Gruppenabend einbringe, könnte
ein Hinweis darauf sein, dass letzteres zu-
mindest hin und wieder der Fall ist.
Alle Diskussionsteilnehmer geben an, dass
die Inhalte der Gruppenabende bzw. der
Gruppenkonferenzen in einem Protokoll
festgehalten werden.
A. berichtet von „Gruppenkonferenzen“, die
in seiner Gruppe offenbar alle vierzehn
Tage stattfinden. Diese dürfen nicht mit der
„großen“ Kinder- und Jugendkonferenz
verwechselt werden, die gruppenübergrei-
fend regelmäßig zweimal im Jahr stattfin-
det. Ebenso wie die gruppenübergreifende
Kinder- und Jugendkonferenz möchte A.
den Versuch starten, Kinder und Jugendli-
che in der Konferenz zu trennen. Außer-
dem findet in A.’s Gruppe zweimal täglich,
jeweils nach dem Mittag- und nach dem
Abendessen eine so genannte „Befindlich-
keitsrunde“ statt, in der die Kinder und Ju-
gendlichen die Möglichkeit hätten, ein kur-
zes Feedback darüber zu geben, wie es
ihnen derzeit geht. A. schätzt diese Run-
den als Möglichkeit des regelmäßigen
Austauschs. Außerdem können hier täglich
Neuigkeiten aber auch Ermahnungen ein-
gebracht werden und büßen nichts durch
Aufschub von ihrer Wichtigkeit ein, so z.B.
Ergebnisse des Heimrats. Diese „Befind-
lichkeitsrunden“ sind nicht formal festge-
schrieben.
Der Heimrat und die gruppenübergreifende
Kinder- und Jugendkonferenz scheinen
einen festen Platz zu haben, es wurden
jedoch keinerlei konkrete Angaben dahin-
gehend gemacht, die darauf schließen lie-
ßen, dass sie auch im Konzept der Ein-
richtung fest verankert sind. Die Teilnahme
an der Kinder- und Jugendkonferenz ist
freiwillig, da es „wenig Sinn“ mache, „wenn
vierzig, fuffzig Prozent Jugendliche drunten

sitzen, die keine Lust ham“. Die Konferenz
findet getrennt für Kinder und Jugendliche
statt.
Der Heimrat setzt sich aus jeweils zwei
Vertretern jeder Gruppe zusammen, wobei
eine Außenwohngruppe nicht vertreten ist,
da es sich offenbar aus organisatorischen
Gründen nicht einrichten lässt, dass deren
Vertreter regelmäßig an den Treffen teil-
nehmen. Diese Gruppe wird über das Pro-
tokoll über die Ergebnisse informiert.
Die Heimratssitzungen finden monatlich
statt, im Schnitt vierteljährlich nimmt auch
der Heimleiter an den Sitzungen teil. Ein-
mal im Jahr fahren die Vertreter des Heim-
rats auf eine Klausur.
B. gibt darüber hinaus an, dass er gerade
auch im Alltag sich nicht hinstelle und sage
„ich weiß wie’s geht“, sondern oft an die
Kinder und Jugendlichen herantrete, um
ihre Lösungsmöglichkeiten für bestimmte
Situationen in Erfahrung zu bringen. In
Konfliktsituationen komme es in diesem
Zusammenhang vor, dass er ein bestimm-
tes Thema so lange in den Gruppenabend
einbringe, bis eine zufrieden stellende Lö-
sung gefunden sei.
Gerade bei dem aufgeführten Beispiel –
von der Heimleitung wird vorgegeben, dass
die Zimmer der Jugendlichen ordentlich
sein müssen – muss man sich jedoch auch
fragen, ob die „zufrieden stellende“ Lösung
sich nicht stark mit den Vorgaben der
Heimleitung decken muss, unabhängig
davon, ob sie auch für die Kinder und Ju-
gendlichen eine Lösung darstellt. In diesem
Zusammenhang werden auch konkret
Konfliktsituationen benannt, auf die später
noch eingegangen werden wird.

Eine weitere Partizipationsmöglichkeit
stellen die verschiedenen Arbeitskreise
dar, die offenbar jedoch in erster Linie für
die Mitarbeiter gedacht sind, auch wenn
einige bereits für Kinder und Jugendliche
geöffnet seien. Der Arbeitskreis Partizipati-
on ist offiziell anscheinend auch für Kinder
und Jugendliche geöffnet, C. gibt jedoch
an, dass eine direkte Teilnahme der Kinder
und Jugendlichen bisher nicht notwendig
gewesen sei, da die Informationen des
Arbeitskreises bisher immer von ihr und
ihrer Kollegin direkt in den Heimrat gege-
ben wurden. Hierbei stellt sich die Frage,
ob neben den Mitgliedern des Heimrats
überhaupt andere Heimbewohner die Ar-
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beitskreise nutzen bzw. überhaupt als Par-
tizipationsmöglichkeit erkannt haben.
Im Arbeitskreis Partizipation sind nicht aus
allen Gruppen Vertreter dabei. Neben der
unterschiedlichen Handhabung der Grup-
penabende ist auch dies ein Hinweis dar-
auf, dass das Thema Partizipation bei den
einzelnen Mitarbeitern der Einrichtung un-
terschiedlich gewichtet wird.
Der AK Partizipation stellt auch eine Mög-
lichkeit des Austausches zwischen den
Mitarbeitern der unterschiedlichen Gruppen
und ihren Umgang mit Partizipationsmo-
dellen dar.
Angesprochen auf die Probleme, die sich
im Zusammenhang mit den verschiedenen
Partizipationsmöglichkeiten ergeben, lässt
sich zwischen den Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Kinder und Jugendlichen und
den Schwierigkeiten, die sich bei den Be-
treuern selbst ergeben, differenzieren.
Im Zusammenhang mit den Heimbewoh-
nern wird zum einen von A. festgestellt,
dass die „Aufmerksamkeitsspanne“ zwi-
schen den jüngeren und den älteren Kin-
dern „unterschiedlich groß“ sei. Da gerade
in seiner neu eröffneten Gruppe noch ver-
stärkt an gemeinsamen Strukturen gear-
beitet werden müsse, sieht er die Trennung
zwischen den „Großen und den Kleinen“
bei der gruppeninternen Konferenz als
Chance, „dass au die Kleinen in Ruhe sagn
können wie’ses meinen“.
Darüber hinaus sei es für Kinder und Ju-
gendliche, die neu in der Einrichtung seien,
schwierig, die geltenden Strukturen und
Regeln auch hinsichtlich der partizipativen
Möglichkeiten für sich einzuschätzen und
damit umzugehen. Gerade in seiner Grup-
pe, in der viele Kinder neu seien und auch
niemand vorhanden sei, um diese Kinder
„mitzureißen“, sei dies derzeit ein „Ü-
bungsfeld“ sowohl für die Kinder und Ju-
gendlichen selbst, aber auch für die Mitar-
beiter und die Eltern. Eine potenzielle Lö-
sung sieht A. im Moment durch unterstüt-
zende Moderierung des partizipativen Pro-
zesses.
C. beschreibt eine eher positive Entwick-
lung hinsichtlich der Mitglieder des Heim-
rats. Diese würden sich verstärkt bewusst
werden, dass ihre Ansichten ernst genom-
men werden, seit sie „zwischendrin so
Freizeitsachen“ unternehmen würden. Sie
und ihre Kollegin würden den Jugendlichen
mittlerweile mehr Zeit lassen und nicht

mehr so massiv ob noch unerledigter orga-
nisatorischer Punkte drängen.
Als problematisch beschreibt sie dagegen,
dass die Kinder und Jugendlichen es oft
den Betreuern überlassen würden, ge-
plante Veranstaltungen konkret zu organi-
sieren. Auch wenn der Ablauf beispielswei-
se eines Sportturniers gemeinsam durch-
gesprochen werde, sei es in der Regel die
Aufgabe der Erzieher, Einladungen und
ähnliches zu schreiben. C. äußert die Ver-
mutung, dass die Jugendlichen mit einer
gewissen Hilfestellung diese Dinge auch
selbst erledigen könnten.
Es kommt, nebenbei erwähnt, nicht klar
heraus, ob C. konkret von den Mitgliedern
des Heimrats oder von den Heimbewoh-
nern allgemein spricht.
Ein anderes Problem sieht C. in der Ges-
taltung der Arbeitskreise, die kaum kind-
gemäß sei: „sie ham sich halt nix sagen
traun, einfach weil’s ne Riesenrunde war“.
Ein Problem, das sich allgemein im Zu-
sammenhang mit Partizipationsstrukturen
ergebe, wird von D. angesprochen. Sie
stellt fest, dass Partizipation an sich immer
gut klinge, aber keinen Sinn ergebe, „wenn
die Jugendlichen selber des Interesse gar
net ham oder motiviert sind, überhaupt an
der Situation was zu ändern oder über-
haupt mal nachzudenken“. Oft hätten es
Kinder und Jugendliche noch nie erlebt,
dass sie ernst genommen werden würden
und entsprechend sei das Vertrauen der
Kinder in Partizipationsstrukturen bei vielen
nicht sehr hoch ausgebildet. Damit stellt sie
einen Ursachenansatz für die Feststellung
A.s dar, neue Kinder in der Einrichtung
wüssten noch nicht mit den Regeln des
Hauses umzugehen. Hier müsse man „die
Wichtigkeit auch benennen und sagen, es
geht um euch, es geht nicht um uns“.
Trotzdem empfänden viele Kinder und Ju-
gendliche Partizipationsmöglichkeiten zu-
nächst einmal als „lästig“, in erster Linie
werde die Erwartungshaltung der Erwach-
senen kritisiert und als Druck interpretiert.
D. konnte diese Beobachtung im Zusam-
menhang mit der Einführung der Gruppen-
abende in ihrer Gruppe machen, die von
einigen Kindern eher als „Zwang“ denn als
Mitsprachemöglichkeit wahrgenommen
werden würden.
A. dagegen stellt trotz der genannten
Probleme fest, dass die Kinder seiner
Gruppe großen Wert auf die Gruppenkon-
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ferenzen legen würden. Eine Erklärung
dafür wäre, dass „Neues“ allgemein oft
auch einen Anreiz darstellt und in seiner
Gruppe, die sich aus vielen neuen Kindern
zusammensetzt, trotz der sich ergebenden
Schwierigkeiten noch ausgiebig erforscht
und erprobt wird.
Hinsichtlich der Probleme, die sich für die
Mitarbeiter ergeben, benennt C. den
„Druck“, der sich früher oft daraus ergeben
habe, dass speziell sie und ihre Kollegin im
Heimrat die Verantwortung dafür trügen,
dass bestimmte Dinge organisiert werden.
C. stellt dazu fest, dass sie mittlerweile
bewusst darauf achten würden, was in die-
sem Zusammenhang von den Kindern
komme. Es ist anzunehmen, dass C. und
ihre Kollegin besagten „Druck“ dadurch
etwas auf die Kinder übertragen haben,
dass organisatorische Aufgaben ja weiter-
hin bestehen.
Eine ähnliche Problematik wie bei den Kin-
dern und Jugendlichen ergibt sich auch
unter den Mitarbeitern hinsichtlich der Ein-
führung von Partizipationsmöglichkeiten.
So beschreibt D., dass einige Mitarbeiter
ihrer Gruppe die Einführung der Gruppen-
abende ebenfalls eher als „Zwang“ denn
als Chance auffassen würden. Entspre-
chend signalisieren diese Betreuer der
Gruppe, dass es im Interesse aller sei,
möglichst wenige Konflikte anzusprechen,
auf dass die Gruppenabende eher zügig
und kontrolliert verlaufen und sich keine
Schwierigkeiten daraus ergeben. In einer
solchen Atmosphäre können Lösungen
nicht in Ruhe - auch über einen längeren
Zeitraum - erarbeitet werden, wie C. fest-
stellt, sondern müssen noch am selben
Abend gefunden werden.
Die Gefahr hierbei liegt auf der Hand: die
„Lösung“ wird eher ein von dem jeweiligen
Betreuer aufgezwungener Befehl sein, zu-
mindest jedoch nur selten eine alle zufrie-
den stellende Alternative darstellen.
Andere Schwierigkeiten, die sich durch die
uneinheitliche Gestaltung der Gruppen-
abende ergeben, sind Konflikte unter den
Betreuern selbst. Die Tatsache, dass jeder
Betreuer eine „andere Persönlichkeit“ sei
und den Gruppenabend nach seinen Vor-
stellungen gestalte, führe dann zu Proble-
men, „wenn man selber’ne Idee im Kopf
hat“ und diese den Kollegen und Kollegin-
nen nicht vermitteln könne. Im Falle D.s
kollidiert ihre Auffassung von einem gelun-

genen Gruppenabend mit den mitunter
reinen „Informationsveranstaltungen oder
Problemlösungsveranstaltungen“ ihrer
Kollegen und Kolleginnen. D. dagegen
würde sich den Gruppenabend „sehr fa-
cettnreich“ wünschen, es sollten nicht im-
mer nur „Probleme behandelt werden“,
wesentlich sei eher „dieses Aushalten von
der ganzen Gruppe, wenn mal alle um ei-
nen Tisch sitzen“. Insofern könne ein
Gruppenabend auch einmal schlicht ein
„Spieleabend“ sein. Ziel sei es letztlich
nicht nur, anstehende Themen zu bespre-
chen und Lösungen zu erarbeiten, sondern
auch, die derzeitige Atmosphäre unter den
Gruppenmitgliedern zu erspüren und die
eigene Arbeit darauf abzustimmen.
Auch wenn D. selbst dazu feststellt, dass
eine Veränderung in der Gestaltung der
Abende erst dann möglich werde, wenn
den anderen Mitarbeitern die Regeln dafür
nicht aufgezwungen werden, sondern der
Wunsch danach „von innen raus“ komme,
so ist doch anzunehmen, dass die Situation
zu Spannungen unter den Mitarbeitern füh-
ren könnte. D. selbst betrachtet die Einfüh-
rung von Partizipationsmöglichkeiten denn
auch als etwas „Ganzheitliches“, was nicht
nur von Einzelpersonen getragen werden
könne.
Für die Kinder und Jugendlichen selbst
stellt die uneinheitliche Gestaltung der
Gruppenabende eine nicht sehr stabile
Basis für ihre Anliegen und Interessen dar,
zumal von einigen Mitarbeitern offenbar
signalisiert wird, dass Schwierigkeiten oder
zeitaufwändige Ideen und Vorschläge nicht
erwünscht sind.
Auch A. berichtet, dass die Befindlichkeits-
runden in seiner Gruppe nicht von allen
Mitarbeitern mit der gleichen Intensität
durchgeführt werden. Darüber hinaus
spricht er noch ein anderes Problem im
Zusammenhang mit Partizipationsmöglich-
keiten an: „die große Angst aller“, sich „ei-
ner Konfrontation mit den Jugendlichen
stellen und die sagen mir, dass i irgendwas
net richtig oder net gut mach“.

5.2.3 Zum Entstehungshintergrund

Auf den Aspekt der Initiierung der Partizi-
pationsstrukturen wurde in der Gesprächs-
runde mangels Zeit nicht konkret einge-
gangen. Entsprechend können hier nur
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einzelne Aussagen zu Teilbereichen der
Partizipationsmodelle wiedergegeben wer-
den, so zum Beispiel die Aussage D.s,
dass sie die Gruppenabende als ihr per-
sönliches Anliegen in die Gruppe hineinge-
bracht habe.
Ein anderer wichtiger Aspekt für die Einfüh-
rung von Partizipationsstrukturen scheint
eine Fortbildung zum Thema Partizipation
darzustellen, die von C. und ihrer Kollegin
besucht wurde. Im Anschluss daran fand
ein Fachtag mit den beiden Referenten der
Fortbildung für alle Mitarbeiter statt, aus
dem sich der AK Partizipation entwickelte.
Angesprochen auf Formen der Unterstüt-
zung von außen hinsichtlich der Einführung
von Beteiligungsmodellen stellt D. fest,
dass es zwar möglich sei, Impulse zu ge-
ben, dass der Wunsch nach Partizipation
aber von innen heraus kommen müsse.
C. dagegen formuliert sehr konkret den
Wunsch nach einem Austausch mit ande-
ren Pädagogen, die sich mit der Arbeit ei-
nes Heimrats befassen, um zu sehen, „wie
andere des machen und ob’se schon mehr
machen“.
Diese eher konträr zueinander stehenden
Aussagen lassen sich kaum weiter aus-
werten.

5.2.4 Zur eigenen Haltung gegenüber Kin-
der- und Jugendlichenpartizipation

Wie bereits festgestellt, nimmt das Thema
Partizipation für alle Diskussionsteilnehmer
einen breiten Raum ein. In diesem Zu-
sammenhang sollen, so D., Kinder und
Jugendliche lernen, „dass sie was zu sa-
gen haben“, wobei ihnen „Strategien“ auf-
gezeigt werden sollten, auf welche Weise
sie „ihre Ideen verwirklichen können“, ihnen
aber auch vermittelt wird, „wo ihre Grenzen
sind“. D. versteht unter dem Begriff Partizi-
pation ein Mitsprache- und Gestaltungs-
recht, das Kind soll letztlich selbst seine
Richtung auswählen können.
Auch B. versteht unter Partizipation die
Fähigkeit, selbst eine Richtung zu wählen –
allerdings beschreibt er es als „von Vorteil“,
dass er aufgrund seines „Alters“ und seiner
„Erfahrung“ bereits im Vorfeld Möglichkei-
ten aufzeigen könne. B. betont außerdem,
dass er es als nicht sinnvoll empfinde, den
Heranwachsenden seine Lösungsvor-
schläge aufzudrängen, sollten die Kinder

und Jugendlichen keine Lösung präsentie-
ren können, und dass er es darüber hinaus
auch akzeptieren müsse, wenn die Heim-
bewohner in bestimmten Situationen gar
kein zu lösendes Problem erkennen.
In diesem Zusammenhang ist es auch von
Bedeutung, dass B. berichtet, in seiner
Gruppe werde die Arbeit des Heimrats und
dessen Wichtigkeit immer wieder „forciert“.
Die Kinder und Jugendlichen sollen erken-
nen, dass sie im Heimrat ein Forum haben,
in dem sie eigene Ideen einbringen kön-
nen.
Gleichzeitig ist es B. wichtig, den Kindern
neben ihren Rechten auch die damit ein-
hergehende Verantwortung zu vermitteln.
Mit seinen Ansichten bezüglich der Partizi-
pation von Kindern und Jugendlichen, aber
auch der Partizipation der Mitarbeiter stößt
B. offenbar mitunter mit den geltenden
Vorstellungen und Regeln der Einrich-
tungsleitung zusammen.
Teils spöttische, teils eher resignierende
Bemerkungen wie „dem Management des
Hauses musst du immer’n Zeitplan geben“
oder „die ham immer’n Drang nach vorne,
die müssen also schon fast produzieren in
der Pädagogik“ lassen darauf schließen,
dass B. in dieser Hinsicht nicht unbedingt
vollkommen zufrieden ist. Für diese An-
nahme spricht auch, dass eine frühere
Konfrontation zwischen B. und der Heim-
leitung dazu geführt hat, dass B. ein Grup-
penleiterposten entzogen wurde. Dabei
ging es laut B. um mehr „Partizipation als
Mitarbeiter“.
Für C. ist es wichtig, dass die Kinder und
Jugendlichen erkennen, dass es in ihrer
Möglichkeit liegt, mitzugestalten und mitzu-
entwickeln. Diesen Lerneffekt beschreibt
sie über den Heimalltag hinaus als wesent-
lich: auch für das spätere Berufsleben sei
diese Einsicht grundlegend.
Um dies zu erreichen, müsse Partizipation
ihrer Ansicht nach alle Bereiche betreffen.
Da in ihrer Gruppe Partizipation bereits
stark betrieben werde und „sehr gut“ funk-
tioniere, versuche sie über ihre Funktion im
Heimrat die Ideen der Partizipation auch
auf die anderen Gruppen zu übertragen.
Den Arbeitskreis Partizipation empfindet C.
in diesem Zusammenhang als äußerst hilf-
reich. Das Thema Partizipation sei „endlos“
und auch wenn sich aus dem Arbeitskreis
irgendwann etwas anderes entwickeln
würde, so gebe es keinen Zeitpunkt, zu
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dem die Idee dahinter überflüssig werde:
„des muss e Sache sein, die sich immer
weiter entwickelt und verändert“.
Befragt zu den allgemeinen Grenzen, die
sich im Zusammenhang mit Partizipation
für Mitarbeiter bzw. Kinder und Jugendliche
ergeben, formuliert B. zunächst einen
Punkt, der sich nicht auf innere Hemm-
schwellen oder Schwierigkeiten bezieht
(wie es der Interviewer mit seiner Frage
zunächst im Sinn hatte).
Seien Kinder „persönlich gefährdet“, müsse
Partizipation in diesem Punkt einge-
schränkt oder abgebrochen werden. A.
nennt als Beispiel unkontrollierten Alkohol-
genuss. Unterscheiden müsse man hier
jedoch klar nach der konkreten Gefährdung
der Kinder und Jugendlichen selbst und
dem Zusammenstoß mit geltenden Vor-
stellungen und Regeln der Einrichtung, so
z.B. wenn Kinder gestalterisch etwas so
verändern wollten, dass es nicht mehr zum
Bild passt, welches die Einrichtung sich in
der Öffentlichkeit angeeignet habe.
Für Mitarbeiter sei vor allem die vermitteln-
de Rolle zwischen den Vorgaben der Lei-
tung und den Vorstellungen der Kinder
schwierig. In diesem Zusammenhang hat
offenbar jeder bereits persönliche Erfah-
rungen gemacht und entsprechend eigene
Lösungsansätze zu entwickeln versucht.
B. versucht die Vorgaben „von oben“ zu-
nächst in Diskussionen an die Kinder wei-
terzuvermitteln, spricht aber vom „Aushal-
ten“, wenn diese nicht geneigt seien, die
Anforderungen der Leitung umzusetzen,
bzw. sogar davon, dass er bestimmte Din-
ge schlicht selbst übernimmt, statt die
Heimbewohner weiter unter Druck zu set-
zen.
Als Beispiel führt er an, dass er ab einem
gewissen Punkt die Zimmer der Kinder
selbst aufräume, wenn die Räume zu un-
ordentlich seien, da von der Heimleitung
eine gewisse Ordnung verlangt werde.
Eine andere Lösung für B. besteht darin,
sich aus der Situation ganz offen heraus-
zuziehen. Regeln, hinter denen er nicht
stehen könne, müssten dann von der Lei-
tung selbst an die Kinder herangetragen
werden. Es stellt sich dabei die Frage, wie
deutlich B. an dieser Stelle macht, dass er
die Vorgaben der Heimleitung nicht unter-
stützt und die Kinder damit in die gleiche
Zwickmühle bringt, in der er sich selbst
befunden hat: sollen sie nun den Anforde-

rungen der Heimleitung entsprechen, die
ihnen vielleicht selbst nicht einmal unbe-
dingt behagen, oder sollen auch sie sich
dagegen auflehnen, so wie es ihnen eine
enge Bezugsperson vorführt?
Auch D. empfindet dieses „zwischen zwei
Stühlen stehen“ als schwierig. Ihre Lösung
besteht darin, mögliche Grenzen und
Schwierigkeiten den Kindern und Jugendli-
chen bereits sehr früh offen zu vermitteln,
damit die Bewohner letztlich realistisch ihre
Möglichkeiten einschätzen und ihre Hand-
lungen darauf abstimmen können. Von der
Leitung geforderte Regeln setze sie im
Endeffekt aber bei den Kindern und Ju-
gendlichen durch, weise aber, ähnlich wie
B, gleichzeitig darauf hin, dass selbige
nicht völlig in ihrem Sinne sind.
Eine besondere Gefahr sieht sie in diesem
Zusammenhang generell darin, wenn Par-
tizipation „nur nach außen hin“ bestehe, die
Kinder letztlich nur dann mitbestimmen
können, wenn nicht die Gefahr bestehe,
dass deren Vorstellungen mit denen der
Heimleitung zusammenprallen. D. spricht
von einem „Scheinbild“, in dem nur vorge-
geben werde, dass die Heimbewohner mit-
bestimmen, die partizipative Struktur letzt-
lich aber immer wieder durch andere Fak-
toren beeinflusst und verzerrt werde.
A. sieht diese Schwierigkeiten vor allem
darin begründet, dass bei der Partizipation
von Kindern und Jugendlichen immer auch
die Angst der Erwachsenen eine Rolle
spiele, „Macht zu verlieren“. Dies betreffe
gerade neue Mitarbeiter, die sich in ihrer
Position ohnehin noch nicht sehr gefestigt
sähen und entsprechend den Mitsprache-
forderungen der Kinder und Jugendlichen
zunächst eher verhalten entgegentreten.
Auch die Umfrage, die derzeit in der Ein-
richtung durchgeführt werde, und die es
sich zum Ziel gesetzt hat, die Zufriedenheit
bzw. Unzufriedenheit der Kinder und Ju-
gendlichen im Heim herauszuarbeiten, rüh-
re an diese Ängste an.
C. kann die Vermutung A.s aus eigener
Erfahrung bestätigen. Ähnlich wie die Tat-
sache, dass sie sich zunächst in der Rolle
als Unterstützerin des Heimrats sehr unter
Druck gesetzt gefühlt habe, alles wunsch-
gemäß zu organisieren, wäre auch ganz
allgemein nach dem Einstieg in die Ein-
richtung ein „wahnsinniger Druck“ vorhan-
den gewesen, den Ansprüchen gerecht zu
werden. Wünschen und Vorstellungen der
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Kinder, die von den allgemeinen Regeln
abgewichen wären, hätte sie entsprechend
kaum entgegenkommen können. Mittler-
weile versuche sie aber in ihrer Gruppe,
wie auch im Heimrat, die Anspannung da-
durch zu mindern, dass sie Verantwortung
an die Kinder und Jugendlichen selbst ab-
gebe und nur noch da einschreite, wo es
für das Kind gefährlich werden könnte.
Interessant ist, dass die Redewendung
„unter Druck stehen“ nicht nur von C., son-
dern auch sowohl von D. als auch von B.
verwendet wird. Die „Gratwanderung“ die
darin bestehe, „beide Parteien“ letztlich
zufrieden zu stellen, bringe D. oft an ihre
persönliche „Grenze“, B. spricht davon,
dass der Erzieher „unter einem solchen
Druck leide“, dass er dem Kind oftmals
Eigenverantwortung kaum zugestehen
kann, aus Angst, dass dies letztlich für ihn
zu Schwierigkeiten führe.

5.2.5 Auswirkungen und Gesamtbeurtei-
lung des Partizipationsgeschehens

B. stellt fest, dass sich gerade der Heimrat
im Laufe der Zeit sehr zum Positiven ver-
ändert habe. Sei es zunächst mehr „eine
Aufnehmung von Bestellungen“ gewesen,
was letztlich „überhaupt nix mit Partizipati-
on zu tun gehabt“ habe, habe gerade in
den letzten zwei Jahren ein Wandel statt-
gefunden, den er auch auf die Fortbildung
zurückführt, die C. und ihre Kollegin be-
sucht haben. Er spricht in diesem Zusam-
menhang von „einem neuen Drive“, kon-
kretisiert dies aber nicht näher. Anzuneh-
men ist, dass im Gegensatz zu der bisheri-
gen „Wunschliste“, die entweder gebilligt
wurde oder eben auch nicht, die Jugendli-
chen tatsächlich konkreten Einfluss neh-
men könnten.
Über andere Entwicklungen wurde nicht
gesprochen – die zur Verfügung stehende
Zeit stellte sich letztlich als nicht ausrei-
chend heraus.

5.2.6 Ausblick

Die Diskussionsteilnehmer wurden nicht
konkret nach ihren Änderungswünschen
bezüglich der Partizipationsstrukturen be-
fragt, trotzdem stellt B. fest, dass Partizipa-
tion, wenn sie „gut betrieben“ sei, bei-

spielsweise Teamsitzungen erheblich da-
durch verkürzen könne, dass man die ein-
zelnen Kinder an den Besprechungen be-
teiligt: „vieles wird da überlegt und zwei,
drei Stunden wird da hingesetzt, jedes Kind
durchgesprochen, derweil hat des Kind für
sich schon lang den Plan, man müssts nur
fragen“. Eine solche Form der Partizipation
sei „seine Vision“.
Auch der Arbeitskreis Partizipation wird für
die vier Mitarbeiter auch zukünftig ein sehr
konkretes Thema darstellen. A. wirft dazu
in die Runde, dass er sich letztlich immer
noch nicht darüber im Klaren sei, ob man
das Thema Partizipation bei den Mitarbei-
tern oder bei den Kindern und Jugendli-
chen ansetzen sollte. Ausgehend von den
Heranwachsenden wäre es für ihn unbe-
dingte Voraussetzung, dass auch Vertreter
der Kinder und Jugendlichen dem Arbeits-
kreis angehören müssten. Auch D. stellt in
diesem Zusammenhang fest, dass der Ar-
beitskreis, noch „in den Kinderschuhen“
stecke. Nach nur zwei Treffen sei schlicht
vieles noch nicht geklärt. Trotzdem ein
Anfang gemacht sei, gebe es „noch viel zu
tun“.
A. geht daraufhin noch einen Schritt weiter
und stellt grundsätzlich die Frage, ob es
allgemein überhaupt gewünscht sei, dass
in der Einrichtung partizipativ gearbeitet
werde. Nachdem dies geklärt sei, sei es
Aufgabe des Arbeitskreises, Strategien
diesbezüglich zu entwickeln und immer
wieder „daran zu erinnern und sagen, da
bleibe’mer dran“; außerdem müsse er
„Aufklärungsarbeit“ leisten, gerade auch,
wenn es um die angesprochenen Ängste
der Mitarbeiter gehe.
Insgesamt ist zu vermuten, dass in der
Einrichtung noch ein eher uneinheitliches
Stimmungsbild vorhanden ist, wenn es um
die Partizipationsmöglichkeiten der Kinder
und Jugendlichen geht. Dies führt zu er-
heblichen Schwierigkeiten und auch zur
Unzufriedenheit, wobei davon auszugehen
ist, dass diese Unzufriedenheit nicht nur
bei den Mitarbeitern der Diskussionsrunde
zu verankern ist und die deutlich wird,
wenn sie über die Verhaltensweisen von
Kollegen sprechen, die ihre Gedanken und
Vorstellungen zum Thema Partizipation
nicht teilen. Auch die sich verweigernden
oder eher vorsichtigen Kollegen können
kaum in einer Situation zufrieden arbeiten,
in der immer wieder Anforderungen an sie
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herangetragen werden, die sie nicht unter-
stützen.
Ein weiteres großes Problem ist die offen-
bar immer wieder auftretende Disharmonie
bezüglich der Vorstellungen der Mitarbeiter
und der Anforderungen der Heimleitung.
Auch hier scheint es noch einen gewissen
Klärungsbedarf zu geben, sowie Bedarf
nach einer einheitlichen Strategie, wie all-
gemein mit der schwierigen Situation um-
zugehen sei, Vorstellungen in die Gruppe
hineintragen zu müssen, die nicht den ei-
genen Ansprüchen entsprechen.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass alle
vier Teilnehmer offenkundig sehr engagiert
an das Thema Partizipation herangehen,
durch die noch nicht sehr klar formulierte
Struktur jedoch häufig an ihre Grenzen
stoßen und dass ihre Bemühungen mitun-
ter sehr vom persönlichen Idealismus und
individueller Hartnäckigkeit getragen wer-
den.

5.3 Kommentierte Zusammenfassung
der Gruppenbefragung der Bewohner

5.3.1 Zu den Personen

Der persönliche Eindruck der vier Jugendli-
chen von ihrer Einrichtung kann als ausge-
sprochen positiv bezeichnet werden. So-
wohl auf die Eingangsfrage, wie es ihnen
hier gefalle, als auch im weiteren Verlauf
des Interviews fällt keine negative Bemer-
kung über die Einrichtung, deren Leitung
oder die dort arbeitenden Betreuer.
Der Kontakt zu den Mitarbeitern scheint im
Großen und Ganzen sehr eng zu sein. De-
ren Arbeit wird hoch eingeschätzt, ihr Ver-
ständnis und ihre Offenheit immer wieder
hervorgehoben. Äußerungen, die deutlich
werden lassen, dass es auch einmal zu
Missstimmungen zwischen den Bewohnern
und den Erziehern kommen könne, finden
sich ausschließlich im relativierenden
Kontext: selbst wenn man einmal „sauer“
auf die Betreuer sei, letzten Endes seien
sie trotzdem immer für die Kinder und Ju-
gendlichen da.
Ähnlich positiv äußern sich die Jugendli-
chen über die Heimleitung, die, wie auch
die Mitarbeiter, immer wieder erwähnt wird,
selbst wenn die Fragestellung sich nur im

allerweitesten Sinne auf Heimleitung oder
Mitarbeiter bezieht.
So lege beispielsweise die Heimleitung bei
der Auswahl der Mitarbeiter großen Wert
darauf, dass der zukünftige Betreuer so-
wohl zum Team als auch zu der Gruppe
passe. Darüber hinaus sei sie für die Kin-
der und Jugendlichen jederzeit ansprech-
bar, selbst „wenn (...) [sie] einen Termin“
habe.
Insgesamt sind die vier Diskussionsteil-
nehmer in Bezug auf ihre Erzieher und ihre
Einrichtung voll des Lobes und der Aner-
kennung. Einige von ihnen stellen sogar
ausdrücklich fest, dass ihnen das Leben in
der Einrichtung wesentlich besser gefalle,
als zu Hause und sie diese entsprechend
als durchaus akzeptablen „Familienersatz“
betrachten.
Es ist dabei jedoch nochmals in besonde-
rer Weise zu bedenken, dass die Jugendli-
chen keine repräsentative Auswahl der
Bewohner der Einrichtung darstellen. Alle
vier sind, wie auch noch genauer betrach-
tet werden wird, Mitglieder des Heimrats
und nehmen von daher eine Sonderpositi-
on in ihren jeweiligen Gruppen ein.
Probleme und Missstimmungen innerhalb
der Gruppen und darüber hinaus werden
im weiteren Verlauf des Gesprächs sehr
ausgiebig beschrieben. Dabei wird bereits
früh deutlich, wen die vier Jugendlichen in
erster Linie für schwierige Situationen ver-
antwortlich machen: komme ein Kind oder
ein Jugendlicher mit einer negativen Ein-
stellung in die Einrichtung und verschließe
sich gegenüber den Betreuern, so äußern
die Jugendlichen Verständnis dafür, dass
von Seiten der Erzieher kein allzu großes
Engagement mehr zu erwarten sei. Trotz
aller Professionalität und Liebe zu ihrem
Beruf, die den Betreuern von den Jugendli-
chen zugeschrieben werden, müsse ein
Kind oder Jugendlicher „hinter dem Erzie-
her auch den Menschen sehen“, da sonst
Gedanken wie „da kann man ja auch nichts
mehr tun, hoffnungsloser Fall“ kaum zu
vermeiden seien.
Auch wenn diese Darstellung insgesamt
etwas einseitig wirkt, wird deutlich, dass die
vier Jugendlichen sich selbst als aktive
Teilnehmer in ihrem Umfeld betrachten. Sie
fühlen sich den Betreuern nicht hilflos aus-
geliefert, sondern sind der Ansicht, es liege
an ihnen selbst, wie der jeweilige Erzieher
auf sie zuzugehen vermag. Entsprechend
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haben sie in ihren Augen unmittelbaren
Einfluss darauf, wie der Kontakt zwischen
ihnen und den Erziehern sich gestaltet.
Trotzdem besteht natürlich die Gefahr,
dass bei Schwierigkeiten nicht erkannt
wird, dass selbige auch durch den Erwach-
senen ausgelöst worden sein können. So
sind vielleicht dessen Erwartungen, die er
an den Jugendlichen richtet, schlicht zu
hoch, so dass dieser nicht mehr in der La-
ge ist, diese zu erfüllen. Sieht der Jugendli-
che die Ursachen für daraus entstehende
Spannungen ausschließlich bei sich selbst,
wird er nicht in der Lage sein, dem Er-
wachsenen zu verdeutlichen, dass er nicht
gewillt ist, den fortwährend hohen An-
spruch auf Dauer zu erfüllen.
Dass hier nicht von ungefähr gerade dieses
Problem angesprochen wird, wird sich im
Folgenden verdeutlichen.

5.3.2 Zu den Partizipationsmöglichkeiten

Die wichtigste Beteiligungsmöglichkeit für
die Jugendlichen scheint der Heimrat zu
sein, der seit über zehn Jahren existiert
und den alle bereits als feste Institution
kennen gelernt haben. Nachdem alle vier
Jugendlichen sehr engagierte Heimräte
sind, ist es verständlich, dass dieses Fo-
rum während der gesamten Diskussion
immer wieder eine wesentliche Rolle spielt.
Der Heimrat setzt sich aus jeweils zwei
Vertretern der einzelnen Gruppen zusam-
men, auch die Außenwohngruppen sind
integriert. Zwei Betreuer sind bei den Heim-
ratssitzungen dabei, die regelmäßig einmal
im Monat für etwa eine bis eineinhalb
Stunden stattfinden. Die beiden Betreuer
haben bei Entscheidungen ein Mitsprache-
recht und sie sind es auch, die die Termine
für diese Treffen festsetzen. Man könne
den Termin verlegen, wobei nicht deutlich
wird, ob dies sowohl den Betreuern als
auch den Kindern möglich ist. Da jedoch im
Folgenden darauf verwiesen wird, dass es
zum einen zwei Heimräte gebe und es
„unmöglich“ sei, dass beide den Termin
nicht wahrnehmen könnten, und zum ande-
ren darüber hinaus die Protokolle nachles-
bar seien, falls man doch „mal nicht dabei“
sei, ist anzunehmen, dass die Jugendli-
chen eher selten um eine Terminverschie-
bung bitten.

Sprechen die Jugendlichen im Folgenden
von Heimrat an sich, so wird zwar nicht
deutlich, ob damit auch die beiden Betreuer
einbezogen sind, es ist aber anzunehmen,
da sie relativ häufig von den Jugendlichen
namentlich genannt werden.
Die Kinder und Jugendlichen haben die
Möglichkeit, bei den Gruppenabenden den
Heimräten ihre Themen aufzutragen. Der
Ablauf der Entscheidungsprozesse gestal-
tet sich im Folgenden offenbar so, dass
nicht nur im Heimrat selbst darüber disku-
tiert wird, welche Entscheidung für die
Gruppen die beste sei. Die Gruppen selbst
würden auch befragt und deren Ansichten
hinsichtlich des zu besprechenden Themas
abgeklärt. Wie dies konkret geschieht, ob
innerhalb der Gruppen beispielsweise Ab-
stimmungen stattfinden oder ob die Ver-
treter des Heimrats direkt auf einzelne
Gruppenmitglieder zugehen, wird jedoch
nicht erklärt.
Da sich im Folgenden allerdings zeigt, dass
es zumindest in einzelnen Gruppen immer
wieder zu Unstimmigkeiten und Spannun-
gen zwischen den Vertretern des Heimrats
und den anderen Kindern und Jugendli-
chen kommt, wäre es ratsam zu überprü-
fen, ob deren Ansichten und Einstellungen
noch zu wenig beachtet und integriert wer-
den.
Die Entscheidungen des Heimrats werden
in einem Protokoll festgehalten und seien,
wie zunächst festgestellt wird, für alle
Gruppen bindend. Im Nachhinein stellt sich
jedoch heraus, dass die Gruppen offenbar
doch die Möglichkeit haben, für sich Alter-
nativen zu wählen.
Den Jugendlichen selbst fiel die Diskre-
panz nicht auf. Die Ursache könnte darin
liegen, dass die beschriebene Anpassung
einer Gruppe an die getroffene Entschei-
dung des Heimrats durchaus noch in einen
akzeptierten Toleranzbereich fällt: über-
wiegend wird der Vorschlag von allen
durchgeführt, individuelle Anpassungen
sind aber möglich.
Neben den regelmäßigen Treffen findet
zweimal im Jahr eine Klausur-Fahrt statt.
Auf dieser ist auch die Heimleitung dabei.
Die Mitglieder des Heimrats haben in die-
ser Zeit die Möglichkeit, ihre Fragen und
Anregungen direkt an die Heimleitung zu
stellen, diese wiederum findet Zeit und Ru-
he, um die Jugendlichen nach ihren An-
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sichten und auch nach ihren Erfolgen in
ihrer Tätigkeit als Heimrat zu befragen.
Die Jugendlichen geben zwar nicht konkret
an, dass die Institution „Heimrat“ im Kon-
zept der Einrichtung festgeschrieben ist,
sind aber insgesamt doch eher überzeugt
davon, dass es sich hierbei um etwas „Offi-
zielles“ handele. Begründet wird dies da-
mit, dass der Heimrat Sponsoren gegen-
über erwähnt und sein Einfluss auf be-
stimmte Projekte deutlich gemacht werde.
Ebenfalls dafür spräche die bereits auffällig
lange Fortdauer, die regelmäßige Unter-
stützung durch zwei Betreuer und das En-
gagement von Seiten der Heimleitung.
Allgemein habe der Heimrat die Möglich-
keit, Entscheidungen zu treffen, wenn es
um die Kinder und Jugendlichen gehe, so
beispielsweise die Absprache von Termi-
nen oder besondere Wünsche der Bewoh-
ner.
Trotz der Mitsprachemöglichkeit der beiden
Betreuer wird von den Jugendlichen sehr
betont, dass sie letztlich die Entschei-
dungsträger seien. An dieser Einstellung
kann auch nicht rütteln, dass in einigen
Bereichen entweder die Heimleitung oder
der Psychologe der Einrichtung die letzte
Entscheidungsinstanz darstellen. Diese
Regelung stößt bei den Jugendlichen
durchaus nicht auf Unwillen. Stattdessen
haben sie sehr einsichtige Erklärungsmo-
delle dafür gefunden. So ist es für sie bei-
spielsweise in Ordnung, wenn bei allen
Entscheidungen, in denen es um finanzielle
Angelegenheiten geht, die Heimleitung
hinzugezogen werden muss, da sie
schließlich dafür verantwortlich sei, wie viel
Geld in welche Projekte fließe.
Die Jugendlichen betonen jedoch ihr Recht
auf Information und halten fest, dass es
immerhin so sei, dass die Heimleitung nicht
allein entscheide, wenn es um die Kinder
und Jugendlichen gehe, sondern sie aktiv
mit einbeziehe. Sie seien letzten Endes
schließlich auch diejenigen, die mit den
Entscheidungen leben müssten, die Heim-
leitung arbeite hier nur, sie würden hier
leben.
Darüber hinaus ist der Heimrat aktiv bei
Festivitäten und anderen Ereignissen in der
Einrichtung beteiligt, was bedeutet, dass
die Mitglieder des Rates nicht nur mitent-
scheiden, was Terminlegung oder Ablauf
betrifft, sondern auch ganz konkret planen,
dekorieren, einkaufen oder aufbauen. Es

sei jedoch, so wird betont, niemand ge-
zwungen, bei diesen Aktivitäten mitzuma-
chen, sondern jeder könne freiwillig ent-
scheiden, ob er sich beteiligen wolle.
Es stellt sich allerdings später heraus, dass
die Mitglieder des Heimrats durchaus unter
einem gewissen Druck stehen, Aufgaben
zu übernehmen und für einen möglichst
reibungslosen Ablauf zu sorgen.
Die einzelnen Mitglieder des Heimrats wer-
den in der Regel durch die jeweilige Grup-
pe gewählt bzw. wieder abgewählt, sollten
sie ihren Aufgaben in den Augen der ande-
ren nicht angemessen nachkommen. Es
sind aber offenbar die Betreuer, die das
letzte Wort besitzen, und im Einzelfall auch
mal über die Köpfe der Kinder und Jugend-
lichen hinweg einen neuen Vertreter
bestimmen und diese Wahl nachträglich
von den Bewohnern „absegnen“ lassen.
Entsprechend ist es bereits vorgekommen,
dass die Gruppe sich zwar für eine be-
stimmte Person aussprach, diese von den
Betreuern jedoch abgelehnt wurde.
Die „ungeschriebenen Gesetze“ der Be-
treuer sorgen auch dafür, dass Einzelne
den Heimrat wieder verlassen müssen.
Gründe dafür sind Unzuverlässigkeit oder
„Aufmüpfigkeit“, wobei auf letzteres nicht
näher eingegangen wird. Dem betreffenden
Vertreter müsse „auch unter Druck“ von
den Betreuern zugetraut werden, dass er in
der Lage sei, die mit dem Amt einherge-
henden Verpflichtungen zu bewältigen und
den anderen Kindern gegenüber ein „Vor-
bild“ zu sein.
Die Bemerkung „unter Druck“ hat, wie sich
im Laufe des Gesprächs zeigt, ihre ganz
unmittelbare Berechtigung. Denn obwohl
den Jugendlichen ihre Arbeit „schon Spaß“
mache, sei es letzten Endes auch „ein Job,
der an die Substanzen“ gehe, und es wird
schnell deutlich, dass sie sich in vielerlei
Hinsicht überfordert fühlen.
Zunächst besteht offenbar das Problem,
dass die Vertreter des Heimrats in einigen
Gruppen nicht nur besagte Vorbildfunktion
innehaben, sondern darüber hinaus die
Betreuer in manchen Situationen fast
schon ersetzen müssen. Ist die Gruppe
beispielsweise aus irgendeinem Grund
ohne Aufsicht, so seien es häufig die Heim-
räte, welche auf ihre Mitbewohner „aufzu-
passen“ hätten. Dass diese Rolle die Ju-
gendlichen stark von den anderen Kindern
abgrenzt, ist offensichtlich. Hinzu kommt,
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dass die Mitglieder des Heimrats in ihren
Gruppen nicht zwangsläufig zu den Ältes-
ten zählen, wodurch die Situation entste-
hen kann, dass eine Vierzehnjährige die
Verantwortung für wesentlich ältere Ju-
gendliche übernehmen muss. Diese Situa-
tion wird entsprechend gerade von den
älteren Bewohnern als unzumutbar emp-
funden und die Diskussionsteilnehmer
selbst räumen ein, dass es sie auch „wur-
men“ würde, „wenn eine Fünfzehnjährige
auf’n Sechzehnjährigen“ aufzupassen ha-
be. Äußerungen wie „Des war schrecklich“
oder „Des übersteigt manchmal unsre
Kräfte“ lassen kaum einen Zweifel daran
aufkommen, dass hier im Grunde ein ho-
hes Bedürfnis nach Unterstützung besteht.
In Bezug auf das „Aufpassen“ kommt es
noch zu einem weiteren Problem. Einige
der Jugendlichen schildern sehr klar, dass
sie sich Situationen, in denen sie andere
Kinder in ihrer Verantwortung als Auf-
sichtsperson bei den Betreuern melden
müssten, nicht gewachsen fühlen: wo be-
ginnt „Petzen“ und wie sollen sie damit
umgehen?
Zwar haben die Jugendlichen die Rechtfer-
tigung parat, dass das Weitergeben von
Informationen in erster Linie dem Schutz
der anderen diene, trotzdem ist ihnen be-
wusst, dass die Folge häufig darin besteht,
dass es zu „Trübungen“ kommt, die Kon-
takte oder Freundschaften zu den anderen
harten Belastungsproben ausgesetzt sind.
Der Vorwurf des „Erzieherverstehers“ wiegt
schwer.
Als Konsequenz sehen sich die Vertreter
des Rats häufig gezwungen, die Wahrheit
zu verschweigen – natürlich auch, wie sie
sagen, um die anderen „in Schutz [zu]
nehmen“, ebenso wichtig aber dürfte der
Schutz sein, den sie sich selbst gewähren
wollen und müssen. Die umgebende Peer-
group ist für Kinder und Jugendliche von
großer Bedeutung. Die Gefahr aus dem
sozialen Netz ausgestoßen zu werden,
kann entsprechend dazu führen, dass von
„Untaten“ nicht berichtet und die Gruppen-
zugehörigkeit entsprechend nicht gefährdet
wird.
Eine weitere Schwierigkeit scheint sich
daraus zu ergeben, dass die anderen Kin-
der und Jugendlichen ihre Anfragen und
Wünsche an die Vertreter des Heimrats
richten, damit diese die Anliegen im Rat
besprechen. Zum einen scheint es vorzu-

kommen, dass die Mitbewohner die Ver-
treter des Heimrats mit Groll und Frust „be-
strafen“, wenn der Antrag bzw. der Wunsch
vom Heimrat abgelehnt wird. Der daraus
entstehende Ärger und die Enttäuschung
werden unmittelbar an die einzelnen Ver-
treter geknüpft, die sich entsprechend sehr
schnell Vorwürfen gegenüber sehen: „der
ganze Hass von der Gruppe“ müsse auf-
gefangen und verarbeitet werden. Gerade
für neue Mitglieder im Heimrat sei dies eine
harte Erfahrung.
Hinzu kommt, dass es in einigen Gruppen
offenbar nicht selten vorkommt, dass von
den Gruppenmitgliedern der Versuch un-
ternommen wird, die beiden Vertreter des
Heimrats gegeneinander auszuspielen.
Statt sich mit ihren Bedürfnissen an beide
zu wenden, wird das Anliegen zunächst
dem einen und erst bei abschlägigem Be-
scheid dem nächsten angetragen, nicht
ohne sich über den „bösen“ anderen Ver-
treter zu beschweren. In einer solchen Si-
tuation befinden sich die Jugendlichen in
einem starken Loyalitätskonflikt. Auf der
einen Seite haben sie sicher nicht das Be-
dürfnis, dem Heimratskollegen in den Rü-
cken zu fallen, selbst wenn sie das Anlie-
gen grundsätzlich befürworten würden. Auf
der anderen Seite wird ihnen jedoch direkt
vor Augen geführt, mit welchen Konse-
quenzen sie rechnen müssen, wenn auch
sie den Wunsch ablehnen.
Gravierend wirkt sich auch aus, dass die
Bewohner zum Teil Anliegen und Wünsche
immer wieder mit privaten und persönli-
chen Problemen vermischen, was gele-
gentlich anscheinend auch zu psychischen
Belastungen auf Seiten der Heimratsmit-
glieder führen kann.
Damit einher geht das Problem, dass sich
offenbar bei vielen Kindern die Erwar-
tungshaltung herausgebildet hat, dass der
Heimrat, ähnlich wie ein Vertrauenserzie-
her, auf Abruf bereit zu stehen habe, sollte
das Bedürfnis nach einem Gespräch auf-
kommen. Daraus ergibt sich natürlich ein
nicht unerheblicher zeitlicher Stress.
Das vermutlich mitunter angespannte Ver-
hältnis zwischen den Vertretern des Heim-
rats und den anderen Mitgliedern der
Gruppe wird anscheinend dadurch noch
verstärkt, dass die Heimräte in vielen all-
täglichen Situationen eine Sonderstellung
einnehmen. Einige Regeln oder Alltagsab-
läufe können oder müssen von ihnen um-
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gangen werden, um die Arbeit, die mit der
Heimratstätigkeit für sie anfällt, bewältigen
zu können.
Für die Mitbewohner steht dabei jedoch
nicht im Vordergrund, dass die Heimrats-
vertreter bei vielen Aktivitäten direkt mitar-
beiten, planen, dekorieren, organisieren
oder auch einmal bei öffentlichen Anlässen
ein paar Worte sagen müssen. Stattdessen
liegt das Augenmerk verständlicherweise
auf den Privilegien, das Ausfallen der
Hausaufgabenzeit oder die Erlaubnis, sich
abends erst spät wieder in der Gruppe ein-
finden zu müssen.
Wie schon beschrieben, sehen die Heim-
räte die Herausforderungen im Zusam-
menhang mit ihrer Arbeit in erster Linie bei
sich: eine „starke Persönlichkeit“ sei von-
nöten, um den Druck auszuhalten. Die Tat-
sache, dass ihnen „meistens für die Ent-
scheidungen schon gedankt“ werde – wo-
bei nicht klar wird, ob hier vorwiegend die
Erwachsenen oder die Kinder und Jugend-
lichen gemeint sind – stellt sicher einen
Motivationsfaktor dar.
Trotzdem sprechen sich die Teilnehmer der
Diskussionsgruppe klar dafür aus, dass sie
sich von Seiten der Kinder und Jugendli-
chen mehr Unterstützung erwarten würden.
Statt dass diese nur ihre Ansprüche und
Forderungen an sie herantragen und sich
zudem beschweren, falls sie sich in ihren
Erwartungen enttäuscht sehen, wünschen
sich die Vertreter des Heimrats mehr En-
gagement von dieser Seite. Gerade weil
sich die Jugendlichen als unterstützenden
Beistand der jeweiligen Gruppen begreifen,
können sie nicht nachvollziehen, warum
dieses nicht honoriert wird und die Grup-
penmitglieder sie umgekehrt in ihrer Arbeit
unterstützen, indem auch sie „mal anfan-
gen zu überlegen“ was sich „verbessern“
ließe“.
In Bezug auf die Betreuer dagegen be-
schreiben die Jugendlichen fast schon
stolz, dass diese „erleichtert“ seien, Ver-
antwortung an die Heimratsvertreter über-
tragen zu können. Hier sehen sich die Ju-
gendlichen als unterstützende Kraft, die
„mal so Kleinigkeiten abnehmen“ könne.
Auch wenn einzelne Jugendliche aus den
Gruppen der älteren Kinder ihre Rolle als
Heimrat auch sehr gelassen beschreiben,
scheinen die Prozesse, die sich im Laufe
der Zeit eingependelt haben, bei einigen
Vertretern des Heimrats zu starken Über-

forderungen bis hin zur Ausgrenzungsge-
fahr in der eigenen Gruppe zu führen. Of-
fenkundig falsch verstandene Loyalität ge-
genüber den Betreuern scheint jedoch zu
verhindern, dass diese Problematik von
Seiten der Jugendlichen offen angespro-
chen wird. Es scheint, als hätten die Ju-
gendlichen ihre Funktion als „Hilfserzieher“
derart verinnerlicht, dass sie nicht einmal in
einzelnen problematischen Situationen auf
ihre Erzieher zugehen, um sich deren Bei-
stand zu holen. Begründet wird dies damit,
dass die Betreuer ohnehin „viel um die Oh-
ren haben“. Stattdessen versuchen die
Jugendlichen, den Erziehern „Freiraum“ zu
lassen und stellen sich der Aufgabe, die
Probleme selbständig zu lösen. Ab einem
„gewissen Alter“ so ihre Begründung, sollte
man ohnehin versuchen, mit Schwierigkei-
ten „alleine fertig zu werden“ und „sein Le-
ben selber zu regeln“.
Als Bundesgenossen sehen sie dabei nicht
die Erwachsenen, sondern bezeichnen-
derweise die andere Kinder und Jugendli-
chen. Die Ansprüche, die sie an sich selbst
stellen, werden hierbei auf die Gruppe ü-
bertragen, die sich jedoch aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht selten verweigert.
Ausgehend von den Schilderungen der
Gruppendiskussionsteilnehmer ist anzu-
nehmen, dass sich die Einstellungen und
Ansichten der anderen Kinder und Jugend-
lichen stark von denen der Heimräte unter-
scheiden.
Neben dem Heimrat gibt es Gruppenaben-
de, die von den meisten Gruppen in unter-
schiedlichen Zeiträumen abgehalten wer-
den. Bei einigen finden diese regelmäßig
einmal in der Woche statt, andere finden
sich eher unregelmäßig und wesentlich
seltener zusammen. Für die Kinder und
Jugendlichen ist ein solcher Gruppenabend
verpflichtend. Teilweise scheinen die Ver-
treter des Heimrats dafür verantwortlich zu
sein, dass diese Sitzungen einberufen
werden.
Doch auch hinsichtlich des Gruppenabends
läuft nicht immer alles wie erwünscht. Eini-
ge Jugendliche beschreiben ihre Mitbe-
wohner als „Gruppenabend-Muffel“, die
kaum Interesse daran zeigen würden, auch
wenn die Bereitschaft der Gruppe für diese
Abende prinzipiell vorhanden zu sein
scheine, da die Beteiligung, sobald man es
geschafft habe sich zusammenzufinden,
„echt super“ sei.
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Wiederum gravierend dürfte sich hierbei
auswirken, dass die anderen Kinder und
Jugendlichen scheinbar häufig davon aus-
gehen, dass die Betreuer bzw. die Vertreter
des Heimrats  „den Laden schmeißen“ und
sie selbst sich um kaum etwas kümmern
müssen. Es werden zwar Ansprüche ge-
stellt, die Bereitschaft, dafür auch selbst
etwas zu tun, ist jedoch eher gering ausge-
prägt.
Gruppenübergreifend finden für alle Be-
wohner verpflichtend die Kinder- und Ju-
gendkonferenzen statt. Zweimal im Jahr
wird sowohl eine Kinder- als auch eine Ju-
gendkonferenz durchgeführt, bei der neben
den Bewohnern auch alle Mitarbeiter inklu-
sive des Heimleiters mit anwesend sind.
Hier sei es allen Kindern und Jugendlichen
möglich, Fragen zu stellen bzw. Anregun-
gen und Vorschläge direkt bei der Heim-
leitung anzubringen oder an die Arbeits-
kreise bzw. den Heimrat weiterzuleiten.
Darüber hinaus bieten die Konferenzen
auch den Betreuern die Gelegenheit, „ein
bisschen an die Kinder ranzukommen“. Es
wird jedoch nicht weiter darauf eingegan-
gen, wie dies geschieht.
Auch die Arbeitskreise, die sich aufgrund
aktuell anstehender Ereignisse bilden, fin-
den gruppenübergreifend statt und seien
vom Ablauf her mit den Heimratssitzungen
vergleichbar. Nicht alle seien jedoch auch
für Kinder und Jugendliche geöffnet. Inte-
ressanterweise sei ausgerechnet der „Ar-
beitskreis Partizipation“ nicht mit Kindern
und Jugendlichen besetzt, obwohl er für die
Bewohner offen stehe.
Insgesamt ist die Teilnahme an den Ar-
beitskreisen eher freiwillig zu nennen, doch
ist es offenbar so, dass teilweise jede
Gruppe ein bis zwei Vertreter zu den Ar-
beitskreisen entsenden muss. Ob dies
zwangsläufig immer die Heimräte sind, wird
nicht geklärt. Teilweise zumindest haben
die Diskussionsteilnehmer bereits an Ar-
beitskreisen teilgenommen.

5.3.3 Zum Entstehungshintergrund

Bevor der Heimrat über eigene Entschei-
dungsspielräume verfügen konnte, waren
es in erster Linie die beiden Betreuer, die
im Heimrat die Entscheidungen trafen.
Darüber hinaus war es notwendig, jede
Entscheidung mit der Heimleitung schrift-

lich abzustimmen. Da sich diese Methode
im Laufe der Zeit als zu bürokratisch erwies
und den Heimrat bei seiner eigentlichen
Arbeit eher behinderte, fand letztlich in Ab-
sprache mit alle Beteiligten eine Erweite-
rung der Möglichkeiten des Heimrats statt.
Dieser hat jetzt in bestimmten Bereichen
die Möglichkeit, eigenständig Entscheidun-
gen zu treffen.
Dabei muss natürlich mitbedacht werden,
dass durch die Anwesenheit der beiden
Betreuer die Entscheidungsgewalt nach
wie vor nicht gänzlich in den Händen der
Kinder und Jugendlichen liegt und von
ersteren mitgetragen werden muss.
Unabhängig von den Entscheidungspro-
zessen beschreiben die Jugendlichen die
frühere Situation im Heimrat als „katastro-
phal“. Viele Mitglieder hätten sich offenbar
kaum oder gar nicht engagiert, was even-
tuell mit damals tatsächlich eher mangeln-
den Einflussmöglichkeiten des Heimrats in
Verbindung gebracht werden kann. Auch
dass die derzeitige Situation im Gegensatz
dazu als „paradiesisch“ geschildert wird,
könnte diese These untermauern: mit zu-
nehmendem tatsächlichen Einfluss ver-
stärkt sich auch die Motivation und das
Engagement der Mitglieder im Heimrat.
Insgesamt gibt es aber zu wenige Informa-
tionen über den früheren Ablauf, als dass
solche Schlussfolgerungen mit hinreichen-
der Sicherheit gezogen werden könnten.
Darüber hinaus schildern die Diskussions-
teilnehmer den allgemeinen Zustand der
Einrichtung früher als eher disharmonisch.
Mitspracherechte für Kinder und Jugendli-
che habe es nicht gegeben und erst Pro-
test von Seiten der Jugendlichen habe da-
zu geführt, diese Situation zu verändern.
Da die Jugendlichen zum großen Teil von
Zeiten sprechen, zu denen sie noch gar
nicht selbst in der Einrichtung waren, ist
diesen Aussagen jedoch möglicherweise
mit Vorsicht zu begegnen.

5.3.4 Zur eigenen Haltung gegenüber Kin-
der- und Jugendlichenpartizipation

Allgemein erachten die Jugendlichen das
Thema Mitbestimmung für Kinder und Ju-
gendliche als wichtig, sowohl für die Atmo-
sphäre der Einrichtung als auch für die
persönliche Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Eine Einrichtung, die ihren
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Bewohnern keine Mitsprachemöglichkeiten
einräume, verhindere letztlich, dass Kinder
und Jugendliche „in sich aufgehen“, sich
entfalten können.
Gerade auch im Hinblick auf die berufliche
Zukunft sei es wichtig, dass man gelernt
habe, sich auch einmal gegenüber Autori-
täten durchzusetzen, insofern könne der
Jugendliche auch später als Erwachsener
von Mitsprachemöglichkeiten profitieren.
Die Jugendlichen betrachten Beteiligungs-
strukturen in der Einrichtung dementspre-
chend als notwendige „Übungsfelder“ auf
denen man sich erproben, „rumdiskutie-
ren“, „sich durchsetzen“ könne, um letztlich
für eigene Forderungen auch die Verant-
wortung zu übernehmen und um zu lernen,
dass Ansprüche und Ideen bis zu einem
gewissen Grad auch eigene Energie und
Einsatzwillen erfordern.
Auch wenn gerade dieser Aspekt für viele
Kinder und Jugendliche in der Einrichtung
noch nicht selbstverständlich scheint – die
Diskussionsteilnehmer weisen auf diesen
Punkt auch in diesem Zusammenhang hin
–, fällt die Begründung für Mitbestim-
mungsstrukturen übereinstimmend aus: es
gehe letztlich um die Kinder und Jugendli-
chen und entsprechend sollten sie auch die
Möglichkeit besitzen, mitzubestimmen.
Dabei stellen die Jugendlichen fest, dass
beispielsweise der Gedanke, vor vielen
Menschen, noch dazu vor den eigenen
Betreuern, Ideen vorzustellen oder Anre-
gungen zu machen, viele Kinder und Ju-
gendliche abschrecke. Auch die Ansicht,
dass man doch nichts bewirken könne und
die Entscheidungen letztlich über den
Köpfen der Kinder und Jugendlichen ge-
troffen werden, hielten viele davon ab, sich
einzubringen.
Zu dem letzten Punkt betonen die Jugend-
lichen, dass jeder, der im Heimrat sei, wis-
se, dass man Einflussmöglichkeiten habe.
Es scheint ihnen dabei nicht aufzufallen,
dass sie mit dieser Bemerkung bestätigen,
was sich auch durch das mangelnde Inte-
resse der anderen Kinder und Jugendli-
chen und deren geringe Bereitschaft, etwas
für die eigenen Anliegen zu tun, ausdrückt:
für einen Teil der Bewohner dürften es
entweder die Betreuer oder der Heimrat
sein, die letztlich über Entscheidungsge-
walten verfügen, nicht aber sie selbst.
Zu den Bereichen, in denen Kinder und
Jugendliche nach Ansicht der Diskussi-

onsteilnehmer eher nicht mitbestimmen
sollten, zählen die „Personaleinstellung“,
die „Zimmereinteilung“, „langfristig ange-
legte Entscheidungen“, mit denen gerade
jüngere Kinder überfordert seien und er-
staunlicherweise auch die „Hausgestal-
tung“. Begründet wird dies mit der hohen
Fluktuation in der Einrichtung, nachfolgen-
de Bewohner seien unter Umständen mit
der Gestaltung der Räume durch die vor-
hergehende Gruppe nicht einverstanden.
Entsprechend läge es in der Verantwortung
der Mitarbeiter, die Einrichtung zu gestal-
ten, da sie ja schließlich diejenigen seien,
die hier lange arbeiten und sich dement-
sprechend auch wohl fühlen müssten.
Dass diese Aussage einer anderen Fest-
stellung, die ebenfalls während der Diskus-
sion getroffen wurde, zuwiderläuft, scheint
den Jugendlichen nicht aufzufallen (die
Heimleitung arbeite hier nur, die Kinder und
Jugendlichen aber würden hier leben).  Die
Tatsache, dass neue Bewohner auch die
Gestaltung der Betreuer missbilligen
könnten, wird ebenso wenig angesprochen
wie die Möglichkeit der Neugestaltung
durch nachfolgende Kinder und Jugendli-
che.
Es ist zu vermuten, dass die Feststellung,
es sei daher sinnvoll, wenn sich die Be-
treuer um die Gestaltung der Einrichtung
kümmern würden, durch die starke Loyali-
tät der Jugendlichen zu ihren Erziehern
beeinflusst ist.
Die Frage, ob die Jugendlichen bereits vor
ihrer Tätigkeit als Heimrat eine solch hohe
Meinung von Partizipation hatten, oder ob
diese vor allem durch die Arbeit im Rat
entstanden ist, lässt sich schwer beant-
worten.
Tatsache ist jedoch, dass alle vier Jugend-
lichen sich als Menschen beschreiben, die
allgemein lieber etwas tun, als daneben zu
stehen. Sie haben eher das Bedürfnis, sich
aktiv einzubringen, was den Wunsch nach
Beteiligungsstrukturen voraussetzt.
Gleich zwei der vier Jugendlichen geben
an, dass sie gerne Dinge übernehmen, die
niemand machen wolle und einige engagie-
ren sich auch außerhalb der Einrichtung
ehrenamtlich.
Alle fügen sich ganz selbstverständlich der
Vorbildfunktion, die in dieser Einrichtung
mit der Rolle des Heimrats einhergeht, und
bestätigen, dass Zuverlässigkeit und Ver-
antwortlichkeit wesentliche Eigenschaften
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seien, die ein Mitglied des Heimrats vor-
weisen müsse. Dass es mit zu ihren Auf-
gaben gehöre, den Betreuern „Auszeiten“
zu verschaffen, wird ebenfalls von nieman-
dem bemängelt.

5.3.5 Auswirkungen und Gesamtbeurtei-
lung des Partizipationsgeschehens

Eine Gesamtbeurteilung der Partizipati-
onsmöglichkeiten macht in erster Linie
deutlich, dass die Jugendlichen von ihren
Betreuern mehr Verantwortungsentlastung
und Unterstützung benötigen würden.  Be-
fragt man jedoch die Jugendlichen selbst
zu diesem Punkt, so stellt sich heraus,
dass sie der Ansicht sind, dass die Betreu-
er eher wenig dazu beitragen könnten, sie
in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die direkte
Frage „Was können die Betreuer dafür tun,
um euch in eurer Arbeit zu unterstützen?“,
wird von den Diskussionsteilnehmern nur
im Hinblick auf den Zusatz „damit die Kin-
der und Jugendlichen mehr Lust haben
vielleicht auch mitzureden“ interpretiert. In
diesem Zusammenhang wird jedoch fest-
gestellt, dass es für einen Außenstehen-
den, noch dazu für einen Erzieher, nicht
möglich sei, die Einstellung der Kinder und
Jugendlichen „umzupolen“.
Es fällt auf, dass die Jugendlichen die
„Schonung“ ihrer Betreuer bis zu einem
Punkt treiben, an dem man sich fragen
muss, ob sie ihnen überhaupt noch zutrau-
en, dass die Erzieher tatsächlich in der
Lage wären, sie zu entlasten.

5.3.6 Ausblick

Im Laufe des Gespräches kommen vor
allem zwei Jugendliche immer wieder auf
eine andere Einrichtung zu sprechen, die
für sie offenbar gerade in punkto Mitbe-
stimmung ein Negativ-Beispiel darstellt.
Hier gäbe es keine Beteiligungsstrukturen
und das Verhältnis zwischen den Betreuern
und den Bewohnern sei von gegenseitigem
Misstrauen und Spannungen geprägt.
Interessant ist, dass die Jugendlichen Pa-
rallelen ziehen zwischen den Mitsprache-
möglichkeiten der Betreuer in der Einrich-
tung und denen der Kinder und Jugendli-
chen: so wie der Leiter der Einrichtung ü-
ber die Köpfe seiner Mitarbeiter hinweg

entscheide, so würden die Mitarbeiter wie-
derum über die Köpfe der Kinder und Ju-
gendlichen hinweg entscheiden.
Befragt man die Jugendlichen nach ihren
Reaktionen, würde man auch in ihrer Ein-
richtung auf Beteiligungsstrukturen ver-
zichten, fällt die Antwort von allen sehr klar
und eindeutig aus. Durch „Protest“ und
„Streik“ würde man dafür kämpfen, wieder
ein Mitspracherecht zu erhalten. Über die
Tatsache hinaus, dass die Jugendlichen
den Heimrat als „Sprachrohr“ ansehen,
wird von ihnen spekuliert, dass das ge-
samte System der Einrichtung mit der Ab-
schaffung der Partizipationsmöglichkeiten
zusammenbrächen würde.
Ihrer Meinung nach würde sich im Folgen-
den kaum einer noch für die Belange des
anderen interessieren, wodurch letztlich
„die ganze Gemeinschaft“ zusammenbre-
che.
Der Stellenwert, der mit diesen Aussagen
letztlich den Beteiligungsstrukturen allge-
mein und in dieser Gruppe dem Heimrat im
Speziellen zugeschrieben wird, ist durch
diese Aussagen insgesamt als sehr hoch
einzustufen.

5.4 Personengruppenübergreifende In-
terpretation

Zunächst einmal ist festzustellen, dass alle
Gespräche mit Teilnehmern geführt wur-
den, die sich gegenüber Partizipations-
strukturen von vornherein sehr offen und
positiv zeigten. Die Jugendlichen arbeiten
aktiv im Heimrat, die Mitarbeiter fanden
sich auf freiwilliger Basis zusammen, und
die Heimleitung selbst ist seit einigen Jah-
ren sehr bemüht, Partizipationsstrukturen
in der Einrichtung zu initiieren.
Es ist bei dieser Zusammensetzung hin-
sichtlich der Einstellung gegenüber den
Partizipationsmöglichkeiten daher nicht
unbedingt von einem für die gesamte Ein-
richtung repräsentativen Bild auszugehen.
Die von den verschiedenen Teilnehmern
genannten Partizipationsmöglichkeiten
(Kinder- und Jugendkonferenz, Gruppen-
abende, Arbeitskreise, Heimrat) finden sich
ohne Ausnahme in allen Gesprächen, nur
der jeweilige Schwerpunkt ist verschoben.
Während die Jugendlichen als Mitglieder
des Heimrats entsprechend auch in erster
Linie von diesem Modell erzählen, sind für
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die Mitarbeiter, die bis auf wenige Aus-
nahmen nicht aktiv an den Sitzungen des
Heimrats teilnehmen, die Gruppenabende
und der Arbeitskreis Partizipation von grö-
ßerer Bedeutung. Für die Heimleitung wie-
derum ist zum einen der Heimrat, an dem
sie im vierteljährlichen Abstand selbst teil-
nimmt, als auch die Kinder- und Jugend-
konferenz, die sie selbst leitet, besonders
wichtig.
Im Großen und Ganzen sind alle Ge-
sprächsteilnehmer über die Partizipations-
möglichkeiten sehr gut informiert, augenfäl-
lige Widersprüche hinsichtlich des jeweili-
gen Ablaufs sind zwischen den interview-
ten Parteien nicht auszumachen.
Die Partizipationsstrukturen bestehen
schon auffallend lange und werden sowohl
von der Einrichtungsleitung als auch prinzi-
piell von einem Teil der Mitarbeiterschaft
unterstützt. Dem Heimrat sind regelmäßig
zwei Betreuer zur Seite gestellt, die dessen
Arbeit unterstützen.
Teilweise finden sich die Beteiligungsmo-
delle laut Heimleitung auch im Jahresplan
der Einrichtung wieder (Heimrat, Kinder-
und Jugendkonferenz). Die Gesprächsteil-
nehmer der Jugendgruppe zeigen sich a-
ber eher unsicher, wenn nach der formalen
Festlegung gefragt wird; die Mitarbeiter
äußern sich nicht zu diesem Punkt.
Außerdem wird in der Einrichtung derzeit
verstärkt versucht, aus der Idee „Kinder-
und Jugendpartizipation“, die ursprünglich
in erster Linie von der Heimleitung ausging,
eine feste Struktur zu schaffen, die für alle
Mitarbeiter gilt und nicht nur abhängig vom
Engagement Einzelner ist (durch den Ar-
beitskreis Partizipation, Fortbildungen, In-
foveranstaltungen). Dass eine entspre-
chende Formalisierung nicht unbedingt zu
Verbesserungen führen muss, wird dabei
jedoch nicht ausgeblendet.

Zitat (05/HL: 28/39-28/47):
„Sie können die schönschte Kon-
zeption schrei’m, (...), des Papier
isch geduldig, entweder lebts ihr
des, was da drinsteht, oder ihr
könnts des Papier
wegschschmeißn... die Frage is ent-
scheidend, wie gelingts uns a
Selbstverständnis zu erzielen, damit
dieser Bereich verinnerlicht wird, al-
so, dass ich Kinder und Jugendliche
net so als Objekt seh, mit dem ich
einfach zu arbeiten hab.“

Umso erstaunlicher ist allerdings, dass die
Leitung aufkommende Ängste der Mitar-
beiter in Bezug auf Partizipationsmodelle
als eher unwesentlich abtut.

Zitat (05/HL: 21/51-22/2):
„A Mitarbeiter der ehrlich rangeht an
die Geschichte.. un des mitträgt..
der brauch eigentlich kei Angst
ham.“

Die Mitarbeiter selbst benennen in ihrer
Gruppenbefragung konkret Bedenken und
Unsicherheiten, die verdeutlichen, dass
selbst engagierte und von Beteiligungs-
strukturen überzeugte Betreuer durchaus
nicht gegen aufkommende Ängste immun
sind.

Zitat (05/MA: 29/30-29/35):
„Schwingen einfach diffuse Ängste
mit. Um Himmels willn, was wird da
beschlossn über unsere Köpfe hin-
weg, verliern wir an Macht, wie kön-
nen wir unsere Macht denn haltn, o-
der au.. einfach ganz klassische
Geschichte, kann mir en Jugendli-
cher so an Karren fahrn, dass ich
um meine berufliche Existenz
fürchtn muss.“

Alle Gesprächsteilnehmer können aber
konkrete Vorteile von Partizipationsstruktu-
ren für Kinder und Jugendliche benennen
(z. B. höhere Akzeptanz der gemeinsam
festgelegten Regeln, Vorteile auch außer-
halb der Einrichtung, z.B. in Schule und
Beruf durch gelernte Verantwortungsüber-
nahme und Entscheidungsfähigkeit). Von
Seiten der Erwachsenen wird von allen
Teilnehmern verdeutlicht, dass das Initiie-
ren und Beibehalten von Partizipations-
strukturen kein leichter Prozess sei, der
immer wieder neu Eigenmotivation und
Energien erfordere (z. B. durch Fluktuation
der Kinder, Widerstände bei Mitarbeitern
und Bewohnern).
Gefahren werden vor allem in mangelnder
Transparenz und vorgetäuschter Partizipa-
tion gesehen.

Zitat (05/HL: 23/22-23/24):
„Kinder müssn erlebn, dass es der
Mitarbeiter macht. Weil sonst wern
se zur Alibifunktion. Also, des wär
des schlechteschte, was’se dann
erfahr’n würdn emotional .. dann
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würdn sie sagn, was soll des Ganze,
is des’n Spiel.“

Das gemeinsame Problem aller scheint in
erster Linie darin zu liegen, dass die Ein-
stellungen der Bewohner und Mitarbeiter
der Einrichtung in Bezug auf Partizipati-
onsmöglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che nicht sehr einheitlich sind.

Zitat (05/MA: 16/36-16/44):
„Des is net immer einfach, wenn ma
selber’ne Idee im Kopf hat und dann
au irgendwo so’n bissl die Richtung,
dass dann.. ähm, andern Leutn nä-
her zu bringen oder so, die ham ja
natürlich au’nen andern Standpunkt
und verstehn so’n Gruppnabend
vielleicht anders. Also als reine In-
formationsveranstaltung oder.. als
reine.. Problemlösungsveranstal-
tung, und, dass es da andre
Möglichkeitn oder Ideen gibt, des
ka’mer zwar.. erzähln.. aber.. des
muss von innen raus kommen denk
i. Und also es is, ebn des is net
nur’en Problem von den Kindern
sondern au von den.. Mitarbeitern.
Da’n Verständnis dazu zu bekom-
men einfach.“

Während es sowohl unter den Jugendli-
chen als auch unter den Mitarbeitern offen-
kundig sehr engagierte und überzeugte
Vertreter gibt, finden sich auf der anderen
Seite in beiden Gruppen auch Personen,
denen dieses Thema eher gleichgültig
scheint oder die sich – im Falle der Mitar-
beiter – sogar eher dagegen aussprechen.
Dieses Desinteresse führt dazu, dass we-
sentliche Beteiligungsstrukturen nicht in
allen Gruppen gleichermaßen durchgeführt
(z. B. Gruppenabende) bzw. wertgeschätzt
werden (z. B. Gleichgültigkeit gegenüber
den Beschlüssen des Heimrats).
Wegen ihres Engagements geraten dabei
sowohl die Jugendlichen als auch die Mit-
arbeiter gelegentlich in eine Zwickmühle:
auf der einen Seite sind sie von der Sache
überzeugt und wünschen sich entspre-
chend Unterstützung und auch Anerken-
nung, auf der anderen Seite sehen sie ihre
Arbeit mitunter nicht gewürdigt, erfahren
nur wenig Unterstützung oder müssen sich
mit Widerständen auseinandersetzen.

Zitat (05/KJ: 55/31-55/41):
„Und des ging mir echt an die Sub-
stanz, (...), ich war kaputt, ich hab
Schule gehabt, ich hab Nachmit-
tagsschule gehabt, bin heimkom-
men, musst mich wieder hinhocken
[in ein Partizipationsgremium]. Ich
hätte am nächsten Tag ne Probe
geschrieben, hab ich nicht drauf
gelernt. Nur für die Gruppe und
dann kommt halt so was, und des ist
so ein Bereich wo ich sagen würde,
so, und jetzt hab ich kein Bock
mehr, jetzt schmeiß ich des alles
hin. Und des sind so Bereiche, wo
ich mir wünschen würde, dass [an-
dere] Kinder mehr dazu machen.“

Auch für die Leitung stellt die teilweise
mangelnde Unterstützung von Mitarbeiter-
seite ein Problem dar, dem sie derzeit vor
allem mit verstärkter Information, bei-
spielsweise durch den Arbeitskreis Partizi-
pation, Herr zu werden versucht. Ob diese
Initiativen genügen, scheint jedoch fraglich.
Denn sowohl Kinder- und Jugendkonferenz
als auch der Heimrat werden offenkundig
immer noch von einem Teil der Mitarbeiter
als nicht besonders effektiv angesehen und
deshalb nur bedingt unterstützt. Neben
Kritikpunkten, die sie teilt („Konsumdenken“
der Kinder und Jugendlichen), sieht die
Einrichtungsleitung diese Ablehnung der
Partizipationsmodelle vor allem im Desinte-
resse und der Gleichgültigkeit der Mitar-
beiter begründet.

Zitat (05/HL: 18/1-18/3):
„Die Mitarbeiter sich net so sehr für
den Heimrat interessiert ham, was
tatsächlich dort passiert. Also, ich
würde des au als provokante These
gegenüberstellen, also.. Kritik
kommt au manchmal aus Unwis-
senheit.“

Die Möglichkeit, dass sich hinter dem an-
geblichen Desinteresse eine mangelnde
Einbindung steckt, wird - ob zu Recht oder
Unrecht sei dahingestellt - offenbar nicht in
Erwägung gezogen. Da die Partizipations-
strukturen zum großen Teil schon sehr
lange bestehen, muss zudem davon aus-
gegangen werden, dass über einige Jahre
in erster Linie darauf vertraut und gehofft
wurde, dass der Einsatz der überzeugten
Vertreter auf Dauer auch die zögernden
Mitarbeiter und Bewohner überzeugen
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werden – diese Erwartung hat sich offenbar
nicht erfüllt.
Von ähnlicher Tragweite wie die Uneinheit-
lichkeit hinsichtlich der Einstellungen zum
Thema Partizipation ist die bedenkliche
Situation, die sich offenbar bei einigen Mit-
arbeitern und den Mitgliedern des Heimrats
entwickelt: ein paar Mitarbeiter berichten
von einem verstärkten Druck, der dadurch
entstehe, dass die Auflagen von „oben“
(womit in erster Linie die Heimleitung, aber
auch der eigene Anspruch gemeint ist) in
der Kinder- und Jugendgruppe durchge-
setzt werden müssen. Gleichzeitig ist of-
fenbar nicht von allen Kollegen Unterstüt-
zung zu erwarten, wenn es darum geht,
diese Auflagen möglichst partizipativ mit
den Bewohnern auszuhandeln. Verzöge-
rungen oder andere Schwierigkeiten wer-
den also nicht nur potenziell von der
Heimleitung negativ wahrgenommen, son-
dern unter Umständen auch von den Mitar-
beitern, die sich eher gegen Partizipation
aussprechen, kritisch registriert. Der Druck
verstärkt sich durch diese Situation ent-
sprechend, was dazu führt, dass Mitarbei-
ter mitunter die „Flucht nach vorne antre-
ten“: Sie geben Verantwortung ab, indem
sie diese vor allem den Jugendlichen im
Heimrat, aber auch allgemein auf die Be-
wohner der Einrichtung übertragen.

Zitat (05/MA: 30/47-31/17):
„Hab i einfach festgstellt, dass’mer
den Druck dadurch genommen
kriegt indem mer einfach die Kinder
lässt mal, (...) also, kann i so für
mich persönlich ebn sprechen, dass,
ähm, ja dass es’ne wahnsinnige Er-
leichterung is, wenn ma dann mal
so, ähm, sagt, nee du.. i überlass
des jetz ma dir. Also, des is net mei
Ding, geb des jetz ma an dich ab
und.. schau du mal, was du draus
machscht, also klar muss ma natür-
lich immer drauf achtn, wenn des
jetz für des Kind irgendwie gefähr-
lich werdn könnt oder.. solche
Sachn, ähm.. gegen’s Gesetz ver-
stößt oder so, natürlich muss ich da
dann als Erwachsener oder als Er-
zieher sagn, ich, ähm, greif da jetz
ein oder i lass des jetz net zu, aber
ansonsten.. ja, nimmt, nimmt ein’m
des selber au’n totaln Druck.“

Bezeichnenderweise benutzen die Jugend-
lichen in der Kinder- und Jugenddiskussion

genau die gleichen Begriffe, um ihre
schwierige Situation zu erläutern, wie ihre
Betreuer: auch sie sehen sich unter „Druck“
und kommen an ihre „Grenzen“. Ähnlich
wie die Mitarbeiter sehen auch sie sich in
der schwierigen Situation, dass sie Aufla-
gen von „oben“ an ihre Gruppe weiterleiten
und diese auch durchsetzen müssen. Auch
sie verwickeln sich dabei in ihren eigenen
Anspruch und sind bemüht, den Anforde-
rungen zu entsprechen, wobei für sie die
Möglichkeit der Verantwortungsentlastung
offenbar nicht zu existieren scheint.
Drohende Gefahren wie Überlastung und
Ausgrenzung aus der Gruppe werden in
Kauf genommen, eine Rückkopplung an
die Betreuer findet praktisch wohl nicht
statt.

Zitat (05/KJ: 11/8-11/9):
„Des is ganz schwierig sich an die
Betreuer zu wendn, weil.. die halt au
viel um die Ohrn ham.“

Diese wiederum sind sich der schwierigen
Lage, in der sich die Kinder und Jugendli-
chen befinden, nicht bewusst, sondern se-
hen die Verantwortungsabgabe als legitime
und sogar wünschenswerte Methode im
Zuge von Kinder- und Jugendpartizipation.
Die Heimleitung scheint sich dieses Di-
lemmas nicht bewusst zu sein, denn das
Thema wird in dem Interview nicht ange-
sprochen.
Hinsichtlich des hohen Anspruchs, den
sowohl die Bewohner als auch die Mitar-
beiter an ihre Arbeit richten, ließe sich spe-
kulieren, dass dieser auch durch die
Heimleitung gefördert, eventuell sogar er-
wartet wird. Betrachtet man Hintergrund
und Arbeitsalltag der Leitung etwas näher,
stellt man fest, dass auch hier offenkundig
enorme Ansprüche vorhanden sind. So-
wohl der Stolz, aus einer eher unscheinba-
ren Einrichtung ein „florierendes Großun-
ternehmen“ geschaffen zu haben als auch
der Versuch, an jeder Stelle den Überblick
zu behalten und den Kontakt zu Mitarbei-
tern und Bewohnern aufzubauen und zu
erhalten, erwecken den Eindruck, dass es
sich bei der Leitung um einen Menschen
handelt, der seine Zeit und Energie wei-
testgehend in den Dienst seiner Arbeit
stellt. So nutzt die HL laut eigenen Aussa-
gen sogar die Wochenenden und die A-
bende für Besuche und Gespräche mit
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Mitarbeitern und Familien. Dass sie diese
Einstellung auch auf die Mitarbeiter über-
trägt, ist nicht unwahrscheinlich.
Ein weiterer Knackpunkt scheint das Be-
dürfnis der Heimleitung darzustellen, die
Fäden in den Händen zu behalten und trotz
aller Partizipationsstrukturen letzte Ent-
scheidungsinstanz zu bleiben (Kinder- und
Jugendkonferenz, Heimrat, Arbeitskreise).
Bezeichnend dafür ist möglicherweise auch
die eher ablehnende Haltung, wenn es um
Partizipationsstrukturen und deren Initiie-
rung geht, die von außen eingebracht oder
sogar vorgegeben werden würden.
Während der Führungsanspruch der Lei-
tung von den Kindern und Jugendlichen
nicht angezweifelt wird, sind offenbar eini-
ge Mitarbeiter, gerade auch was ihre eige-
nen Partizipationsmöglichkeiten betrifft,
eher unzufrieden. Das Offenlegen dieser
Unzufriedenheit hat aber allem Anschein
nach für den jeweiligen Mitarbeiter eher zu
negativen Konsequenzen geführt.

Zitat: (05/MA: 6/48-6/49)
„Und da wollt i Partizipation als Mit-
arbeiter, net emal als.. wollt i nur e
Mitspracherecht als Mitarbeiter.“

Zitat: (05/MA: 6/39-6/40)
„Des is schlecht ausgegangn. I war
damals Gruppnleiter in (...)  i bin’s
jetz nich mehr.“

Einziger Ausweg scheint hier eine Art
„stummer Boykott“: die Vorgaben der Lei-
tung werden mehr oder minder durchge-
führt, dabei wird den Kindern und Jugendli-
chen jedoch verdeutlicht, dass diese nicht
unbedingt der Einstellung des Mitarbeiters
entsprechen.

Zitat: (05/MA: 11/8-11/9)
„Also ma steht dann zwischn den
Jugendlichn und.. au den Anforde-
rungen, die dann von obn kommen.
Des is.. des is schon sehr schwierig
also mei Weg is da schon.. au ganz
ehrlich aufzuzeign, dass ich au
zwischn den zwei Stühlen steh,
und.. was au Anforderungen von
außn sind. Also, des dann ganz klar
benennen, also da net irgendwie
sich rausredn, sondern einfach
sagn, ja, ich hab au des Problem,
ich würd’s euch gern recht machn
oder mit euch den Weg gehn, aber
ihr müssts mich au verstehn.“

Genauer zu hinterfragen wären sicherlich
noch die tatsächlichen Einflussmöglichkei-
ten der Kinder und Jugendlichen. Zum ei-
nen wäre es interessant festzustellen, in-
wiefern sich Bewohner, die nicht im Heim-
rat sind, hinsichtlich ihrer Partizipations-
möglichkeiten äußern, zum anderen lässt
auch die auffällige, sehr von den Erwach-
senen vorgegebene Themenauswahl in-
nerhalb des Heimrats den Verdacht auf-
kommen, dass die Themenbereiche vor-
wiegend von den Betreuerinnen, eventuell
auch durch die Heimleitung vorgegeben
werden. Dabei stellt sich nicht nur die Fra-
ge, ob Anliegen der Jugendlichen kaum
aufkommen bzw. ob diese in den Augen
der Erwachsenen nicht so wichtig sind und
daher nicht erwähnt werden, sondern auch,
ob diese vorgegebene Themenauswahl
sich nicht nur in erster Linie auf Themenbe-
reiche bezieht, die letztlich keinen allzu
großen Einfluss auf den Einrichtungsalltag
haben. Auf letzteres ließe sich durch die
Bemerkung der Heimleitung schließen,
dass es bisher für Mitarbeiter, die nicht
unbedingt hinter den Partizipationsstruktu-
ren stünden, keinen Grund gebe, Entschei-
dungen des Heimrats zu boykottieren, da
dessen Beschlüsse bisher nicht sehr „tief-
gehend“ gewesen seien.
Da die Jugendlichen selbst sich aber be-
züglich dieses Punktes sehr selbstbewusst
und positiv äußern, lässt sich hier noch
keine Vermutung aufstellen, ob dieser Ver-
dacht seine Berechtigung hat.
Im Heimrat selbst scheint das Zusammen-
wirken der Gruppen-Vertreter mitunter zu
Schwierigkeiten zu führen. Die Heimleitung
verweist hier auf unterschiedliche Alters-
stufen und entsprechend unterschiedlich
gelagerte Interessen und Ausdrucksfähig-
keiten. Weder von den Jugendlichen noch
von den Mitarbeitern wird dieser Punkt je-
doch angesprochen.
Dies könnte im Fall der Jugendlichen je-
doch daran liegen, dass die Teilnehmer der
Kinder- und Jugendlichenbefragung alle
bereits zu den Jugendlichen gezählt wer-
den müssen und entsprechend schon über
ausreichende Fähigkeiten verfügen, ihre
Interessen und Anliegen in der Gruppe
durchzusetzen.
Hinsichtlich der Effektivität der vorhande-
nen Partizipationsmodelle sind sich die
Erwachsenen weitestgehend einig. Neben
einer feststellbaren positiven Entwicklung
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wird zudem einhellig darauf verwiesen,
dass es von grundlegender Bedeutung sei,
alle Mitarbeiter vom Sinn der eingeführten
Beteiligungsmodelle zu überzeugen. Die
Leitung spricht in diesem Zusammenhang
sogar von neuen „Regeln“, die zukünftig
verdeutlichen sollen, dass Kinder und Ju-
gendliche in Entscheidungsprozesse mit
einzubeziehen seien.
Sowohl die Leitung als auch die Mitarbeiter
sehen den Arbeitskreis Partizipation als
wesentliches Forum an, den eher skepti-
schen Mitarbeitern die Vorteile der partizi-
pativen Strukturen nahe zu bringen.
Abschließend kann daher aus unserer
Sicht festgehalten werden: Die vorhande-
nen Partizipationsstrukturen werden von
allen befragten Personengruppen überwie-
gend positiv bewertet.
Den angenommenen engen Zusammen-
hang zwischen Mitarbeiter- und Bewohner-
partizipation bestätigen die Befragungsteil-
nehmer nicht zuletzt dadurch, dass sie in
ihren Antworten auf unsere Fragen häufig
nicht eindeutig zwischen Beteiligungsmög-
lichkeiten für Mitarbeiter und solchen für
Kinder und Jugendliche unterscheiden.
Alle betonen zudem, dass die Etablierung
partizipativer Strukturen aus ihrer Sicht
einen Gewinn darstellt. Insbesondere das
uns gegenüber selbstbewusste und augen-
scheinlich vorbehaltsfreie Auftreten der
Kinder und Jugendlichen stellt hinsichtlich
der Bewohner einen besonders überzeu-
genden Beleg für deren entsprechende
Aussage dar.
Bei genauerer Betrachtung fallen jedoch
auch bedenkliche bzw. ambivalente Ten-
denzen ins Auge:
Zu aller erst ist in diesem Zusammenhang
die mitunter relativ kompromisslos wirken-
de „Verordnung“ von Partizipationsstruktu-
ren durch die Heimleitung und die damit
verbundenen hohen Anforderungen an die
Mitarbeiter anzuführen. Verschiedenes
deutet darauf hin, dass in diesem Zusam-
menhang für Vorbehalte und Unsicherhei-
ten auf Betreuerseite wenig Raum gewährt
wird. Das geschilderte Desinteresse, dass
bei einigen Mitarbeitern offenbar beobach-
tet werden kann, könnte damit im Zusam-
menhang stehen. Zudem herrscht offenbar
ein Klima, in dem weder Mitarbeiter noch
Bewohner der Heimleitung gegenüber Ü-
berforderungen eingestehen können, de-
nen sie sich gelegentlich ausgesetzt sehen.

Jeder versucht auf seine Weise mit dem
empfundenen „Druck“ umzugehen, wobei
die Mitarbeiter zur Entlastung - manchmal
auch in unangemessener Weise - auf die
gewählten Vertreter der Kinder und Ju-
gendlichen zurückgreifen. Trotzdem diese
(nicht nur, aber auch) dadurch an ihre
Grenzen stoßen, scheint das Erleben von
Vertrauen und Einbindung die Belastungen
in den Augen dieser Jugendlichen wenigs-
tens aufzuwiegen. So bedenklich das im
konkreten Fall auch sein mag, führt dieser
Umstand doch auch überdeutlich vor Au-
gen, was für ein beeindruckendes Potential
brach liegen würde, böte man den Kindern
und Jugendlichen nicht die Möglichkeit,
sich einzubringen.
Als konkrete Anregungen zur Verbesse-
rung könnte der Einrichtung an dieser
Stelle nur dazu geraten werden, die Vorbe-
halte und Unsicherheiten auf Seiten der
Mitarbeiter ernster zu nehmen und die mit-
unter überzogene Inanspruchnahme der
gewählten Vertreter der Bewohner einzu-
dämmen. Stattdessen sollte vielleicht über
Möglichkeiten nachgedacht werden, wie
niedrigschwelligere weil weniger beanspru-
chende Beteiligungsangebote an die Kin-
der und Jugendlichen sowie an die Mitar-
beiter aussehen könnten, die vor einer Ü-
bernahme eines der bisher etablierten
Ämter zurückschrecken. Ziel der Einrich-
tung müsste es unserer Ansicht nach sein
(und daran arbeitet man dort auch bereits),
das partizipative Engagement auf eine
breitere Basis zu stellen bzw. das entspre-
chende Angebot weiter auszudifferenzie-
ren, damit die Begeisterung, die letztlich
bei allen Befragten spürbar war, auch für
andere nachvollziehbar/erlebbar werden
kann.
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6. Ausblick
Alles in allem geben die von uns explorativ
und beispielhaft ermittelten Befunde insge-
samt Anlass zur Annahme, dass es um die
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche in bayerischen Einrichtungen
der Heimerziehung nicht zum Besten be-
stellt ist. Da es sich dabei allerdings um
Ergebnisse handelt, die keine Repräsenta-
tivität für sich in Anspruch nehmen können,
wäre der Grad ihrer Verallgemeinerbarkeit
aber erst noch sorgfältig zu überprüfen.
Zugleich führen die Befunde jedoch auch
eindrucksvoll vor Augen, dass dies nicht
unausweichlich so sein muss, sondern von
allen Beteiligten als funktionierend und
positiv bewertete Beteiligungsstrukturen
sehr wohl geschaffen werden können. Da-
bei darf jedoch nicht verschwiegen werden,
dass solche Möglichkeiten nicht zum Null-
tarif zu haben sind. Nicht zuletzt die hin-
sichtlich der Verwirklichung von Klienten-
partizipation erfolgreichsten Einrichtungen
vermitteln auch eindringlich, vor welche
Herausforderungen und Belastungen ein
Heim gestellt werden kann, wenn es den
Versuch unternimmt, intern mehr Demo-
kratie zu wagen. Um es etwas pathetisch
auszudrücken: Partizipation kann einerseits
nicht einfach durch ein paar Handgriffe
eingeführt werden, sie muss gelebt wer-
den. Ohne sorgfältige Vorbereitung wird sie
allerdings nur schwer lebendig werden
können.
Dass diese naheliegende Feststellung nicht
zu banal ist um hier erwähnt zu werden,
mag die folgende Beobachtung verdeutli-
chen, die wir sehr oft machen durften: Kon-
kret danach gefragt, wie bestehende
Strukturen fortentwickelt bzw. wie neue
Möglichkeiten geschaffen werden können,
wurden wir bereits während der Erhebun-
gen häufig mit einer „Polarisierung“ kon-
frontiert, die - abstrakt gesprochen - zwi-
schen Form  und Inhalt unterschied. Das
heißt, es wurde sinngemäß danach gefragt,
ob zur erfolgreichen Etablierung von

Klientenpartizipation der Schwerpunkt
mehr auf der Schaffung von verbindlichen
und formal abgesicherten Strukturen liegen
sollte oder auf der Entwicklung einer „parti-
zipativen Grundhaltung“ bei allen Beteilig-
ten.
Wir denken, dass das eine nicht ohne das
andere gehen wird. Insbesondere die Er-
gebnisse unserer Untersuchung mahnen
unserer Ansicht nach dazu, in Sachen Par-
tizipation die Form nicht losgelöst vom In-
halt zu diskutieren und warnen auch davor,
den selben Fehler unter umgekehrten Vor-
zeichen zu begehen.
Ehrlicherweise müssen wir jedoch zuge-
stehen, dass wir über die Betonung dieses
Aspekts hinaus keine Patentrezepte wei-
tergeben können, wie einzelne Einrichtun-
gen eine zufriedenstellende Beteiligung
ihres Klientels bewerkstelligen können.
Nicht zuletzt unsere Untersuchung hat uns
gezeigt, dass die jeweiligen institutionellen
Voraussetzungen nur bedingt miteinander
zu vergleichen sind und es insofern wohl
darauf ankommen wird, vor Ort passende
Modelle zu erarbeiten. Welche Grundsätze
es dabei zu beachten gilt, dürfte aber durch
unsere Studie hinreichend erläutert worden
sein. So ist es zum Beispiel widersinnig zu
versuchen, Partizipation ohne hinreichende
Einbindung möglichst aller an der Heimer-
ziehung unmittelbar beteiligten Personen-
gruppen zu verordnen.
Zudem haben die Einrichtungen selbst auf-
gezeigt, wie sich eventuell ohne allzu gro-
ßen Aufwand kurzfristig erste Verbesse-
rungen erzielen lassen können, indem sie
in unseren Erhebungen übereinstimmend
den Wunsch nach einem Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Einrichtungen zum
Ausdruck brachten. Ein erster konstruktiver
Schritt hin zu mehr Beteiligung könnte
demnach die Schaffung eines entspre-
chenden Forums darstellen. Wir sind von
unserer Seite aus jedenfalls gerne dazu
bereit, diesen Austausch nach Kräften zu
unterstützen.
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Anhang

Leitfäden der

- Heimleitungsinterviews

- Gruppenbefragung der Mitarbeiter

- Gruppenbefragung der Kinder- und Jugendlichen
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Leitfaden der Heimleitungsinterviews

Zur Person
Alter, Geschlecht, Familie (eigene Kinder und deren Alter), Ausbildung/Qualifikation; Seit
wann als Leitung tätig? Vorher schon in der Einrichtung tätig?

Die Partizipationsmöglichkeiten/-prozesse
Was wird gemacht?
Regeln (einsehbar? Regelverstöße?)
Welche Personengruppen sind beteiligt? Wahlen? Wie sind die übrigen Interessengruppen in
das Geschehen mit eingebunden? Befugnisse, insbesondere die K/J?
Hauptgegenstände
Wie häufig finden die Partizipationsprozesse statt?
Wie gestaltet sich gegenwärtig deren Durchführung?
Lassen sich die Prozesse gut in den Arbeitsalltag integrieren?
Akzeptanz/Zufriedenheit der beteiligten Personengruppen?
Was sind die größten Schwierigkeiten, mit denen Sie in diesem Zusammenhang zu kämpfen
haben und wie wirken sich diese auf die Partizipationsprozesse aus?
Würden Sie zusätzliche Ressourcen benötigen?

Hintergründe der Einführung der formalen Partizipationsmöglichkeiten
Wann und aus welchem Anlass wurde die Einführung formaler Partizipation initiiert?
Wurden Sie dabei von irgendeiner Seite unterstützt?
Welche Art der Unterstützung hätten Sie sich zusätzlich gewünscht?
Welche Erwartungen gab es? (Jugendhilfe, Träger, Heimleitung, Mitarbeiter, Kinder)

Vorbereitung der Einführung
Gab es eine konzeptionell-theoretische Grundlage, auf der die Einführung erfolgte?
Wer nahm an den Vorgesprächen teil?
Wie verlief die Einführung allgemein? (Probleme?)
Wäre aus heutiger Sicht eine bessere Vorbereitung sinnvoll gewesen?
Musste das ursprüngliche Konzept modifiziert werden?
Gab es außerhalb der Einrichtung Resonanz?

Eigene Haltung gegenüber K-/J-Partizipation
Sind K/J aus Ihrer Sicht partizipationsfähig? In welchen Bereichen?
Was spricht für, was gegen die Einführung von Partizipationsmöglichkeiten von K/J?
Haben Sie anderswo bereits Erfahrungen mit K/J-Partizipation gemacht?
Wo sehen Sie Vorteile / Chancen für die Mitarbeiter? Nachteile / Risiken?
Wo stoßen die Mitarbeiter u.U. an ihre Grenzen, wenn es in diesem Zusammenhang um
einen angemessenen Umgang mit den K/J bzw. deren Vorstellungen und Wünschen geht?
Wo sehen Sie Vorteile / Chancen für die K/J? Nachteile / Risiken?
Wo stoßen die K/J in diesen Prozessen an Grenzen?
Inwiefern sind Sie selbst in die Partizipationsprozesse eingebunden?

Auswirkungen und Gesamtbeurteilung der Partizipation
Hat die Einführung der Partizipationsmöglichkeiten Veränderungen in der Einrichtung be-
wirkt?
Wie würden Sie insgesamt aus heutiger Sicht die Partizipationsprozesse beurteilen?
Was würden Sie rückblickend anders machen?
Ausblick
Lassen sich Ihre Erfahrungen verallgemeinern / auf andere Einrichtungen übertragen?
Besteht Ihrerseits die Absicht, die bestehenden Partizipationsmöglichkeiten irgendwie zu
verändern? (z.B. weitere Partizipationsmöglichkeiten)
Besteht andernorts der Wunsch nach Veränderung der Partizipationsmöglichkeiten?
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Wie würden die K/J / Mitarbeiter auf die Abschaffung der Partizipationsmöglichkeiten reagie-
ren?
Wären zentrale u. verbindliche Vorgaben zur Ausgestaltung formaler Partizipation hilfreich?
Wie müssten solche Vorgaben gestaltet sein?

Leitfaden der Gruppenbefragung der Mitarbeiter

Zur Person

Alter, Familie (eigene Kinder und deren Alter), Ausbildung/Qualifikation, seit wann hier?

Die Partizipationsmöglichkeiten/-prozesse
Inwiefern sind Sie selbst in die Partizipationsprozesse eingebunden?
Was wird gemacht und wie? (Wie läuft zur Zeit die Durchführung?)
Gibt es eine formelle Verankerung?
Regeln vorgegangen (einsehbar/Regelverstöße)
Welche Personengruppen sind beteiligt? (Einer aus dieser Gruppe?) Wahlen? Wie sind die
anderen in das Geschehen mit eingebunden? Befugnisse, insbesondere die K/J?
Hauptgegenstände
Wie verbindlich sind die dabei getroffenen Absprachen und Vereinbarungen?
Wie häufig finden die Partizipationsprozesse statt, wer legt die Termine fest?
Lassen sich die Prozesse gut in den Arbeitsalltag integrieren?
Sind sie/die Kinder den damit verbundenen Anforderungen gewachsen?
Wo gibt es hin und wieder Schwierigkeiten?
Benötigen Sie bzw. würden Sie zusätzliche Ressourcen benötigen?

Hintergründe der Einführung der formalen Partizipationsmöglichkeiten
Wann und aus welchem Anlass wurde die Einführung formaler Partizipation initiiert?
Wurden Sie dabei von irgendeiner Seite unterstützt?
Welche Art der Unterstützung hätten sie sich zusätzlich gewünscht?
Welche Erwartungen gab es? (Träger, Heimleitung, Mitarbeiter, Kinder)

Eigene Haltung gegenüber K-/J-Partizipation
Haben Sie anderswo bereits Erfahrungen mit K/J-Partizipation gemacht?
Sind K/J aus Ihrer Sicht partizipationsfähig?
Wo stoßen die K/J in diesen Prozessen an Grenzen, wo sollten sie mitreden dürfen?
Wo stoßen Sie u.U. an Ihre Grenzen, wenn es in diesem Zusammenhang um einen ange-
messenen Umgang mit den K/J bzw. deren Vorstellungen und Wünschen geht?
Wo sehen Sie Vorteile/Chancen für die Einrichtung/Mitarbeiter/K/J? Nachteile/Risiken?
Wie steht die Leitung zu dem Thema Partizipation?
Vorbereitung der Einführung
Gab es eine konzeptionell-theoretische Grundlage, auf der die Einführung erfolgte?
Wer nahm an den Vorgesprächen teil?
Wie verlief die Einführung allgemein? (Probleme?)
Wäre aus heutiger Sicht eine andere Vorbereitung sinnvoll gewesen?
Musste das ursprüngliche Konzept modifiziert werden?
Gab es außerhalb der Einrichtung Resonanz?

Auswirkungen und Gesamtbeurteilung der Partizipation
Hat die Einführung der Partizipation Veränderungen in der Einrichtung bewirkt?
Wie würden Sie insgesamt aus heutiger Sicht die Partizipationsprozesse beurteilen?
Was würden Sie rückblickend anders machen?

Ausblick
Lassen sich Ihre Erfahrungen verallgemeinern/auf andere Einrichtungen übertragen?
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Besteht die Absicht, die bestehenden Partizipationsmöglichkeiten irgendwie zu verändern?
(z.B. weitere Partizipationsmöglichkeiten)
Besteht andernorts der Wunsch nach Veränderung der bestehenden Partizipationsmöglich-
keiten?
Wie würden die K/J/sie selbst auf die Abschaffung der Partizipationsmöglichkeiten reagie-
ren?
Wären zentrale u. verbindliche Vorgaben zur Ausgestaltung formaler Partizipation sinn-
voll/hilfreich? Wie müssten solche Vorgaben gestaltet sein, damit sie Sinn machen?

Leitfaden der Gruppenbefragung der Kinder- und Jugendlichen

Zur Person
Alter, seit wann hier?  Wie gefällt es dir hier?  Was gefällt Dir besonders, was gefällt Dir hier
nicht?

Die Partizipationsmöglichkeiten/-prozesse
In welchen Bereichen könnt Ihr mitreden/mitentscheiden?
Macht ihr selber da auch mit?
Wie läuft das ab?

wer nimmt teil,
wie werden die Leute dafür ausgesucht,
wie können Leute, die nicht dabei sind, ihre Meinung einbringen,
wie oft finden die Besprechungen statt,
wer legt die Termine fest

Regeln? Woher kennt ihr die Regeln? (nachzulesen?)
Regelverstoß – Kinder/Erzieher
Muss das, was ihr beschließt, auch umgesetzt werden oder muss da noch wer anders eine
Entscheidung treffen?
Was wird da denn so besprochen?
Was glaubst Du halten die Erzieher/die Leitung von diesen Mitbestimmungsgeschichten?
Läuft irgendwas bei alldem nicht so gut? Wie könnte man das lösen?

Hintergründe der Einführung der formalen Partizipationsmöglichkeiten
Wieso wurden die Besprechungen/Entscheidungen denn eingeführt?
Konntet Ihr da mitreden, als es darum ging, wie solche Besprechungen ablaufen sollen?
Hat euch jemand dabei geholfen? (Wurden Eure Vorschläge und Wünsche ernst genom-
men?)
Gab es aus Deiner Sicht Anfangsschwierigkeiten? Wenn ja, welche?

Eigene Haltung gegenüber K-/J-Partizipation
Wie findest Du das, dass Kinder mitreden können?
Wo sollten Kinder unbedingt mitentscheiden dürfen?
Glaubt ihr, es gibt auch Bereiche, wo Kinder lieber nicht mitentscheiden sollen? (Habt ihr
schon mal gedacht, „Mann, das will ich eigentlich gar nicht mitentscheiden müssen“?)
Hast Du das Gefühl, dass die Leitung/die Erzieher vernünftig mit Euren Vorschlägen und
Entscheidungen umgehen? Wenn nicht, woran, glaubst Du, liegt das?
Wenn ihr mitentscheiden dürft, glaubt ihr, das ist auch gut für die Erzieher?
Glaubt ihr, das bringt euch auch was für später, wenn ihr hier mitentscheiden könnt?

Auswirkungen und Gesamtbeurteilung der Partizipation
Hat sich durch die Einführung von Mitsprache- und Mitbestimmungsrechten für Euch in der
Einrichtung was verändert? Wenn ja, in welchen Bereichen, wie sehen diese aus und wie
bewertest Du sie? Wenn nein, warum nicht und überrascht bzw. enttäuscht Dich das?
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Ausblick
Glaubst Du, so wie’s hier läuft, läuft’s in anderen Einrichtungen auch? (besser/schlechter)
Würdest Du an den Mitsprachemöglichkeiten gerne etwas ändern? Wenn ja, warum und
was?
Glaubst Du, die Erzieher oder die Leitung würde da gerne was verändern?
Wie würdest Du auf die Abschaffung der Mitsprachemöglichkeiten reagieren?
Wie würden die Erzieher auf die Abschaffung der Partizipationsmöglichkeiten reagieren?
Wäre es gut, wenn ihr hier noch mehr mitentscheiden könntet? (In welchen Bereichen?)
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